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Teil A: Begründung 
 
1. Plangebiet 
 

Das Plangebiet der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 551 umfasst eine rd. 1,4 
ha große Fläche im westlichen Bereich des 73 ha umfassenden Bebauungsplanes 
Nr. 551. Es befindet sich im Meppener Ortsteil Hüntel östlich der B 70 und südlich 
des ehemaligen Gaskraftwerks der RWE. Das Plangebiet ist durch die Essener Stra-
ße erschlossen. Eingerahmt wird das Plangebiet im Norden durch die Essener Stra-
ße, im Süden und Osten durch die festgesetzten Gewerbegebietsflächen der rechts-
kräftigen 2. Änderung des Bebauungsplanes und im Westen durch den vorhandenen 
Feldweg und den als Grünfläche festgesetzten Bereich unter den Freileitungen, die 
zum Umspannwerk am ehemaligen Kraftwerk Hüntel führen. 
Im Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 551 haben sich mehrere Betriebe angesie-
delt. Um im westlichen Plangebietsbereich die Erweiterung eines ansässigen Betrie-
bes zu ermöglichen, ist die Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes erfor-
derlich. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachfolgenden Übersichts-
plan ersichtlich, in dem das Plangebiet durch eine schwarze Umrandung gekenn-
zeichnet ist. 
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Das Plangebiet ist im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Meppen als „Ge-
werbliche Baufläche“ dargestellt. Der Bebauungsplan ist somit aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt. 
 
 

2. Ziele und Zwecke der Planung 
 

Der Bereich des Industriegebietes Hünensand an der nördlichen Essener Straße ist 
von florierenden Mittelstandsunternehmen insbesondere aus der Metallverarbei-
tungsbranche nahezu vollständig belegt. Die letzten freien gewerblichen Grundstü-
cke in diesem Bereich sind durch Optionen gebunden. Mit der vorliegenden 4. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 551 soll der bisher als Grünfläche und öffentliche 
Verkehrsfläche festgesetzte Bereich als eingeschränktes Industriegebiet mit der Ver-
legung der öffentlichen Verkehrsfläche an den westlichen Plangebietsrand festge-
setzt werden. Dadurch soll die Erweiterung eines östlich des Plangebietes ansässi-
gen Betriebes ermöglicht werden. 
 
Des Weiteren wird zur Entwässerung der Essener Straße ein Regenrückhaltebecken 
im nordwestlichen Bereich des Plangebietes ausgewiesen. Zu Sicherstellung des 
vorbeugenden Schallimmissionsschutzes werden für die Erweiterungsfläche immis-
sionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt. 
 
Ferner werden in der vorliegenden 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 551 die 
Festsetzungen bzgl. der Sortimentseinschränkungen nach § 1 Abs. 5 in Verbindung 
mit § 1 Abs. 9 BauNVO für Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- und innen-
stadtrelevanten Warensortimenten an die Empfehlungen des aktuellen Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Meppen aus dem Jahr 2018 angepasst. 
 
 

3. Vereinbarung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung 
 
Im Landesraumordnungsprogramm und im Regionalen Raumordnungsprogramm 
des Landkreises Emsland ist die Stadt Meppen als Mittelzentrum ausgewiesen.  
 
Im Landesraumordnungsprogramm werden folgende Zielaussagen getroffen: 
 
Für die Ansiedlung neuer, die Erweiterung, Umstrukturierung und Verlagerung be-
stehender Arbeitsstätten im produzierenden Bereich sind geeignete Flächen vorran-
gig in den Ober- und Mittelzentren bedarfsgerecht zu sichern. 
 
Die Raumordnung und Landesplanung soll die raumstrukturellen Voraussetzungen 
für eine umweltgerechte und zukunftsgerichtete Entwicklung des Landes schaffen 
und dabei u. a. die Sicherung und Schaffung vielseitiger qualifizierter, zukunftsorien-
tierter sowie wohnungs- und siedlungsnaher Arbeitsplatzstrukturen anstreben. 
 
Entsprechend ihrer Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung und der Wirt-
schaft ist die Leistungsfähigkeit der zentralen Orte zu sichern und zu verbessern, u. 
a. durch Erhöhung der Standortattraktivität mit geeigneten städtebaulichen Planun-
gen und Massnahmen in Gemeinden mit zentralörtlicher Funktion, insbesondere 
durch Bereitstellung von u. a. gewerblichen Bauflächen. 
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Schwerpunkte für die Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten haben Gemein-
den mit ober- und mittelzentralen Funktionen. In ihnen ist durch Bereitstellung von 
Flächen für Industrie- und Gewerbeansiedlung sowie durch geeignete Massnahmen 
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, der wirtschaftsnahen Infrastruktur und 
der beruflichen Aus- und Fortbildung für ein entsprechend umfangreiches, möglichst 
vielfältiges Angebot an Arbeitsplätzen zu sorgen. 
In allen Landesteilen ist darauf hinzuwirken, dass die vorhandenen Arbeitsstätten im 
produzierenden Gewerbe sowie im privaten und öffentlichen Dienstleistungsbereich 
gesichert, weiterentwickelt und durch neue ergänzt werden. 
 
Auf den Abbau wirtschaftsstruktureller und standortbedingter Schwächen der Wirt-
schaft ist – insbesondere in den ländlichen Räumen – hinzuwirken. Wirtschaftsstruk-
turdefizite sind durch Ansiedlung neuer und ergänzender Betriebe zu mindern. 
Standortdefizite sind soweit wie möglich durch standortspezifische Bündelung leis-
tungsfähiger, wirtschaftsnaher Infrastruktur, insbesondere der Informations-, Kom-
munikations- und Transport- und Umwelttechnik, auszugleichen. 
 
Regions- und standortspezifische Vorteile sind gezielt zu nutzen und zu sichern. 
 
Das RROP trifft ergänzend folgende Aussagen: 
 
Durch Weiterentwicklung ist die wirtschaftliche Leistungskraft in der gewerblichen 
Wirtschaft, des Handels und der Dienstleistungen auszubauen. Neben der Sicherung 
vorhandener Arbeitsplätze ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze vorrangiges Ziel zur 
Förderung der emsländischen Wirtschaft. 
 
Einen überdurchschnittlichen Industriebesatz im Landkreis Emsland hat u. a. das Mit-
telzentrum Meppen, das den Bedarf an Gewerbe- und Industrieflächen Rechnung 
tragen soll. Den Gewerbe- und Industriebetrieben sind Erweiterungsmöglichkeiten of-
fenzuhalten. 
 
Das Plangebiet tangiert räumlich ein Vorranggebiet Leitungstrasse (380 kV) gem. 
Regionales Raurnordnungsprogramm 2010 (RROP) des Landkreises Emsland. Der 
Landkreis Emsland weist darauf hin, dass keine raumordnerischen Bedenken beste-
hen, sofern die vorhandene Höchstspannungsleitung in ihrer vorrangigen Funktion 
nicht beeinträchtigt wird und der Netzbetreiber Amprion GmbH dem verbindlich fest-
gelegten Art und Maß der baulichen Nutzung unterhalb der betroffenen Höchstspan-
nungsleitung zustimmt. Der Netzbetreiber Amprion GmbH ist im Verfahren beteiligt 
und die vorgetragenen Anregungen sind in den Bebauungsplan aufgenommen wor-
den. 
 
Im gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Meppen ist das Plangebiet als gewerbli-
che Baufläche dargestellt:  
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Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Meppen 

 
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes entspricht somit den Zielen der Raumord-
nung und Landesplanung und ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
 

4. Planungskonzept 
 

Wie bereits unter Ziffer 2 ausgeführt, soll der bisher als Grünfläche und öffentliche 
Verkehrsfläche festgesetzte Bereich als eingeschränktes Industriegebiet mit der Ver-
legung der öffentlichen Verkehrsfläche an den westlichen Plangebietsrand festge-
setzt werden. Dadurch soll die Erweiterung eines östlich des Plangebietes ansässi-
gen Betriebes ermöglicht werden.  
 
Die nachfolgende Abbildung stellt einen Auszug aus der 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 551 dar und verdeutlicht die Festsetzungen der 2. Änderung für das 
Plangebiet.  
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Auszug aus der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 551 

 
Zur Entwässerung der Essener Straße wird ein Regenrückhaltebecken im westlichen 
Bereich des Plangebietes südlich der Essener Straße ausgewiesen.  
 
Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung werden im Vergleich zum 
rechtskräftigen Bebauungsplan und zur 2. Änderung nicht geändert. Es werden eine 
Grundflächenzahl von 0,8, eine Baumassenzahl von 6,0 sowie maximal 3 Vollge-
schosse festgesetzt. 
 
Ferner werden in der vorliegenden 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 551 die 
Festsetzungen bzgl. der Sortimentseinschränkungen nach § 1 Abs. 5 in Verbindung 
mit § 1 Abs. 9 BauNVO für Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- und innen-
stadtrelevanten Warensortimenten an die Empfehlungen des aktuellen Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Meppen aus dem Jahr 2018 angepasst.  
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Der Geltungsbereich der o. g. Bauleitplanung, wie im eingereichten Übersichtsplan 
im Maßstab 1 : 5000 eingetragen, liegt teilweise in den Schutzstreifen der 110-/380-
kV-Höchstspannungsfreileitung KW Meppen -Pkt. Mundersum, BI. 4121 (Maste 1 bis 
2) sowie der 380-kV- Höchstspannungsfreileitung Hanekenfähr-Meppen, BI. 4310 
(Maste 1 bis 2). Die Leitungsführungen mit Leitungsmittellinien, Maststandorten und 
Schutzstreifengrenzen sind der Planzeichnung zu entnehmen.  
 
Die Gebäudehöhen im Schutzstreifen der Freileitungen sind in Abstimmung mit der 
Amprion im GIe 1 auf maximal 27 m NN und im GIe 2 auf maximal 22 m NN festge-
setzt. Des Weiteren müssen die Gebäude eine Bedachung nach DIN 4102 "Brand-
verhalten von Baustoffen und Bauteilen", Teil 7 erhalten. Glasdächer (und Dachter-
rassen) sind nicht zulässig. Um die Masten herum muss eine Fläche mit einem Radi-
us von 25,00 m von jeglicher Bebauung und Bepflanzung freigehalten werden. Die-
ser Bereich ist im Bebauungsplan als nicht überbaubare Fläche festgesetzt und kann 
als Parkplatz oder Stellplatzfläche genutzt werden.  
 
Weiter dürfen im Schutzstreifen der Leitungen nur solche Anpflanzungen vorgenom-
men werden, die eine Endwuchshöhe von maximal 6 m erreichen. Durch höher-
wachsende Gehölze, die in den Randbereichen bzw. außerhalb der Leitungsschutz-
streifen angepflanzt werden, besteht die Gefahr, dass durch einen eventuellen Bau-
mumbruch die Höchstspannungsfreileitungen beschädigt werden.  
 
Alle geplanten Maßnahmen im Schutzstreifen der Leitungen bedürfen der Zustim-
mung durch die Amprion GmbH. Dementsprechend wird im Bebauungsplan der Hin-
weis aufgenommen, dass von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungs-
pflichtigen Bauvorhaben im Schutzstreifen der Leitungen bzw. in unmittelbarer Nähe 
dazu der Amprion GmbH Bauunterlagen (Lagepläne und Schnittzeichnungen mit 
Höhenangaben in m über NN) zur Prüfung und abschließenden Stellungnahme bzw. 
dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem Grundstückseigentümer/Bauherrn zuzu-
senden sind.  
 
Die beschriebenen Änderungen passen sich in das städtebauliche Gesamtkonzept 
ein. Weitergehende Festsetzungen werden durch den Bebauungsplan nicht getrof-
fen. Über die Änderungen hinaus gelten die bisherigen Festsetzungen des Ur-
sprungsbebauungsplanes fort. 
 
 

5. Schall- und Immissionsschutz 
 

Zur Sicherstellung des vorbeugenden Schallimmissionsschutzes ist im Rahmen der 
vorliegenden 4. Änderung für die Betriebserweiterungsfläche eine schalltechnische 
Untersuchung zur Bestimmung von immissionswirksamen flächenbezogenen Schall-
leistungspegeln (IFSP) durchgeführt worden.  
 
Auf Basis von vorangegangenen Untersuchungen zu zulässigen IFSP im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 551 sollten die IFSP der Erweiterungsfläche so 
dimensioniert werden, dass an den maßgeblichen Immissionspunkten der 
Wohnnachbarschaft die Immissionssituation nicht relevant verschlechtert wird. 
Dadurch wird zum einen in Hinblick auf die Gesamtlärmsituation eine Überschreitung 
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der Richtwerte vermieden und zum anderen für bereits belastete Immissionsbereiche 
die Vermeidung eines relevanten Zusatzbeitrages sichergestellt.  
 
Die immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel sind im Bebau-
ungsplan mit den zugehörigen textlichen Festsetzungen angegeben. Dadurch wird 
gewährleistet, dass die betriebliche Erweiterung, die durch die Bebauungsplanände-
rung ermöglicht wird, nicht zu unzulässigen Schallimmissionen in der Nachbarschaft 
beitragen kann. 
 
Folgende Hinweise der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und der Wehr-
bereichsverwaltung Nord sind zu beachten:  
 
Von der B 70 gehen erhebliche Emissionen aus. Für die neu geplanten Nutzungen 
können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprü-
che hinsichtlich Immissionsschutz geltend gemacht werden. 
 
Von der Eisenbahnhauptstrecke Emden – Rheine am östlichen Rand des Plangebie-
tes gehen Emissionen aus. Eventuell erforderliche Schallschutzmaßnahmen sind 
dem Planungsträger der neu hinzukommenden Nutzungen und nicht der DB Netz AG 
aufzuerlegen. 
 
Das Plangebiet befindet sich in der Nähe des Schießplatzes Meppen der WTD 91. 
Bei dem Schießplatz handelt es sich um eine seit Jahrzehnten bestehende Anlage 
der Landesverteidigung. Auf dem Platz findet regelmäßig tags und nachts Erpro-
bungsbetrieb statt. Dabei entstehen Lärmemissionen, die unter besonderen Bedin-
gungen Schallpegelspitzenwerte erreichen, die die in der TA-Lärm und in der VDI-
Richtlinie 2058 Bl. 1 angegebenen Werte überschreiten können. Diese Lärmemissio-
nen sind aus folgenden Gesichtspunkten hinzunehmen: 
Für das Plangebiet besteht eine weitestgehend bestandsgebundene Situation, in der 
hinsichtlich der Nachbarschaft von Wohnen und militärischem Übungsgebiet eine 
ortsübliche Vorbelastung anzuerkennen ist. Art und Ausmaß der Lärmemissionen 
sind bekannt. Die Lärmemissionen haben im Plangebiet die Qualität der Herkömm-
lichkeit und der sozialen Adäquanz erreicht. Die Eigentümer und künftigen Erwerber 
der ausgewiesenen Baugrundstücke werden auf diese Sachlage ausdrücklich hin-
gewiesen. Sie werden ferner darauf hingewiesen, dass die WTD 91 keine Einschrän-
kungen des militärischen Übungsbetriebes akzeptieren kann. Die WTD 91 ist auf die 
Nutzung des Platzes angewiesen und hat keine Möglichkeit, an anderem Ort den 
hier stattfindenden Übungs- und Versuchsbetrieb durchzuführen. Aktive Schall-
schutzmaßnahmen zur Verringerung der Lärmemissionen sind nicht möglich. Für die 
in Kenntnis dieses Sachverhaltes errichteten baulichen Anlagen können gegen die 
WTD 91 keine privat- oder öffentlich-rechtlichen nachbarlichen Abwehransprüche auf 
eine Verringerung der Emissionen oder auf einen Ausgleich für passive Schall-
schutzmaßnahmen geltend gemacht werden.  
Die Bauherren errichten bauliche Anlagen in Kenntnis dieser Sachlage. Sie schützen 
sich durch eine geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung sowie durch 
bauliche Schallschutzmaßnahmen soweit technisch möglich gegen die Emissionen. 
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6. Eingriff in Natur und Landschaft 
 
Im Teil B der Begründung wird in dem Umweltbericht die Eingriffsregelung abgehan-
delt. Als Ergebnis bleibt Folgendes festzuhalten:  
 
Durch die Planung werden im Plangebiet Maßnahmen vorbereitet bzw. ermöglicht, 
deren Durchführung den Eingriffstatbestand gem. § 14 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) erfüllen. Die Eingriffe stellen z.T. erhebliche Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Orts- und Landschaftsbildes dar. 
 
Die durch die Planung entstehenden Eingriffe werden durch verschiedene Maßnah-
men z.T. vermieden bzw. ausgeglichen/ersetzt, sodass die Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes und des Naturhaushaltes auf ein unbedingt notwendiges Maß re-
duziert wird. 
Grundsätzlich ist ein Eingriff unzulässig, wenn die Belange des Natur- und Land-
schaftsschutzes überwiegen. Dieses ist in der Regel in Gebieten der Fall, in denen 
die Voraussetzungen eines Schutzes nach den §§ 23 – 30 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) erfüllt sind. Die Fläche innerhalb des Plangebietes erfüllt diese Voraus-
setzungen nicht (siehe Umweltbericht Teil B). 
 
Weil auch andere für den Naturschutz wertvolle Elemente, die als selten oder ge-
fährdet einzustufen sind, nicht in Anspruch genommen werden und die Belange der 
Wirtschaft mit der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen bedeutsame öffentli-
che Belange darstellen, sind nach Überzeugung der Stadt Meppen die hier vorberei-
teten Eingriffe letztendlich zulässig. 
 
Den Belangen von Natur und Landschaft ist damit ausreichend Rechnung getragen.  

 
 
7. Versorgung mit Wasser, Strom, Gas und Telekommunikationseinrichtungen, 

Oberflächenwasser, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung 
 

Die Grundstücke des Plangebietes sind an die zentrale Wasserversorgung, die durch 
den Trink- und Abwasserverband „Bourtanger Moor“ erfolgt, anzuschließen. Die Si-
cherstellung der Löschwasserversorgung obliegt gemäß § 2 Abs. 1. Nr. 3 des Nds. 
Brandschutzgesetzes der Stadt bzw. Gemeinde. Aus dem bereits bestehenden 
Rohrnetz des TAV ist für das Plangebiet zurzeit eine Entnahmemenge von 1600 
l/min. (96 m³/h) möglich. Durch diese Angabe werden weder Verpflichtungen des 
TAV noch Ansprüche gegen diesen begründet. In den festgesetzten Verkehrsflächen 
wird eine Trasse für die Verlegung der Hauptwasserleitung zur Verfügung gestellt. 
Diese Trassen sind von Bepflanzungen, Regenwassermulden, Rigolensystemen und 
von Versickerungsschächten freizuhalten, um eine ausreichende Rohrdeckung und 
Betriebssicherheit zu gewährleisten. Bei Baumpflanzungen im Bereich bestehender 
und noch zu verlegender Versorgungsleitungen muss ein Mindestabstand von 2,5 m 
eingehalten werden. 
 
Die Stromversorgung erfolgt durch die Westnetz GmbH. Zur Versorgung des Bauge-
bietes mit elektr. Energie wird der Ausbau entsprechender Versorgungseinrichtungen 
erforderlich. Der Umfang derselben ist von der Westnetz zzt. noch nicht zu überse-
hen. Es wird gebeten, dass sich die späteren Grundstückseigentümer rechtzeitig vor 
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Baubeginn mit der Westnetz in Verbindung setzen und ihren Leistungsbedarf be-
kannt geben. Die erforderlichen Maßnahmen werden dann von der Westnetz festge-
legt. Vorsorglich macht die Westnetz darauf aufmerksam, dass alle Arbeiten in der 
Nähe der Versorgungseinrichtungen mit besonderer Sorgfalt auszuführen sind, da 
bei Annäherung bzw. deren Beschädigung Lebensgefahr besteht. Bei eventuellen 
Tiefbauarbeiten ist auf die vorhandenen Versorgungsleitungen Rücksicht zu nehmen, 
damit Schäden und Unfälle vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nähe der Ver-
sorgungseinrichtungen sind von Hand auszuführen. Leitungstrassen sind grundsätz-
lich von Baumpflanzungen freizuhalten. 
Im Bereich der erdverlegten Versorgungseinrichtungen sind nur flachwurzelnde Ge-
hölze zulässig. In diesem Zusammenhang wird auf das Merkblatt DVGW GW 125 
„Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ hingewiesen. Eine Nichtbeachtung 
kann zu Schäden an den Versorgungseinrichtungen mit erheblichen Sicherheitsrisi-
ken führen. 
 
Die Gasversorgung erfolgt durch die EWE Netz GmbH. Entlang der geplanten Ver-
kehrswege werden Versorgungstrassen ohne schwere Oberflächenbefestigung vor-
gesehen. Vorhandene Erdgasversorgungs- und Telekommunikationsanlagen bleiben 
in ihrem Bestand erhalten. Die EWE-Netz GmbH weist darauf hin, dass sich im Plan-
gebiet Versorgungsleitungen und Anlagen der EWE NETZ GmbH befinden. Diese 
Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) 
grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder 
anderweitig gefährdet werden. Die EWE-Netz bittet darum, sicherzustellen, dass die-
se Leitungen und Anlagen durch Vorhaben weder technisch noch rechtlich beein-
trächtigt wer-den. Sollte sich durch das Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung 
der Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an an-
derem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die ge-
setzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt 
auch für die Neuherstellung, z.B. Bereitstellung eines Stationsstellplatzes. Die Kosten 
der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu 
tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und 
die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich gere-
gelt. 
 
Die Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen erfolgt bei Bedarf durch den 
zuständigen Telekommunikationsträger. Die ggf. erforderliche Verlegung bzw. Ände-
rung im Plangebiet befindlicher Telekommunikationslinien ist rechtzeitig mit dem Ver-
sorgungsträger abzustimmen. 
In den ausgewiesenen Verkehrsflächen steht eine Trasse für die Verlegung der Ka-
bel und Leitungen zur Verfügung. Im Planbereich befinden sich Telekommunikations-
linien der Telekom. Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass Beschädigungen 
der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieb-
lichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Tele-
kommunikationslinien jederzeit möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die 
Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bau-
ausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren. Die 
Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 
 
Im Zuge der Bebauungsplanrealisierung ist frühzeitig mit den Versorgungsunterneh-
men Kontakt aufzunehmen, damit insbesondere die Verkabelung und die Leitungs-
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verlegung rechtzeitig geplant und koordiniert werden kann. Bei Tiefbauarbeiten ist 
auf vorhandene Leitungen Rücksicht zu nehmen. Schachtarbeiten in der Nähe von 
Leitungen sind von Hand auszuführen. 
 
 
Durch die Bebauungsplanänderung ergeben sich Änderungen bei der Oberflächen-
entwässerung. So wird der Standort des vorhandenen Versickerungsbeckens im Be-
reich der Essener Straße verlegt. Auch bei der Bewirtschaftung des Oberflächen-
wassers der Planstraße A ergeben sich Änderungen, die aus dem der Begründung 
beigefügten Entwässerungskonzept der LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH 
Emsland zu entnehmen sind. Anhand des Entwässerungskonzeptes sind für die öf-
fentlichen Verkehrsflächen des Plangebietes sowie für die privaten Industrie- und 
Gewerbeflächen eine ordnungsgemäße Oberflächenwasserbewirtschaftung nachge-
wiesen worden.  
Das auf den bereits versiegelten Verkehrsflächen (Essener Straße) anfallende Ober-
flächenwasser wird gem. des wasserrechtlichen Erlaubnisbescheides zur Oberflä-
chenwasserbewirtschaftung vom 31.03.2009 (AZ.: 681-657-20-101.2009002) über 
das Versickerungsbecken und über die Versickerungsmulden entlang der Essener 
Straße in das Grundwasser eingeleitet. Für die Versickerungsmulden entlang der Es-
sener Straße ergeben sich keine Änderungen. 
Das im Plangebiet vorhandene Versickerungsbecken soll auf Grund der geplanten 
Erweiterungen des östlich des Plangebietes ansässigen Betriebes (Fa. Kuipers tech-
nologies GmbH) zurückgebaut und rd. 75 m westlich des bisherigen Standortes wie-
derhergestellt werden. Der vorhandene Regenwasserkanal wird dementsprechend 
erweitert.  
 
Gemäß den Forderungen an eine ökologische Niederschlagswasserbewirtschaftung 
ist das anfallende Niederschlagswasser möglichst dezentral am Ort des Anfalls zu 
bewirtschaften. Das Entwässerungskonzept zum Plangebiet „Industriegebiet Hünen-
sand“ sieht zur Oberflächenwasserbewirtschaftung die Versickerung des Nieder-
schlagswassers in das Grundwasser vor. Die Versickerung kann auf Grund der Hö-
hen- und Grundwasserverhältnisse im Plangebiet sowohl über oberflächennahe Ver-
sickerungsmulden als auch über Versickerungsbecken durchgeführt werden. Bei der 
Versickerung über Versickerungsbecken ist nach Festlegung der Ausbauhöhe der 
Mindestsickerraum von 1,0 m sowie ein ausreichendes Freibord (i.d.R. 0,50 m) zu 
berücksichtigen.  
 
Das Plangebiet wird an die zentrale Schmutzwasserkanalisation der Stadt Meppen 
angeschlossen. Eine ausreichende Kläranlagenkapazität für die anfallenden Abwäs-
ser ist vorhanden. 
 
Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den ge-
setzlichen Bestimmungen und Verordnungen sowie den jeweils gültigen Satzung zur 
Abfallentsorgung des Landkreises Emsland. Träger der öffentlichen Müllabfuhr ist der 
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland.  
 
Eventuell anfallender Sondermüll ist einer den gesetzlichen Bestimmungen entspre-
chenden Entsorgung zuzuführen. 
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8. Altlasten, Rüstungsaltlasten 
 

Die Fläche des Plangebietes liegt im Ortsteil Hüntel. Altlasten und Rüstungsaltlasten 
sind weder im Bereich des Plangebietes noch in unmittelbarer Nähe bekannt. 
Der Kampfmittelräumdienst hat die vorliegenden Luftbilder vollständig ausgewertet. 
Es wird keine Kampfmittelbelastung vermutet. Teilweise sind die Luftbilder wegen 
Baumbestand schlecht einsehbar. Es wurde keine Sondierung durchgeführt. Die Flä-
che wurde nicht geräumt. Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt. Der 
Kampfmittelräumdienst sieht keinen Handlungsbedarf. 
Die vorliegenden Luftbilder können nur auf Schäden durch Abwurfmittel überprüft 
werden. Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen, 
etc.) gefunden werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ord-
nungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN - Regionaldirektion 
Hannover zu benachrichtigen. 
 
 

9. Hinweise 
 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche Boden-
funde (das könnten u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schla-
cken sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe 
Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. 
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Bezirksregierung 
Weser-Ems, Dez. 406 – Archäologische Denkmalpflege – oder der unteren Denk-
malschutzbehörde der Stadt Meppen unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig 
ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fund-
stellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der 
Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz Sorge zu tragen, wenn nicht 
die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

 
 
10. Städtebauliche Werte 
 

a) Allgemeine Werte: 
 

Gesamtgröße des Plangebietes:  13.990 m²  
 
davon: 
 
Verkehrsflächen  4.855 m²  
 
Fläche für Wasserwirtschaft 1.217 m²  
 
Nettobauland 7.918 m²  
davon: 
überbaubar 6.575 m²  
nicht überbaubar 1.343 m²  
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11. Beteiligungsverfahren 
 
11.1 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
fand in der Zeit vom 27.04.2018 bis zum 01.06.2018 statt. Die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit erfolgte in einem Erörterungstermin am 03.05.2018, zu dem öffent-
lich eingeladen wurde. In diesem Termin gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sind den Bürgern 
die allgemeinen Ziele und Zwecke, die Auswirkungen durch die Planung und die ge-
planten Festsetzungen vorgestellt worden. Es liegen keine Anregungen aus der Be-
teiligung der Öffentlichkeit vor.  
 
Bei den eingegangenen Anregungen der Träger öffentlicher Belange handelt es sich 
um die folgenden Hinweise: 
 
Der Landkreis Emsland, Fachdienst Raumordnung, weist darauf hin, dass das Plan-
gebiet räumlich ein Vorranggebiet Leitungstrasse (380 kV) gem. Regionales Raum-
ordnungsprogramm 2010 (RROP) des Landkreises Emsland tangiert. Sofern die vor-
handene Höchstspannungsleitung in ihrer vorrangigen Funktion nicht beeinträchtigt 
wird und der Netzbetreiber Amprion GmbH dem verbindlich festgelegten Art und Maß 
der baulichen Nutzung unterhalb der betroffenen Höchstspannungsleitung zustimmt, 
bestehen keine raumordnerischen Bedenken. 
 
Abwägung: 
Der Netzbetreiber Amprion GmbH ist im Verfahren beteiligt worden, die vorgetrage-
nen Anregungen sind in den Bebauungsplan und die Begründung aufgenommen 
worden. 
 
Der Landkreis Emsland, Fachdienst Städtebau, weist insbesondere nochmals auf die 
Beachtung der neuen Anlage I zum BauGB und der damit verbundenen umfas-
senden Erweiterungen bzw. Änderungen des Umweltberichtes hin. Der Inhalt des 
Umweltberichtes ist daher den neuen gesetzlichen Bestimmungen anzupassen. ln 
diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass auf den Umweltbericht als 
Teil der Begründung (§ 2a BauGB) die Regelungen des§ 214 (insb. Abs. 1 Nr. 1 und 
Nr. 3) BauGB über die Wirksamkeit der Bauleitpläne anzuwenden sind. 
 
Abwägung: 
Den Anregungen wird gefolgt, der Umweltbericht wird anhand der Anlage 1 zum 
BauGB aufgestellt. Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
Die Westnetz GmbH teilt mit, dass der o. g. Bebauungsplanentwurf in Bezug auf 
Versorgungseinrichtungen durchgesehen wurde. Gegen die Verwirklichung bestehen 
seitens der Westnetz keine Bedenken. 
Zur Versorgung des Baugebietes mit elektr. Energie wird der Ausbau entsprechender 
Versorgungseinrichtungen erforderlich. Der Umfang derselben ist von der Westnetz 
zzt. noch nicht zu übersehen. Es wird gebeten, dass sich die späteren Grundstücks-
eigentümer rechtzeitig vor Baubeginn mit der Westnetz in Verbindung setzen und ih-
ren Leistungsbedarf bekannt geben. Die erforderlichen Maßnahmen werden dann 
von der Westnetz festgelegt.  
Die Westnetz weist darauf hin, dass über dem Industriegebiet Hüntel eine 380-kV 
Hochspannungsleitung von der Amprion GmbH betrieben wird. Dies ist bei der früh-
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zeitigen Planung unbedingt zu berücksichtigen und die Amprion GmbH in Ihren Pla-
nungsabsichten zu beteiligen. 
Vorsorglich macht die Westnetz darauf aufmerksam, dass alle Arbeiten in der Nähe 
ihrer Versorgungseinrichtungen mit besonderer Sorgfalt auszuführen sind, da bei 
Annäherung bzw. deren Beschädigung Lebensgefahr besteht. Bei eventuellen Tief-
bauarbeiten ist auf die vorhandenen Versorgungsleitungen Rücksicht zu nehmen, 
damit Schäden und Unfälle vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nähe von 
Versorgungseinrichtungen sind von Hand auszuführen. Die Westnetz bittet darum, 
dass die Stadt Meppen und die späteren Grundstückseigentümer bei den vorgese-
henen Maßnahmen auf die vorhandenen und geplanten Versorgungseinrichtungen 
der Westnetz Rücksicht zu nehmen ist. Leitungstrassen sind grundsätzlich von 
Baumpflanzungen freizuhalten. Im Bereich der erdverlegten Versorgungseinrichtun-
gen sind nur flachwurzelnde Gehölze zulässig. In diesem Zusammenhang wird auf 
das Merkblatt DVGW GW 125 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ hinge-
wiesen. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden an den Versorgungseinrichtungen 
mit erheblichen Sicherheitsrisiken führen. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise sind in die Begründung zum Bebauungsplan übernommen worden und 
sind bei der Planung und Umsetzung der Erschließung und der Bauvorhaben zu be-
achten. 
 
Die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH teilt mit, dass gegen die 
geplante Maßnahme keine Einwände geltend gemacht werden. In dem Planbereich 
befinden sich Telekommunikationsanlagen des Unternehmens. Bei objektkonkreten 
Bauvorhaben im Plangebiet wird die Vodafone dazu eine Stellungnahme mit ent-
sprechender Auskunft über den vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 
 
Abwägung 
Die Hinweise sind in die Begründung zum Bebauungsplan übernommen worden und 
sind bei der Planung und Umsetzung der Erschließung und der Bauvorhaben zu be-
achten. 
 
Die Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim trägt 
bezüglich der o. g. Planung (Ausweisung einer Industriegebietsfläche) keine Beden-
ken vor. Sie begrüßen die Planänderungen im Hinblick auf eine weitere, qualifizierte 
Industrie- und Gewerbeentwicklung. Zudem werden mit der Planung die Ziele einer 
regionalen Wirtschaftsförderung verfolgt. Das Verfahren befindet sich zurzeit im früh-
zeitigen Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. Da noch nicht alle beurtei-
lungsrelevanten Unterlagen vorliegen, ist diese Stellungnahme nicht als abschlie-
ßend zu verstehen. Mit der Bauleitplanung soll einem bestehenden, regional ansäs-
sigen Industriebetrieb die Möglichkeit gegeben werden, sich entsprechend den Be-
triebserfordernissen zu erweitern. Die Planung sieht u. a. die Verlegung einer öffent-
lichen Verkehrsfläche vor. Dem Unternehmen wird eine Stärkung und Weiterentwick-
lung des Standortes und somit eine positive wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht. 
Damit handelt es sich bei dieser Planung auch um eine wirtschaftsfördernde Maß-
nahme der Stadt Meppen im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 8 a und c BauGB (Berücksich-
tigung der Belange der Wirtschaft - hier: Bereitstellung von Betriebsflächen - und des 
Belanges der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Arbeits-
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marktregion), die so zur Stärkung und Erhaltung des Arbeitsplatzangebotes in der 
Arbeitsmarktregion beiträgt.  
Im weiteren Verfahren müssen - wie in den Planunterlagen unter Nr. 2 "Planungsvor-
gaben und –absichten" aufgeführt - mögliche Nutzungskonflikte zwischen angren-
zenden Wohn- und Gewerbe-/ Industrienutzungen betrachtet und untersucht werden. 
Zur Bewältigung von eventuellen Konflikten im Bereich des Immissionsschutzes 
durch angrenzende schutzbedürftige Nutzungen müssen dann geeignete Maßnah-
men und Festsetzungen getroffen werden, die diese Nutzungskonflikte gar nicht erst 
entstehen lassen. Gewerbe- und Industriebetriebe sollten nicht mit Auflagen zum ak-
tiven Schallschutz betriebswirtschaftlich belastet werden.  
Die Industrie- und Handelskammer geht davon aus, dass dem ansiedlungswilligen 
Unternehmen die Restriktionen durch die unter der Hochspannungsleitung befindli-
chen Flächen bekannt sind und es mit der dadurch eingeschränkten Bebauungsmög-
lichkeit einverstanden ist.  
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens haben die Industrie- und Handelskammer die 
Mitgliedsunternehmen KUIPERS CNC-Blechtechnik GmbH & Co. KG über die Pla-
nung informiert. Es wurden uns bis zum aktuellen Zeitpunkt keine Bedenken gegen 
die Planung vorgetragen. Die Industrie- und Handelskammer schließt sich diesem 
Votum an.  
Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung im Sinne des 
§ 2 Abs. 4 BauGB, der hauptsächlich in diesem Verfahrens-gang ermittelt werden 
soll, hat die Industrie- und Handelskammer weder Hinweise noch Anregungen. 
 
Abwägung: 
Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
Die Telekom Deutschland GmbH weist darauf hin, dass sich im Planbereich Tele-
kommunikationslinien der Telekom befinden. Bei Baumaßnahmen ist darauf zu ach-
ten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden 
werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehin-
derte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Es ist deshalb 
erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage 
der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der 
Telekom informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise sind in die Begründung zum Bebauungsplan übernommen worden und 
sind bei der Planung und Umsetzung der Erschließung und der Bauvorhaben zu be-
achten. 
 
Der Trink- und Abwasserverband „Bourtanger Moor“ trägt vor, dass gegen die Bau-
leitpläne seitens des TAV unter Beachtung der nachfolgenden Punkte keine Beden-
ken bestehen.  
Der Anschluss an die zentrale Trinkwasserversorgung kann vom Verband für das 
geplante Gebiet, unter Berücksichtigung der gültigen Verbandsgrundlagen, bereits 
sichergestellt werden. 
Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung obliegt gemäß § 2 Abs. 1. Nr. 3 des 
Nds. Brandschutzgesetzes der Stadt bzw. Gemeinde. Aus dem bereits bestehenden 
Rohrnetz des TAV ist für das Plangebiet zurzeit eine Entnahmemenge von 1600 
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l/min. (96 m³/h) möglich. Durch diese Angabe werden weder Verpflichtungen des 
TAV noch Ansprüche gegen diesen begründet.  
Der TASV weist darauf hin, dass bei der Aufstellung des Bebauungsplanes geeigne-
te und ausreichende Trassen von mind. 1,50 m Breite für die Versorgungsleitungen 
im öffentlichen Seitenraum zur Verfügung stehen müssen. 
Diese Trassen sind von Bepflanzungen, Regenwassermulden, Rigolensystemen und 
von Versickerungsschächten freizuhalten, um eine ausreichende Rohrdeckung und 
Betriebssicherheit zu gewährleisten. 
Bei Baumpflanzungen im Bereich bestehender und noch zu verlegender Versor-
gungsleitungen muss ein Mindestabstand von 2,5 m eingehalten werden.  
 
Abwägung: 
Die Hinweise sind in die Begründung zum Bebauungsplan übernommen worden und 
sind bei der Planung und Umsetzung der Erschließung und der Bauvorhaben zu be-
achten. 
 
Die TenneT TSO GmbH, Lehrte weist darauf hin, dass sich in unmittelbarer Nähe 
zum Plangebiet die Höchstspannungsfreileitung 380-kV-Leitung Dörpen/West-
Meppen (LH-14-313) Mast 121 befindet. Sollten Planungen innerhalb des Leitungs-
schutzbereiches vorgesehen sein, so sind diese mit der TenneT abzustimmen. 
 
Abwägung: 
Die Höchstspannungsfreileitung und die dargestellten Leitungsschutzbereiche sowie 
die Maststandorte befinden sich außerhalb des Plangebietes. In die Begründung wird 
ein entsprechender Hinweis auf die  Höchstspannungsfreileitung aufgenommen. 
 
Die EWE-Netz GmbH, Cloppenburg weist darauf hin, dass sich im Plangebiet Ver-
sorgungsleitungen und Anlagen der EWE NETZ GmbH befinden. Diese Leitungen 
und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu 
erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig ge-
fährdet werden. Die EWE-Netz bittet darum, sicherzustellen, dass diese Leitungen 
und Anlagen durch das Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt wer-
den. Sollte sich durch das Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung der Anla-
gen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort 
(Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen 
Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die 
Neuherstellung, z.B. Bereitstellung eines Stationsstellplatzes. Die Kosten der Anpas-
sungen bzw. Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen 
und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die 
EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt. 
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubringen.  
 
Abwägung: 
Die Hinweise sind in die Begründung zum Bebauungsplan übernommen worden und 
sind bei der Planung und Umsetzung der Erschließung und der Bauvorhaben zu be-
achten. 
 
Amprion GmbH, Dortmund 
Der Geltungsbereich der Bauleitplanung liegt teilweise in den Schutzstreifen der 110-
/380-kV-Höchstspannungsfreileitung KW Meppen -Pkt. Mundersum, BI. 4121 (Maste 



Begründung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 551 

18 
 

 

1 bis 2) sowie der 380-kV- Höchstspannungsfreileitung Hanekenfähr-Meppen, BI. 
4310 (Maste 1 bis 2). Die Leitungsführungen mit Leitungsmittellinien, Maststandorten 
und Schutzstreifengrenzen können dem beigefügten Lageplan im Maßstab 1:2000 
entnommen werden. Die Amprion weist jedoch darauf hin, dass sich die tatsächliche 
Lage der Leitungen ausschließlich aus der Örtlichkeit ergibt. Die Zustimmung zur o. 
g. Bauleitplanung kann die Amprion in Aussicht stellen, wenn die nachfolgenden Auf-
lagen übernommen werden: 
Die Höchstspannungsfreileitungen werden mit Leitungsmittellinie, Maststandorten 
und Schutzstreifengrenzen nachrichtlich im zeichnerischen Teil des Bebauungspla-
nes dargestellt. 
 
Abwägung:  
Der Anregung wird gefolgt. Die Höchstspannungsfreileitungen werden mit Leitungs-
mittellinie, Maststandorten und Schutzstreifengrenzen nachrichtlich im zeichneri-
schen Teil des Bebauungsplanes dargestellt. 
 
Der Schutzstreifen der Leitungen wird nur für die Errichtung von Bauwerken gewerb-
licher Nutzung ohne dauerhaften bzw. nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von 
Personen ausgewiesen. Die maximalen Gebäudehöhen im Schutzstreifen der Freilei-
tungen sind im Einzelfall mit dem Leitungsbetreiber abzustimmen. 
 
Abwägung: 
Der Anregung wird entsprochen. Es wird eine Höhenbeschränkung auf der Grundla-
ge der Vorgaben der Amprion GmbH festgesetzt. 
 
Die Gebäude erhalten eine Bedachung nach DIN 4102 "Brandverhalten von Baustof-
fen und Bauteilen", Teil 7. Glasdächer (und Dachterrassen) sind nicht zulässig. 
 
Abwägung: 
Der Anregung wird gefolgt, ein entsprechender Hinweis ist in den Bebauungsplan 
und die Begründung aufgenommen worden. 
 
Die Gebäude erhalten eine Bedachung nach DIN 4102 "Brandverhalten von Baustof-
fen und Bauteilen", Teil 7. Glasdächer (und Dachterrassen) sind nicht zulässig. 
 
Abwägung: 
Der Anregung wird gefolgt, wird entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan und 
die Begründung aufgenommen. 
 
Um die Maste herum muss eine Fläche mit einem Radius von 25,00 m von jeglicher 
Bebauung und Bepflanzung freigehalten werden. Dieser Bereich kann teilweise als 
Parkplatz oder Stellplatzfläche genutzt werden. Bei solch einer Nutzung kann in Ab-
stimmung mit dem zuständigen Leitungsbezirk ein kostenpflichtiger Anfahrschutz für 
die Masten erforderlich werden. 
 
Abwägung: 
Der Anregung wird gefolgt, der 25 m Radius um den Maststandort wird als nichtüber-
baubare Grundstücksfläche festgesetzt. 
 



Begründung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 551 

19 
 

 

Im Schutzstreifen der Leitungen dürfen nur solche Anpflanzungen vorgenommen 
werden, die eine Endwuchshöhe von maximal 6 m er-reichen. Als Anlage ist bei-
spielhaft eine Gehölzliste mit entsprechenden Endwuchshöhen beigefügt.  
Durch höherwachsende Gehölze, die in den Randbereichen bzw. außerhalb der Lei-
tungsschutzstreifen angepflanzt werden, besteht die Gefahr, dass durch einen even-
tuellen Baumumbruch die Höchstspannungsfreileitungen beschädigt werden. Aus 
diesem Grund bitten wir Sie zu veranlassen, dass in diesen Bereichen Gehölze zur 
Anpflanzung kommen, die in den Endwuchshöhen gestaffelt sind. Anderenfalls wird 
eine Schutzstreifenverbreiterung erforderlich. 
Sollten dennoch Anpflanzungen oder sonstiger Aufwuchs eine die Leitungen gefähr-
dende Höhe erreichen, ist der Rückschnitt durch den Grundstückseigentümeriden 
Bauherrn auf seine Kosten durchzuführen bzw. zu veranlassen. Kommt der Grund-
stückseigentümer/der Bauherr der vorgenannten Verpflichtung trotz schriftlicher Auf-
forderung und Setzen einer angemessenen Frist nicht nach, so ist die Amprion 
GmbH berechtigt, den erforderlichen Rückschnitt zu Lasten des Eigentümers/des 
Bauherrn durchführen zu lassen. 
Die Leitungen und die Maststandorte müssen jederzeit zugänglich bleiben, insbe-
sondere ist eine Zufahrt auch für schwere Fahrzeuge zu gewährleisten. Alle die 
Höchstspannungsfreileitungen gefährdenden Maßnahmen sind untersagt. 
 
Abwägung: 
Der Anregung wird gefolgt, die grünplanerischen Festsetzungen werden entspre-
chend formuliert. 

 
Im Textteil des Bebauungsplanes wird folgender Hinweis aufgenommen: "Von den 
einzelnen ggf. auch nicht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben im Schutzstreifen 
der Leitungen bzw. in unmittelbarer Nähe dazu sind der Amprion GmbH Bauunterla-
gen (Lagepläne und Schnittzeichnungen mit Höhenangaben in m über NN) zur Prü-
fung und abschließenden Stellungnahme bzw. dem Ab-schluss einer Vereinbarung 
mit dem Grundstückseigentümer/Bauherrn zuzusenden. Alle geplanten Maßnahmen 
bedürfen der Zustimmung durch die Amprion GmbH." 
 
Abwägung: 
Der Anregung wird gefolgt, der Hinweis ist in den Bebauungsplan und die Begrün-
dung übernommen worden. 
 
Die Amprion bittet darum, die v. g. Auflagen in den Bebauungsplan zu übernehmen 
und weiter am Verfahren zu beteiligt zu werden. Ferner geht die Amprion davon aus, 
dass die Stadt Meppen bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen Un-
ternehmen beteiligt hat. Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung hat 
die Amprion keine Anregungen vorzubringen. 
 
Abwägung: 
Die Amprion GmbH wird im weiteren Verfahren beteiligt. 
Das LGLN, Kampfmittelräumdienst, trägt vor, dass die vorliegenden Luftbilder voll-
ständig ausgewertet wurden. Es wird keine Kampfmittelbelastung vermutet. Teilweise 
sind die Luftbilder schlecht einsehbar wegen Baumbestand. Es wurde keine Sondie-
rung durchgeführt. Die Fläche wurde nicht geräumt. Ein Kampfmittelverdacht hat sich 
nicht bestätigt. Der Kampfmittelräumdienst sieht keinen Handlungsbedarf. 
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Es wird folgender Hinweis gegeben: Die vorliegenden Luftbilder können nur auf 
Schäden durch Abwurfmittel überprüft werden. Sollten bei Erdarbeiten andere 
Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen, etc.) gefunden werden, ist umgehend 
die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst des LGLN - Regionaldirektion Hannover zu benachrichtigen. 
Abwägung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wird in den Bebauungsplan über-
nommen. 
 

11.2 Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden 
Die öffentliche Auslegung hat in der Zeit vom 16.07.2019 bis zum 16.08.2019 statt-
gefunden. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
erfolgte im Parallelverfahren. Es sind Hinweise und Anregungen verschiedener Be-
hörden eingegangen, die wie folgt abgewogen wurden und in den Bebauungsplan 
bzw. die Begründung einfließen: 
 
Der Landkreis Emsland, Fachdienst Städtebau, weist darauf hin, dass der Bauleit-
plan unter einem Abwägungsmangel leidet, wenn der Ausgleich der planbedingten 
Eingriffe in Natur und Landschaft nicht dauerhaft sichergestellt ist. Aus der Begrün-
dung wird nicht ersichtlich, inwieweit die Kompensationsfläche K023 Holthausen im 
Eigentum der Gemeinde steht. Beim Ausgleich auf nicht in Eigentum der Gemeinde 
stehenden Fremdflächen gem. § 1a Abs. 3 S. 4 BauGB ist eine vertragliche Verein-
barung nach § 11 BauGB in Kombination mit einem Grundbucheintrag oder eine 
sonstige geeignete Maßnahme nachzuweisen. 
Abwägung: Die Kompensationsfläche K023 Holthausen befindet sich in Privatbesitz. 
Die auf dieser Fläche vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen sind zwischen der 
Stadt Meppen und dem Eigentümer der Fläche vertraglich vereinbart und im Grund-
buch eingetragen. 
 
Der Landkreis Emsland –Wasserwirtschaft- trägt vor, dass sich die geplante Ände-
rung auf das Wasserrecht (AZ.: 681-657-20-101.2009002) der Stadt Meppen aus-
wirkt. Demgemäß muss ein Antrag auf Änderung der wasserrechtlichen Erlaubnis 
beim Landkreis Emsland – Fachbereich Umwelt – gestellt werden. Der Erlaubnisbe-
scheid muss vor Baubeginn vorliegen. 
Abwägung: Die Anregung wird beachtet. Der Antrag auf Änderung der wasserrechtli-
chen Erlaubnis der Stadt Meppen ist beim Landkreis Emsland –Fachbereich Umwelt- 
eingereicht worden. Die das Wasserrecht betreffende Baumaßnahmen der Stadt 
Meppen werden nach Eingang des Erlaubnisbescheides durchgeführt. 
 
Der Landkreis Emsland –Abfallwirtschaft- weist darauf hin, dass die Zufahrt zu Ab-
fallbehälterstandplätzen nach den geltenden Arbeitsschutzvorschriften so anzulegen 
ist, dass ein Rückwärtsfahren von Abfallsammelfahrzeugen nicht erforderlich ist. Die 
Befahrbarkeit des Plangebietes mit 3-achsigen Abfallsammelfahrzeugen ist durch 
ausreichend bemessene Straßen und geeignete Wendeanlagen gemäß den Anfor-
derungen der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt in der aktuellen Fas-
sung Ausgabe 2006) zu gewährleisten. An Abfuhrtagen muss die zum Wenden be-
nötigte Fläche der Wendeanlage von ruhendem Verkehr freigehalten werden. Das 
geplante Rückwärtsfahren und das Befahren von Stichstraßen ohne Wendemöglich-
keit ist für Entsorgungsfahrzeuge bei der Sammelfahrt nicht zulässig. 



Begründung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 551 

21 
 

 

Am Ende von Stichstraßen (Sackgassen) sollen in der Regel geeignete Wendeanla-
gen eingerichtet werden. Sofern in Einzelfällen nicht ausreichend dimensionierte 
Wendeanlagen angelegt werden können, müssen die Anlieger der entsprechenden 
Stichstraßen ihre Abfallbehälter an der nächstliegenden öffentlichen, von den Sam-
melfahrzeugen zu befahrenden Straße zur Abfuhr bereitstellen. Dabei ist zu beach-
ten, dass geeignete Stellflächen für Abfallbehälter an den ordnungsgemäß zu befah-
renden Straßen eingerichtet werden und dass die Entfernungen zwischen den je-
weils betroffenen Grundstücken und den Abfallbehälterstandplätzen ein vertretbares 
Maß (i.d.R. 80 m) nicht überschreiten. 
Abwägung: Das Plangebiet der 4. Änderung betrifft nur einen kleinen Teilbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 551. Der Bebauungsplan Nr. 551 enthält die verkehrliche Er-
schließung des Industriegebietes Hünensand insgesamt durch Festsetzung von 
Straßenverkehrsflächen. Durch die vorliegende 4. Änderung des Bebauungsplanes 
wird das Erschließungskonzept nicht verändert. Es wird ein kleines Teilstück der ge-
planten Straße geringfügig verschoben. Die Straßen sind im Industriegebiet insge-
samt ausreichend dimensioniert, so dass die Befahrbarkeit mit 3-achsigen Abfall-
sammelfahrzeugen gewährleistet wird. 
 
Die Hinweise der EWE Netz GmbH zu vorhandenen Versorgungsleitungen und An-
lagen sind unter Punkt 7 in die Begründung zum Bebauungsplan übernommen und 
sind bei der Planung und Umsetzung der Erschließung und der Bauvorhaben zu be-
achten. 
 
Die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH teilt mit, dass gegen die 
geplante Maßnahme keine Einwände geltend gemacht werden. In dem Planbereich 
befinden sich Telekommunikationsanlagen des Unternehmens. Bei objektkonkreten 
Bauvorhaben im Plangebiet wird die Vodafone dazu eine Stellungnahme mit ent-
sprechender Auskunft über den vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 
Abwägung: 
Die Hinweise werden in die Begründung zum Bebauungsplan übernommen und sind 
bei der Planung und Umsetzung der Erschließung und der Bauvorhaben zu beach-
ten. 
 
Die Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim trägt 
bezüglich der o. g. Planänderung (Ausweisung einer Industriegebietsfläche) keine 
Bedenken vor. Die IHK begrüßt die Planänderung im Hinblick auf eine weitere, quali-
fizierte Industrie- und Gewerbeentwicklung. Zudem werden mit der Planänderung die 
Ziele einer regionalen Wirtschaftsförderung verfolgt.  
Mit der Bauleitplanung soll einem bestehenden Industriebetrieb die Möglichkeit ge-
geben werden, sich entsprechend den Betriebserfordernissen zu erweitern. Die 
Planänderung sieht die Überplanung einer Grünfläche und die Verlegung einer öf-
fentlichen Verkehrsfläche vor. Dem Unternehmen wird eine Stärkung und Weiterent-
wicklung des Standortes und somit eine positive wirtschaftliche Entwicklung ermög-
licht. Wir gehen davon aus, dass dem erweiterungswilligen Unternehmen die Restrik-
tionen durch die unter der Hochspannungsleitung befindlichen Flächen bekannt sind 
und es mit der dadurch eingeschränkten Bebauungsmöglichkeit einverstanden ist. 
Abwägung: Dem erweiterungswilligen Unternehmen sind die sich durch die Hoch-
spannungsleitung ergebenden Restriktionen bekannt. Die Planungen des Unterneh-
mens erfolgen in Abstimmung mit dem Netzbetreiber. 
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In dem Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes wurden mögliche Nutzungs-
konflikte zwischen schutzbedürftigen Nutzungen und Gewerbe-/Industrienutzung 
durch Schallemissionen betrachtet und untersucht (Nr.5 "Schall- und Immissions-
schutz"). Wir gehen davon aus, dass die zur Bewältigung von eventuellen Konflikten 
im Bereich des Immissionsschutzes durch angrenzende schutzbedürftige Nutzungen 
getroffenen Maßnahmen und Festsetzungen geeignet sind, sodass Nutzungskonflik-
te gar nicht erst entstehen. Grundsätzlich sollten Gewerbe- und Industriebetriebe 
nicht mit Auflagen zum aktiven Schallschutz betriebswirtschaftlich belastet werden. 
Abwägung: Auf Basis einer schalltechnischen Untersuchung sind im Bebauungsplan 
immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel mit den zugehörigen 
textlichen Festsetzungen angegeben worden. Dadurch wird gewährleistet, dass die 
Erweiterungsfläche nicht zu unzulässigen Schallimmissionen in der Nachbarschaft 
beitragen kann. 
 
Amprion GmbH, Dortmund 
Bezüglich des durch den Geltungsbereich des o. g. Bauleitplanverfahrens betroffe-
nen Baugrundstücks hat die Amprion im Rahmen einer Bauvoranfrage mit Datum 
vom 29.09.2017 eine Stellungnahme an die Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH 
Emsland abgegeben. Die Amprion hat die hierbei thematisierten - in dem Lageplan 
im Maßstab 1 : 1000 (Amprion-Vermerk vom 27.09.2017) in rot eingetragenen - Bau-
flächen in den aktuellen Entwurf zum Bebauungsplan „Industriegebiet Hünensand im 
Maßstab 1 : 1000 (Amprion-Vermerk vom 20.08.2019) ebenfalls in rot eingetragen. 
Die durch Amprion im Rahmen der vorgenannten Bauvoranfrage genehmigte, maxi-
mal zulässige Bauhöhe von 27,00 m über NHN gilt -wie in der vorgenannten Stel-
lungnahme beschrieben -nur für diese in rot eingetragene Fläche. Amprion bittet, den 
Entwurf zum Bebauungsplan „Industriegebiet Hünensand" dementsprechend anzu-
passen und zur erneuten Prüfung und Stellungnahme unter dem o. g. Aktenzeichen 
zurückzusenden. 
Abwägung: Die Anregungen werden beachtet. Die von der Amprion vorgegebenen 
maximal zulässigen Gebäudehöhen werden entsprechend durch textliche Festset-
zung im Bebauungsplan übernommen. 
 
Aus der öffentlichen Auslegung liegen keine Anregungen vor. 
 

12. Verfahrensbegleitende Angaben 
 
12.1 Gesetzliche Grundlagen 

Die gesetzliche Grundlage für diesen Bebauungsplan bildet das Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (Bundesgesetzblatt 
Seite 2414 ff.), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 3 G zur Modernisierung des Rechts 
der Umweltverträglichkeitsprüfung vom 20.07.2017. 
Des Weiteren ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Be-
kannt-machung vom 23.01.1990 (Bundesgesetzblatt I Seite 132 ff.), zuletzt geändert 
durch Art. 2 G zur Umsetzung der RL 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stär-
kung des neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 04.05.2017 zu nennen. 
Als Grundlage für die Planzeichnung ist außerdem die Planzeichenverordnung 1990 
(PlanzV 90) vom 18.12.1990 (Bundesgesetzblatt I Seite 58 ff.), zuletzt geändert 
durch Art. 2 G zur Umsetzung der RL 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stär-
kung des neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 04.05.2017 maßgebend. 
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Im Umweltbericht – Teil B der vorliegenden Begründung werden außerdem die weite-
ren zu beachtenden Fachplanungen und übergeordnete Fachgesetze und deren 
Umweltschutzziele genannt. 
Die in der Begründung genannten Gesetze, Vorschriften und Richtlinien können bei 
Bedarf bei der Stadt Meppen – Fachbereich Stadtplanung – eingesehen werden. 
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12.2 Verfahrensvermerke 
 

Aufgestellt: 
Stadt Meppen 

- Fachbereich Planung - 
Meppen, den 27.09.2019 

 
 

 
…………………………. 

(Diplom-Geografin) 
 

 
 
 
 
 
Der Rat der Stadt Meppen hat am  26.09.2019 die vorstehende Begründung zur 4. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 551 einschließlich des Umweltberichtes be-
schlossen. 
 
 

Meppen, den 27.09.2019 
 

Stadt Meppen 
 
 

………………………… 
(Bürgermeister) 

 

Stahl
Schreibmaschinentext
gez. Büring

Stahl
Schreibmaschinentext
gez. Helmut Knurbein
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1. Einleitung 
Inhalt und Ziele des Bauleitplans 
Das Plangebiet der 4. Änderung liegt im Geltungsbereich des rechtsgültigen Bebau-
ungsplans Nr. 551 „Industriegebiet Hünensand“, im Meppener Ortsteil Hüntel, östlich 
der B 70 und südlich des ehemaligen Gaskraftwerks der RWE. Das Gebiet ist durch 
die Essener Straße erschlossen.  
Das Industriegebiet Hünensand ist von florierenden Mittelstandsunternehmen insbe-
sondere aus der Metallverarbeitungsbranche nahezu vollständig belegt. Die letzten 
freien gewerblichen Grundstücke in diesem Bereich sind durch Optionen gebunden.  
Eingerahmt wird das Plangebiet der 4. Änderung im Norden durch die Essener Stra-
ße, im Osten durch Gewerbegebietsflächen und im Süden und Westen durch einen 
als Grünfläche festgesetzten Bereich, teils unter Freileitungen welche zum Um-
spannwerk am ehemaligen Kraftwerk Hüntel führen. 
Um einem östlich an das Plangebiet angrenzenden Betrieb die Erweiterung zu er-
möglichen, ist die Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes erforderlich.  
Mit der vorliegenden 4. Änderung soll ein Teilstück, welches bisher in der 2. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. 551 als private Grün- und öffentliche Verkehrsfläche 
ausgewiesen ist, als eingeschränktes Industriegebiet festgesetzt werden.  
Bestandteil der Änderung ist auch die Verlegung der öffentlichen Verkehrsfläche an 
den westlichen Plangebietsrand.  
Hierdurch soll die Erweiterung eines östlich des Plangebietes liegenden, bereits an-
sässigen Betriebes ermöglicht werden.  
 
Bestehende Umweltziele und deren Berücksichtigung bei der Planung  
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
§ 1 BNatSchG nennt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Da-
nach sind Natur und Landschaft so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerati-
onsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dau-
er gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit 
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.  
In der Bauleitplanung werden diese Ziele u.a. durch die Anwendung des § 14 (Ein-
griffe in Natur und Landschaft), des § 15 (Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von 
Eingriffen) und des § 18 (Verhältnis zum Baurecht) berücksichtigt.  

 
Artenschutzrechtliche Bestimmungen des BNatSchG 
Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote der nationalen Gesetzge-
bung sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert. Hiernach ist es verboten: 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-
ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert,  



Umweltbericht zur Begründung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 551 

 
28 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören.  
 

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Einschrän-
kungen der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 
Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vor-
haben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetz-
buches zulässig sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote fol-
gende Maßgaben: Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierar-
ten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverord-
nung nach § 54 Absatz 1, Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das 
Verbot des Absatzes 1, Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare 
Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1, 
Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiter-
hin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind 
andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung 
eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Ver-
marktungsverbote vor.  
 
Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG)  
Das NAGBNatSchG bezieht sich zum Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenar-
ten, ihrer Lebensstätten und Biotope auf das BNatSchG.  
Die rechtlichen Grundlagen zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten sind in 
den § 38 (zum allgemeinen Arten-, Lebensstätten- und Biotopschutz),  
§ 39 (allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und § 44 (besonders ge-
schützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) des BNatSchG festgelegt. 
Danach ist es verboten, ohne vernünftigen Grund Lebensstätten wild lebender Tier- 
und Pflanzenarten zu zerstören oder sonst erheblich zu beeinträchtigen oder wild le-
bende Tiere mutwillig zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen oder zu töten.  
Die Naturschutzbehörde führt ein Verzeichnis der im Sinne der §§ 23 bis 26 und §§ 
28 bis 30 BNatSchG geschützten Teile von Natur und Landschaft, einschließlich der 
Wallhecken im Sinne von § 22 Abs. 3, Satz 1 NAGBNatSchG, der Flächen im Sinne 
von § 22 Abs. 4 Satz 1 und der gesetzlich geschützten Biotope im Sinne des § 24 
Abs. 2 NAGBNatSchG sowie der Natura 2000-Gebiete in ihrem Bereich.  
Das Plangebiet ist Teil des ausgewiesenen §30 Biotops unter der Nr. 21.11_02 mit 
Sandheide, reich an Moosen und Flechten, durchsetzt mit Sand-Magerrasen. Jedoch 
schon in der Gebietsbeschreibung für den Landschaftsrahmenplan aus 2001 wurde 
die Fläche als „Moos- und flechtenreiche Sandheide, teils vergrast, mit Traubenkir-
chen- und Kiefernaufwuchs“ erläutert. Durch die voranschreitende Sukzession und 
die Ausbreitung der Grasbestände erreichen die Beeinträchtigungen der Fläche in 
2019 ein Ausmaß, das eine Einstufung in ein §30 Biotop nicht mehr rechtfertigt. 
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Landschaftsrahmenplan (LRP) nach § 10 BNatSchG 
Im Landschaftsrahmenplan werden gem. § 10 BNatSchG die überörtlichen konkreti-
sierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege für Teile des Landes dargestellt. Dabei sind die Ziele der Raumordnung 
zu beachten sowie die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung zu 
berücksichtigen. Landschaftsrahmenpläne sind für alle Teile des Landes aufzustel-
len. Gemäß § 3 NAGBNatSchG ist die Naturschutzbehörde für die Aufstellung des 
Landschaftsrahmenplanes zuständig. Im Landschaftsrahmenplan (LRP) des Land-
kreises Emsland (2001) ist nahezu das gesamte Plangebiet als Regional schutzwür-
diger Bereich ausgewiesen. Das Areal der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 551 
ist als Raum mit sekundärer Planungspriorität gekennzeichnet. In solchen Bereichen 
sollten allgemein gültige Maßnahmen zur Verbesserung sowie zum Schutz, zur Pfle-
ge und Entwicklung von Natur und Landschaft vorgesehen werden.   
In einer Entfernung von ca. 1.500 m westlich des Geltungsbereichs befindet sich das 
Landschaftsschutzgebiet „Emstal“. Weiter westlich in ca. 450 m Entfernung befinden 
sich das FFH-Gebiet „Ems“ sowie das LSG „Natura 2000 „Emsauen von Salzbergen 
bis Papenburg“. 
Die Aussagen des LRP werden im Rahmen der vorliegenden Planung berücksichtigt.  
 
Landschaftsplan (LP) nach § 11 BNatSchG 
Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege werden auf der Grundlage des Land-
schaftsrahmenplanes im Landschaftsplan dargestellt. Der Landschaftsplan enthält 
Angaben über den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von Natur und 
Landschaft, die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustands von Natur und Land-
schaft und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten Zie-
le des Naturschutzes und der Landschaftspflege.  
In der Entwicklungskarte des Landschaftsplanes der Stadt Meppen aus dem Jahr 
1998 ist das Plangebiet als Fläche für Industrie benannt.  
 
FFH- und Vogelschutzgebiete 
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb oder unmittelbar angrenzend zu einem Gebiet 
von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) oder einem EU-Vogelschutzgebiet. 
Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und Schutzzwecke solcher Gebiete sind daher 
nicht vorhanden. Eine Überprüfung der Verträglichkeit gem. § 34 (1) BNatSchG ist 
nicht erforderlich.  
Das FFH-Gebiet „Ems“ befindet sich ca. 450 m westlich der Plangebietsfläche.  
 
Bundesimmissionsschutzgesetz 
Nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind raumbedeutsame Pla-
nungen und Maßnahmen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwir-
kungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie 
auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden.  
 
Lärmimmissionen 
Maßgeblich für die Bewertung der Lärmbelastung in der Bauleitplanung ist die DIN 
18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ (Stand: Juli 2002). Im vorliegenden Fall gehen 
von der geplanten Gewerbegebietsnutzung Immissionen aus. Darüber hinaus sind im 
Plangebiet bereits Lärmbelastungen ausgehend durch die Essener Straße, die B 70 
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und der Deutschen Bahn vorhanden. Der nachfolgenden Übersicht können die zu-
lässigen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel für einge-
schränkte Industriegebiete im Hinblick auf Gewerbe- und Verkehrslärm entnommen 
werden. Abweichend davon sind im Bebauungsplan Nr. 551 in seiner 4. Änderung 
nachfolgende Angaben festgesetzt. 

 
Werte der dB(A) Belastungsgrenzen „Schallschutz im Städtebau“ 

Orientierungswerte der DIN 18005-1  
 

Gewerbegebiet Mischgebiet/  
Außenbereich 

Allgemeines 
Wohngebiet 

Tags 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB (A) 

Nachts 
(Verkehr / Gewerbe) 

 
55 /50 dB (A) 

 
50 / 45 dB (A) 

 
45 / 40 dB (A) 

Zulässige immissionswirksame flächenbezogene Schalleistungspegel für das 
eingeschränkte Industriegebiet lt. Bebauungsplan 

Tags 61,5 dB(A) 

Nachts 47,5 dB(A) 
 
Verkehrslärm (Vorsorgewerte) 
Hinsichtlich des Verkehrslärms finden sich Bewertungsmaßstäbe neben der DIN 
18005-1 auch in der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV vom 
12.06.1990). Die Verordnung gilt unmittelbar für den Neubau oder die wesentliche 
Änderung von Verkehrswegen. In ihr sind folgende Immissionsgrenzwerte (IGW) ge-
nannt, die nach der Verkehrslärmschutzrichtlinie 1997 als Werte der „Lärmvorsorge“ 
zu verstehen sind: 
 
Werte der dB(A) Belastungsgrenzen „Verkehrslärm“ 

Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV für Verkehr 
 Gewerbe- und Industriegebiete 
Tags 69 dB(A) 
Nachts 59 dB(A) 

 
 
Landwirtschaftliche Immissionen 
Nach dem gemeinschaftlichen Runderlass d. MU, d. MS, d. ML u.d. MW v. 
23.07.2009 (veröffentlicht im Nds. Mbl. Nr. 36/2009) ist für den Bereich der Landwirt-
schaft zunächst die TA-Luft sowie die jeweils maßgebliche VDI-richtlinie1 anzuwen-
den. Nur sofern sich damit Probleme nicht lösen lassen, kommen die weiteren Ver-
fahrensschritte nach der aktuellen Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL, Stand 2008) 
zur Anwendung. 
Die GIRL 2008 enthält für verschiedene Baugebietsarten Richtwerte zur Beurteilung 
einer im Regelfall erheblichen Belästigung gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG. Der GIRL-

                                            
1 Die früheren VDI-Richtlinien 3471 bis 3474 (Emissionsminderung für unterschiedliche Tierarten) wurden zwischenzeit-
lich durch die VDI-Richtlinie 3894 „Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen“, Blatt 1 und 2, Sept. 2011, er-
setzt. 
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Richtwert für Gewerbe- und Industriegebiete beträgt eine Geruchseinheit (GE) pro 
cbm Luft (erkennbarer Geruch) an bis zu 15 % der Jahresstunden (Immissionswert 
IW = 0,15). 
In den Auslegungshinweisen zu Nr. 5 der GIRL 2008 wird ausgeführt, dass im be-
gründeten Einzelfall eine Abweichung von den Immissionswerten in gewissem Rah-
men möglich ist. Der Planbereich der 4. Änderung liegt jedoch weder im Einzugsbe-
reich einer Fläche mit landwirtschaftlichen Nutzung, noch hat eine Fläche außerhalb 
des Plangebietes mit einer solchen Nutzung Einfluss auf dieses Areal. 
 
Zusammenfassung des Gutachterberichtes 
Eine schalltechnische Untersuchung (siehe Anlage 2) hat ergeben, dass im Bereich 
des Plangebietes und der Umgebung keine unzulässigen Geräuschimmissionen zu 
erwarten sind. Es wurden zur Sicherstellung eines vorsorgenden Lärmimmissions-
schutzes, für die geplante Erweiterung der Gewerbe- und Industriegebietsflächen im 
Plangebiet (Gewerbelärmzusatzbelastung), immissionswirksame flächenbezogene 
Schallleistungspegel dimensioniert, welche in die textlichen Festsetzungen über-
nommen worden sind. Dadurch wird gewährleistet, dass die Erweiterung des Plan-
gebiets nicht zu unzulässigen Schallimmissionen im Bereich der Nachbarschaft bei-
trägt.  
Das Gutachten des Schalltechnischen Berichtes zur Erweiterung der Plangebietes 
Nr. 551 „Industriegebiet Hüntel“ der „ZECH-Ingenieurgesellschaft mbH“ aus dem 
Jahr 2018 geht von keiner daraus resultierenden Immission 

 
2. Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltaus-

wirkungen  
-Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich 
erheblich beeinflusst werden- 

2.1 Bestandsaufnahme (Basisszenario) und Nullvariante 
 Wohn- und Arbeitsumfeld (Gebietsart) / Schutzbedürftigkeit 2.1.1

Das Plangebiet ist derzeit unbebaut und liegt im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans Nr. 551 und dessen Änderungen. So ist hier gemäß § 30 (1) BauGB zu be-
urteilen:  
„Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der allein oder gemeinsam mit sons-
tigen baurechtlichen Vorschriften mindestens Festsetzungen über die Art und das 
Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die örtli-
chen Verkehrsflächen enthält, ist ein Vorhaben zulässig, wenn es diesen Festset-
zungen nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist.“ 
Mit der vorliegenden Planung soll das Areal als eingeschränktes  Industriegebiet 
entwickelt und damit der bestehende Gewerbestandort „Hünensand“ erweitert 
werden. Wenngleich gewerbliche Nutzungen in der Regel weniger störanfällig sind 
als Nutzungen in Wohn- oder Mischgebieten, sind die einwirkenden Ver-
kehrsimmissionen auch im geplanten Gewerbegebiet in Bezug auf schutzwürdige 
Büroräume oder sonstige Aufenthaltsräume bei der Planung zu berücksichtigen.  
Das Plangebiet ist zum Teil von Bebauung des Gewerbe- und Industriegebietes 
„Hünensand“ sowie südwestlich vom Wohngebiet „Hünensand“ umgeben, welche 
im Rahmen des vorliegenden schalltechnischen Berichtes des Gutachterbüros 
„ZECH Ingenieurgesellschaft mbH“ betrachtet wurden. 



Umweltbericht zur Begründung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 551 

 
32 

 
 Immissionssituation 2.1.2

Bestehende Gewerbelärmsituation sowie planerische Vorbelastung 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung der Ingenieurgesellschaft 
ZECH sind Gewerbelärmkontingentierungen zur Festsetzung von Emissionskon-
tingenten LEK für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes durchgeführt wor-
den (Anlage 2). Dabei sind die bereits vorhandenen, in der Nachbarschaft gelege-
nen Gewerbebetriebe im Sinne einer pauschalen Vorbelastung berücksichtigt. 
Durch die Festsetzung von zulässigen Schallemissionen in Form von Emissions-
kontingenten LEK im Bebauungsplan sollen größtmögliche Planungsfreiheiten er-
zielt sowie die Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte im Bereich der vor-
handenen Wohnnachbarschaft gewährleistet werden.  
 
Geruchsimmissionen der Landwirtschaft 
In der Umgebung des Plangebietes befinden sich keine landwirtschaftlichen Be-
triebe.  
Somit sind von diesem Bereich keine unzulässigen Beeinträchtigungen im Bereich 
des Plangebietes zu erwarten.  
 
 

 Beschreibung von Natur und Landschaft  2.1.3
 Naturraum 2.1.3.1
Das Plangebiet liegt in der naturräumlichen Region „Ems-Hunte-Geest und Düm-
mer-Geest-Niederung“, in der Landschaftseinheit „Lingener Land“. 
Der Bereich des Lingener Landes liegt östlich und westlich des Emstales. Es ist 
geprägt von Flugsandfeldern die mit Kiefernforsten bestanden sind. Mit zuneh-
mender Entfernung vom Talrand gehen die Dünenfelder beiderseits in Talsandflä-
chen über. Die natürlichen Buchenwälder, und in Randbereichen der natürliche 
Eichen-Mischwald, wurden durch Nadelholzforsten ersetzt. 
Nördlich wird das große Talsandgebiet durch das Hasetal und das Hahnenmoor, 
ein sich regenerierendes Hochmoor, begrenzt. 
Auf den früher grundwassernahen Böden herrschte die Grünlandnutzung vor. 
Ackerbau wurde vorwiegend auf den in der Nähe der Streusiedlungen liegende 
Eschen und Kämpen betrieben.  
Nach den tiefgreifenden Meliorationen der 60er und 70er Jahre ist der Grundwas-
serstand heute flächendeckend abgesenkt, so dass das Gebiet großflächig für den 
Ackerbau geeignet ist. Besonders tiefliegende Parzellen und Reste der Bachauen 
werden noch als Grünland genutzt, besonders trockene Bereiche sind mit Nadel-
holz aufgeforstet. 
 (Quelle: Landschaftsrahmenplan, Meppen, 2001)  

 
 

 Landschaftsbild/Ortsbild 2.1.3.2
Das Plangebiet befindet sich auf der Trasse unter einer Hochspannungsleitung am 
westlichen Rand des Industriegebietes „Hünensand“, südlich der Essener Straße 
und grenzt im östlichen Bereich an eine Industriefläche und im Westen an einen 
unbefestigten Weg an. Der überwiegende Teil der Plangebietsfläche stellt sich als 
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Brachfläche einer Sandheide mit Stubben von Kiefern und Birken dar, welche sich 
in südlicher und westlicher Richtung unmittelbar fortsetzt.  
Das Landschaftsbild des Planbereiches wird vornehmlich durch die vorhandene 
Bebauung mit Gebäuden und der Hochspannungsleitung geprägt. Die Grünland-
fläche des Planungsgebietes ist von einem Kiefernbestand umgeben und grenzt 
westlich an einen unbefestigten Weg.  
Nördlich der Essener Straße befindet sich ein Freizeitpark, welcher von einem 
Park mit Gehölzbestand umgeben ist.  
Im Bereich südlich der Essener Straße setzt sich der vorhandene Gehölzbestand 
nahezu ausschließlich aus Kiefer zusammen. Der Waldbestand, der im südlichen 
und westlichen Bereich an den Planbereich angrenzt, ist umfassend durchforstet 
worden. Hier stehen auf einem leicht bewegten Relief Kiefern.  
 

 Boden/ Wasserhaushalt/ Altlasten 2.1.3.3
Boden 
Gemäß Kartenserver des LBEG (Bodenübersichtskarte 1:50.000) ist im Bereich 
des Plangebietes als Bodentyp ein mittlerer Podsol anzusprechen.  
Das Plangebiet gehört zu der grundwasserfernen, hügeligen Geest, hier trockene 
bis sehr trockene, nährstoffarme, lockere Sandböden, leicht verwehbar. Als Bo-
dentyp stehen Podsole und Ranker an, als Ausgangsmaterial der Bodenbildung 
Dünensand. Altablagerungen sind nicht bekannt. 
Das landwirtschaftliche Ertragspotential ist sowohl als Acker- als auch als Grün-
land als sehr gering einzustufen. Die Bodenbewirtschaftung wird durch erhöhte 
Erosionsgefahr durch Wind erschwert. Aus Sicht des Ertragspotentials und der 
Bodenqualität ist den betroffenen Flächen eine geringe Wertigkeit zu-zuordnen. 
Wasserhaushalt 
Innerhalb und angrenzend zum Plangebiet befinden sich keine natürlich oder anth-
ropogen entstandenen Oberflächengewässer. Gemäß Kartenserver des LBEG 
(Hydrogeologische Karte von Niedersachsen 1:200.000) liegt im Bereich des 
Plangebietes eine Grundwasserneubildungsrate von 51 – 100 mm im Jahr vor. 
Das Schutzpotential gilt aufgrund der Beschaffenheit der anstehenden Gesteine 
und ihrer Mächtigkeit im Hinblick auf ihr Vermögen, den oberen Grundwasserleiter 
vor der Befrachtung mit potentiellen Schadstoffen zu schützen, als „gering“. Das 
Grundwasser gilt dort als gut geschützt, wo gering durchlässige Deckschichten 
über dem Grundwasser die Versickerung behindern und wo große Flurabstände 
zwischen Gelände und Grundwasseroberfläche eine lange Verweilzeit begünsti-
gen.  
 
Altlasten 
Der Stadt Meppen liegen zurzeit keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, dass sich 
im Plangebiet Böden befinden, die erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen be-
lastet sind.  
 

 Klima/Luft 2.1.3.4
Klima 
Das Plangebiet liegt klimatisch in der maritim-subkontinentalen Flachlandregion 
und ist der grundwasserfernen, ebenen bis welligen Geest zuzuordnen. Mittlere 
Jahresniederschläge von durchschnittlich 726 mm sind zu erwarten. Die relative 
Luftfeuchte liegt im Mittel bei 81%. Die durchschnittliche Jahrestemperatur ist etwa 
8,4°C, bei mittleren Jahrestemperaturschwankungen von 16,4°C. Die klimatische 
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Wasserbilanz weist einen Überschuss von 168 mm im Jahr auf, wobei ein Defizit 
im Sommerhalbjahr besteht. Die mittlere Vegetationszeit von etwa 220 Tagen ist 
relativ lang.  
(Quelle: NIBIS-Kartenserver, 06/2019) 
 
Luft 
Im Emsland herrschen westliche Winde vor. Im Herbst und Winter überwiegt eine 
südwestliche und im Frühjahr und Sommer eine westliche bis nordwestliche Wind-
richtung.  
Die Luftqualität gilt im Emsland als vergleichsweise gut bzw. unterscheidet sich 
wenig von anderen ländlichen Gebieten in Niedersachsen. Lokal erzeugte  
Emissionen erreichen die Grenzwerte (nach Technischer Anleitung zur Reinhal-
tung der Luft) auch nicht annähernd. Kleinräumige Belastungen durch vielbefahre-
ne Straßen oder hohe Tierkonzentrationen können aber vorkommen.  
(Quelle: Landschaftsrahmenplan Landkreis Emsland, 2001) 
 
 

 Arten und Lebensgemeinschaften 2.1.3.5
Heutige potenziell natürliche Vegetation (PNV) 
Nach der Karte der potenziell natürlichen Vegetationslandschaften Niedersach-
sens auf der Grundlage der Bodenübersichtskarte (1:50.000) würde sich das 
Plangebiet, bei einer vom Menschen unbeeinflussten Entwicklung, zu einem 
Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes entwickeln. Als Baumarten der Suk-
zessionsphasen oder Begleiter der von der Rotbuche dominierten Schlussgesell-
schaft kämen Hängebirke, Zitterpappel, Stieleiche, Traubeneiche und Eberesche 
natürlicherweise im Plangebiet vor.  
(Quelle: Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf Basis der Bodenkundli-
chen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform. d. Naturschutz Niedersachsen 2003) 
 
Biotoptypen 
Dem rechtkräftigen Bebauungsplan Nr. 551 – 2. Änderung ist zu entnehmen, dass 
sich im Bereich des Plangebietes eine Sandmagerwiese/ Trockenheide mit Offen-
bodenstellen entwickeln sollte. Der bei den Begehungen aufgefundene, tatsächli-
che Flächenzustand wird in diesem Bericht als Ist-Zustand bewertet.  
Die Bestandsaufnahme erfolgte auf Grundlage des Kartierschlüssels für Biotopty-
pen in Niedersachsen (Drachenfels, 2016). Der jeweilige Biotopcode ist analog 
dem Kartierschlüssel. Auf der gesamten Plangebietsfläche sind Baumstubben von 
gerodeten Kiefern und Birken anzutreffen. Stockausschlag von Birke und junger 
Kiefernaufwuchs zeigen, dass die Gehölze auf der Fläche im Frühjahr 2019 gefällt 
worden sind. 
 
Trockene Sandheide (HCT) Nebencode RA 
Der südliche Bereich des Plangebiets kann fragmentarisch dem Biotoptyp HCT 
zugeordnet werden, wenngleich der Nebencode RA die bereits vorangeschrittene 
Vergrasung und Verbuschung beschreibt. Die meisten der Arten, welche in einer 
vorangegangenen Kartierung zum §30 Status beschrieben werden, sind auf der 
Fläche nicht mehr auffindbar. Lediglich Reste von Calluna vulgaris, Carex arenaria 
und ganz vereinzelt Cladonia spec. sind noch aufzufinden.  
Die Heidefläche wird gemäß Städtetagmodell mit dem Wertfaktor 3 WF bewertet.  
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Standortfremdes Gebüsch (BRX) 
Der nördliche Teil der Plangebietsfläche stellt sich als standortfremdes Gebüsch 
dar. Das direkt an die Essener Straße angrenzende Areal im Bereich des Hoch-
spannungsmastes ist mit Gebüsch aus Flieder (Syringa), Kartoffelrose (Rosa ru-
gosa), Brombeere (Rubus) und spätblühender Traubenkirsche (Prunus serotina) 
bestanden. 
Dieser Bereich wird gemäß Städtetagmodell dem Wertfaktor 1 WF zugeordnet.  
 
Fauna 
-Situation im Plangebiet- 
In der nördlichen Gemeinde Hüntel soll das Gewerbegebiet „Hüntel - Hünensand“ 
erweitert werden.  
Zwei Begehungen des Plangebietes mit Untersuchung der vorhandenen Fauna 
und Flora sowie der Habitatausstattung erfolgten am 06.05.2019 und am 
19.06.2019. Hierbei konnten keine geschützten planungsrelevanten Arten vorge-
funden werden. 
Aufgrund der  übersichtlichen Größe des Plangebietes (1,4 ha) und dem derzeiti-
gen Flächenzustand nach Entfernung des Nadelholzbestandes auf dem gesamten 
Flurstück, stellt sich der Planbereich als nicht mehr besonders wertvoll für die re-
levanten Arten dar. Angrenzende Bereiche befinden sich in weitaus besserem Zu-
stand einer trockenen Sandheide. Diese liegen jedoch außerhalb des Plangebiets.  
Fortpflanzungs- und Ruhestätten streng geschützter Arten wurden bei den Bege-
hungen im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt, aus diesem Grund wird von ei-
ner speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung abgesehen.  
Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung vom 30.05.2018, wurden seitens 
der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland keine zusätzlichen An-
forderungen an Art und Umfang der Untersuchungen des Plangebietes an die 
Umweltprüfung gestellt. 

 
 Kultur- und sonstige Sachgüter  2.1.3.6
Der Stadt Meppen sind innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
sowie in der Umgebung keine baulichen Anlagen, die dem Denkmalschutz unter-
liegen oder Bodendenkmale darstellen bzw. keine sonstigen wertvollen Kultur- o-
der sonstige Sachgüter, bekannt.  

 
 Nullvariante 2.1.3.7
Bei einer Nichtdurchführung der 4. Änderung würde der Bereich des Plangebietes 
weiterhin direkt an der vorgesehenen Zufahrtsstraße des rechtsgültigen Bebau-
ungsplanes (2. Änderung) liegen. Die als Grünland ausgewiesene Fläche würde 
sich weiter durch Sukzession zu einer Fläche der Pioniervegetation mit erhöhtem 
Aufwuchs an Traubenkirsche und Kiefern entwickeln.  
Die verbliebenen Heidereste würden wahrscheinlich durch die fortschreitende 
Verbuschung weiter zurückgedrängt. Da lt. Pflegekonzept nur herausgewachsene, 
große Gehölze entfernt, bzw. auf den Stock gesetzt werden sollen, wird eine Ver-
buschung eher gefördert.  
Die Lebensräume von Tier- und Pflanzenarten würden erhalten bleiben. Jedoch 
könnte nicht ausgeschlossen werden, dass jene Tierarten, welche in der ursprüng-
lichen Planung begünstigt werden sollten, zugunsten anderer Arten verdrängt 
werden, welche sich an den sich entwickelnden Flächenzustand besser anpassen 
können. 
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Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden würde bei Nichtdurchführung der 
Planung vermindert werden. 
Das bestehende Wirkungsgefüge der Schutzgüter von Natur und Landschaft un-
tereinander würde bestehen bleiben. Das bislang bestehende Orts- und Land-
schaftsbild mit seinen derzeitigen Sichtbeziehungen bliebe erhalten.  
Das Niederschlagswasser könnte, abgesehen von einer Beeinträchtigung durch 
evtl. Bodenverdichtung, den natürlichen Bodenverhältnissen entsprechend, versi-
ckern.  
Da Kultur- oder besondere bzw. wertvolle Sachgüter im Plangebiet nicht bekannt 
sind, sind Auswirkungen auf diese Schutzgüter weder durch die Planung noch bei 
Nichtdurchführung der Planung zu erwarten. 
 

2.2 Prognose  
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung (Auswirkungen der Bau- und der Betriebsphase) 
 
 Auswirkungen auf den Menschen / Immissionssituation 2.2.1

Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der angestrebten Planänderung 
Auswirkungen auf die Umgebung des Plangebietes - Lärm und Immissionen sowie 
visuelle Beeinträchtigungen - von Bedeutung. Von den durch die Bebauung und 
Nutzung ausgehenden Wirkungen, insbesondere die Gewerbelärmemissionen, 
sind die südlich und südwestlich angrenzenden Wohnsiedlungen „Hünensand“, 
„nördlich der Heidlandstraße“ und „In den Vogesen“ unmittelbar betroffen. Das 
Plangebiet stellt durch seine Nutzung kein Areal mit hoher Naherholungsbedeu-
tung für den Menschen dar. 
 

 Einwirkungen auf das Plangebiet 2.2.1.1
Eine schalltechnische Untersuchung (siehe Anlage 2) hat ergeben, dass im Be-
reich des Plangebietes und der Umgebung keine unzulässigen Geräuschimmissi-
onen zu erwarten sind. Es wurden, zur Sicherstellung eines vorsorgenden Lärm-
immissionsschutzes für die geplante Erweiterung der Gewerbe- und Industriege-
bietsflächen im Plangebiet (Gewerbelärmzusatzbelastung), immissionswirksame 
flächenbezogene Schallleistungspegel dimensioniert, welche in die textlichen 
Festsetzungen übernommen worden sind. Dadurch wird gewährleistet, dass die 
Erweiterung des Plangebiets nicht zu unzulässigen Schallimmissionen im Bereich 
der Nachbarschaft beiträgt.  
Der Schalltechnische Bericht zur Erweiterung des Plangebietes Nr. 551 „Industrie-
gebiet Hüntel“ der „ZECH-Ingenieurgesellschaft mbH“ aus dem Jahr 2018 geht 
von keiner daraus resultierenden immissionswirksamen flächenbezogenen Schall-
leistungspegeländerung aus.  

 
 Auswirkungen auf das Wohnumfeld 2.2.1.2
Da das Plangebiet weder direkt an ein Wohn- oder Baugebiet noch an ein Misch-
gebiet angrenzt und bereits durch das vorhandene Industriegebiet geprägt ist, 
kann mit keiner erheblich Mehrbelastung, weder durch den Bau noch durch den 
anschließenden Betrieb, auf das Wohnumfeld gerechnet werden. 
Zur Bewertung der Lärmimmissionen, die durch die geplante Nutzung in der 
Nachbarschaft des Plangebietes hervorgerufen werden können, sind von der In-
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genieurgesellschaft ZECH Gewerbelärmkontingentierungen zur Festsetzung von 
Emissionskontingenten LEK für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes durch-
geführt worden (Anlage 2). Dabei sind die bereits vorhandenen, in der Nachbar-
schaft gelegenen Gewerbebetriebe im Sinne einer pauschalen Vorbelastung be-
rücksichtigt. Durch die Festsetzung von zulässigen Schallemissionen in Form von 
Emissionskontingenten LEK im Bebauungsplan sollen größtmögliche Planungsfrei-
heiten erzielt, sowie die Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte im Be-
reich der vorhandenen Wohnnachbarschaft gewährleistet werden.  
Im Ergebnis sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräusche 
das angegebene Emissionskontingent LEK = 61,5/47,5 dB(A) pro m2 Tags/Nachts 
nach DIN 45691 weder Tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch Nachts (22:00 h bis 
06:00 h) überschreiten.  
Verkehrslärm 
Zur Erschließung des Gebietes wird auf stadteigene Flurstücke zurückgegriffen, 
welche im Nordwesten an das vorhandene Straßennetz anschließen. Durch die 
zukünftige Bebauung ist zwar mit einem geringfügigen zusätzlichen Verkehr zu 
rechnen, dieser wird aber zu keinen erheblichen oder unzumutbaren Verkehrslär-
mimmissionen in den angrenzenden Bereichen führen. Insgesamt ist durch die 
vorliegende Planung mit keinen unzumutbaren oder erheblichen Lärmbelastungen 
zu rechnen.  
Luftbelastung 
Mit Kfz-Verkehr können auch erhebliche Belastungen durch Luftschadstoffe ver-
bunden sein. Bei der Verbrennung fossiler Energieträger werden Stickoxide (NOx) 
erzeugt. Weiterhin entstehen durch Kfz-Verkehr in der Regel Feinstaub (PM10), 
Benzol und Ruß sowie Schwefeldioxidemissionen (SO2) und Kohlenmonoxid (CO). 
Durch das vorliegend geplante Gewerbegebiet ist eine Überschreitung der für die 
Luftqualität definierten Bewertungsmaßstäbe jedoch nicht zu erwarten.  
Optisches Erscheinungsbild 
Durch die entstehenden Baukörper ergeben sich für den Menschen auch optische 
Auswirkungen. Da das Plangebiet jedoch in Teilen bereits von Bebauung umge-
ben ist und die Zufahrtsstraße entgegen der 2. Änderung nur um wenige Meter 
nach Westen verlegt wird, sind erhebliche Auswirkungen nicht zu erwarten. Dar-
über hinaus ist mit dem aus dem Bebauungsplan vorgeschriebenen Straßenbe-
gleitgrün mit hochstämmigen Bäumen eine Einbindung in das Orts- und Land-
schaftsbild von Anfang an gegeben.  
Unzumutbare Auswirkungen auf die Nachbarschaft in Folge des Erscheinungsbil-
des durch die Zufahrtsstraße oder zusätzliche Baukörper sind aufgrund der vorge-
sehenen Höhenfestsetzungen nicht anzunehmen. 
 

 Auswirkungen auf die Erholungsfunktion 2.2.1.3
Wald- und Grünflächen übernehmen in der Regel wichtige Funktionen für die 
Naherholung. Die vorliegende Waldfläche stellt aufgrund ihrer Kleinflächigkeit, der 
fehlenden Erschließungswege und der unmittelbar angrenzend verlaufenden 
Straßen kein Areal von hoher Bedeutung als Erholungsraum für die benachbarte 
Wohnbevölkerung dar. Zudem stehen die westlich und südlich unmittelbar an-
grenzenden Waldflächen weiterhin für Kurzspaziergänge und damit für die Naher-
holung zur Verfügung.  
 

 Risiken für die menschliche Gesundheit 2.2.1.4
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Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb des Achtungsabstandes von Be-
triebsbereichen nach der Störfallverordnung – 12. Bundesimmissionsschutzver-
ordnung (12. BImSchV), noch sind im Plangebiet derartige Betriebe vorgesehen. 
Es ist daher nicht davon auszugehen, dass es durch die vorliegende Planung zu 
einer Zunahme der Gefährdung der Bevölkerung kommt.  
 

 Auswirkungen auf Natur und Landschaft /  2.2.2
Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 

 Landschaftsbild / Ortsbild 2.2.2.1
Bauphase 
Während der Bauphase ist mit Beeinträchtigungen durch Baumaschinen bzw. 
Baugeräten bzw. – hilfsmittel wie z.B. Baukränen oder auch Baugerüsten zu rech-
nen. Auch durch die Lagerung verschiedener Baumaterialien kann es zu Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes kommen. Diese Beeinträchtigungen sind je-
doch regelmäßige Begleiterscheinungen bei der Erschließung und Entwicklung 
derartiger Baugebiete. Sie sind während der Entstehungsphase (Bautätigkeit) un-
vermeidbar und auch nur zeitlich begrenzt zu erwarten.  
 
Betriebsphase 
Das derzeit als Grünfläche ausgewiesene Plangebiet wird als Gewerbege-
biet/öffentliche Verkehrsfläche sowie im nordwestlichen Bereich als Regenrückhal-
testandort festgesetzt.  
Mit der vorliegenden Planung wird insbesondere die Grünfläche im überwiegen-
den Teil des Plangebietes überplant und geht verloren. Damit wird sich das Land-
schaftsbild des Planbereiches sichtbar verändern. Des Weiteren wird ein Eingriff in 
das Landschaftsbild durch den künftig entstehenden Baukörper hervorgerufen. Mit 
der vorliegenden Planung wird jedoch der bestehende Gewerbestandort Hünen-
sand städtebaulich sinnvoll erweitert und damit die Entwicklung eines ansässigen 
Betriebes positiv gefördert.  
Zur landschaftlichen Einbindung wird die westlich verlaufende Zufahrtsstraße mit 
einem Faktor von einem hochstämmigen Laubbaum je 150m² in Anspruch ge-
nommener Verkehrsfläche aufgewertet. Zusätzlich verbleibt ein Teil der Fläche, 
auf welchem ein naturnahes Regenrückhaltebecken angelegt wird, als Rückzugs-
ort für die Natur. 
Die landschaftliche Einbindung des Plangebietes ist bei Erweiterung des vorhan-
denen Gewerbestandorts durch die Gehölzpflanzungen entlang der Straße und 
des Bereichs des Regenrückhaltebeckens innerhalb des Geltungsbereichs von 
Anfang an gegeben. So ist an diesem Standort keine erhebliche Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes zu erwarten.  
 

 Fläche / Boden / Wasser / Altlasten 2.2.2.2
Fläche 
Es wird eine Fläche von ca. 1,4 ha bisher unbebauter Landschaft in Anspruch ge-
nommen. Die vorliegende Plangebietsfläche dient der Erweiterung eines westlich 
und südlich bereits vorhandenen Gewerbestandorts und befindet sich unmittelbar 
angrenzend zur Essener Straße und ist damit an den örtlichen Verkehr angebun-
den. Die Erweiterung des Gewerbestandortes Hünensand kann hier sinnvoll und 
zweckmäßig erfolgen. Für die gewerbliche Entwicklung muss hier eine Freifläche 
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in Anspruch genommen werden, da eine andere, baulich bereits ausgewiesene 
Fläche, in diesem Bereich nicht zur Verfügung steht.  
 
Boden / Wasser 
Bauphase 
Durch das Freimachen der Baufelder und das damit verbundene Abschieben des 
vorhandenen Oberbodens sowie durch evtl. kurzzeitig erforderliche Wasserhal-
tungsmaßnahmen können sich Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Boden und 
Wasser ergeben. Diese Beeinträchtigungen sind jedoch regelmäßige Begleiter-
scheinungen bei der Erschließung und Entwicklung derartiger Baugebiete.  
Die mit der vorliegenden Planung verursachten Beeinträchtigungen für das 
Schutzgut Boden können innerhalb des Geltungsbereichs nicht kompensiert wer-
den. Zur Kompensation der Beeinträchtigungen ist die Zuordnung externer Kom-
pensationsmaßnahmen notwendig.  
Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Wasser können durch entsprechende 
Rückhaltungsmaßnahmen kompensiert werden.  
Das anfallende Oberflächenwasser soll daher im Gebiet des Grundstücks auf dem 
es anfällt auch, soweit möglich, dezentral bewirtschaftet werden. Die geologischen 
und hydrogeologischen Bedingungen lassen eine Versickerung des Oberflächen-
wassers mittels eines Regenrückhaltebeckens innerhalb der Plangebietsfläche zu.  
Mit der geplanten Rückhaltung des Oberflächenwassers in einem Versickerungs-
becken mit ausreichend mächtiger Oberbodenschicht und der Ansaat von Land-
schaftsrasen wird eine natürliche Filtration über die belebte Bodenzone erreicht 
und Schadstoffe werden vor Einleitung in das Grundwasser zurückgehalten. Somit 
kann das anfallende Oberflächenwasser des Plangebietes durch Versickerung 
dem Grundwasser zugeführt werden. 
Durch die Zuordnung externer Kompensationsmaßnahmen werden sich zusätzlich 
positive Auswirkungen für die Schutzgüter Wasser und Boden ergeben, sodass 
insgesamt durch die Planung keine erheblichen negativen Beeinträchtigungen 
verbleiben.  
 
Betriebsphase 
Der Eingriff in den Boden- und Grundwasserhaushalt wird in erster Linie durch die 
künftige Versiegelung hervorgerufen. Mit der Versiegelung, insbesondere im Be-
reich der vorhandenen Grünfläche, gehen bestehende Bodenfunktionen, wie z.B. 
Filter- und Produktionsfunktionen, verloren.  
Im Bereich des Regenrückhaltebeckens am nordwestlichen Rand des Plangebie-
tes, sowie im Bereich der verbleibenden Freiflächen entlang der künftigen Ver-
kehrsfläche, werden Beeinträchtigungen des Bodens vermieden bzw. vermindert.  
Aufgrund der Größe der versiegelbaren Fläche verbleibt jedoch eine erhebliche 
Beeinträchtigung des Bodens innerhalb des Plangebietes. Zur vollständigen Kom-
pensation dieser Beeinträchtigungen sind somit externe Kompensationsmaßnah-
men erforderlich. 
Mit der zukünftig möglichen Bebauung geht darüber hinaus Versickerungsfläche 
verloren. Die Grundwasserneubildung wird in diesen überbauten Abschnitten ge-
nerell verringert. Entsprechend den Erfahrungen aus den angrenzenden Gewer-
begebietsflächen ist eine Versickerung des Oberflächenwassers innerhalb der 
Plangebietsfläche möglich. Die geologischen und hydrogeologischen Bedingun-
gen lassen eine Versickerung des Oberflächenwassers zu. Das anfallende Ober-
flächenwasser soll daher auf den jeweiligen Grundstücken, soweit möglich, aufge-
fangen, verwertet oder versickert werden.  
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Durch die Ersatzmaßnahmen wird der Eingriff insgesamt kompensiert und die 
durch die Planung aufgewiesenen Beeinträchtigungen ausgeglichen.  
 
Altlasten 
Der Stadt Meppen liegen zurzeit keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, dass sich 
im Plangebiet Böden befinden, die erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen be-
lastet sind.  
 

 Klima / Luft 2.2.2.3
Bauphase 
In der Bauphase wird sich kurzzeitig z.B. für die Anlieferungen von Baustoffen und 
für die notwendigen Bauarbeiten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen einstellen. 
Dieses kann sowohl den Treibhauseffekt als auch den Klimawandel negativ be-
günstigen. Aufgrund der Kleinflächigkeit des Plangebietes sind hier erhebliche 
Auswirkungen jedoch nicht zu erwarten.  
 
Betriebsphase 
Durch die Versiegelung des Bodens und dem damit verbundenen Verlust an Ve-
getationsfläche kommt es kleinräumig zu einer größeren und schnelleren Erwär-
mung. Mit der Anlage des Regenrückhaltebeckens bleibt ein Teil der für das 
Kleinklima (Luftbefeuchtung) und die Luftqualität (z.B. Ausfilterung von Staub- und 
Schadstoffen) wertvollen Elemente erhalten bzw. wird durch die Neuanpflanzun-
gen der Straßenbäume ergänzt. Damit können die negativen Auswirkungen durch 
die Flächenversiegelung minimiert werden.  
Darüber hinaus erfolgen Maßnahmen auf externen Kompensationsflächen. Diese 
geplanten Maßnahmen zum Ausgleich der Beeinträchtigungen des Schutzgutes 
Boden führen auch zu einer Aufwertung für das Schutzgut Klima/Luft. Insgesamt 
verbleiben somit keine erheblichen Beeinträchtigungen.  
 

 Arten und Lebensgemeinschaften 2.2.2.4
Der Eingriff in das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften wird durch die 
Überplanung einer im rechtsgültigen  Bebauungsplan Nr. 551 – 2. Änderung,  als 
öffentliche Grünfläche ausgewiesenen Fläche bewirkt.  
 
Artenschutzprüfung 
Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote der nationalen Gesetz-
gebung sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert, welche in Kap. 1.2 aufgeführt 
sind.  
Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum speziellen Artenschutz un-
terscheiden zwischen besonders geschützten Arten und streng geschützten Arten, 
wobei alle streng geschützten Arten zugleich zu den besonders geschützten Arten 
zählen (d.h. die streng geschützten Arten sind eine Teilmenge der besonders ge-
schützten Arten). 
Welche Arten zu den besonders geschützten Arten bzw. den streng geschützten 
Arten zu rechnen sind, ist in § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG geregelt: 
 
• besonders geschützte Arten:  

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung 
(EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von 
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Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des 
Handels (Abl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, L 298 
vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 318 / 2008 (Abl. L 95 vom 8.4.2008, S. 3) geändert worden 
ist, aufgeführt sind,  
b) Nicht unter Buchstabe a fallende  

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführt sind,  

bb) europäische Vogelarten,  
c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 

aufgeführt sind; 

• streng geschützte Arten:  
besonders geschützte Arten, die 
a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 
b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 
c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2  

aufgeführt sind; 
 

Den europäischen Vogelarten – das sind alle einheimischen Vogelarten – kommt 
im Schutzregime des § 44 Abs. 1 BNatSchG eine Sonderstellung zu: Gemäß den 
Begriffsbestimmungen zählen sie zu den besonders geschützten Arten, hinsicht-
lich der Verbotstatbestände sind sie jedoch den streng geschützten Arten gleich-
gestellt. Weiterhin sind einzelne europäische Vogelarten über die Bundesarten-
schutzverordnung oder Anhang A der EG-Verordnung 338/97 als streng geschütz-
te Arten definiert.  
 
Untersuchungen 
An den beiden Tagen der Begehung wurden nur wenige Vogelarten im Plangebiet 
angetroffen (siehe nachfolgende Tabelle). Daher kann die Artenausstattung und 
Betroffenheit der vorkommenden Arten bezüglich Ihrer Betroffenheit während der 
Bau- und Betriebsphase abgeschätzt werden.  
Aufgrund der Nähe des Plangebietes zur angrenzenden Waldfläche und der Habi-
tatausstattung kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Areal des Plangebie-
tes auch von Fledermäusen als Jagdhabitat genutzt wird. Somit werden diese bei-
den Artengruppen im Folgenden betrachtet. 
 
Arten der Avifauna des Plangebietes 

Art Wissenschaftlicher Name 

Ringeltaube (Columba palumbus) 
Buntspecht (Dendrocopos major) 
Kohlmeise (Parus major) 
Rotkehlchen (Erithacus rubecula) 
Amsel (Turdus merula) 
Eichelhäher (Garrulus glandarius) 
Saatkrähe (Corvus frugilegus) 
Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 
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Prüfung der Verbotstatbestände 
 
Bauphase 
Brutvögel (gehölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter) 
Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann 
ausgeschlossen werden, wenn die notwendigen Fäll- und Rodungsarbeiten nicht 
in der Zeit vom 1. März bis 30. September durchgeführt werden. Alle Arten legen 
ihre Nester jährlich neu an und können unmittelbar auf angrenzende Strukturen 
ausweichen. Die Überplanung dieser Fläche führt zu keiner Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population. Die Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  
 
Brutvögel (gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter) 
Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann 
ausgeschlossen werden, wenn die notwendigen Fäll- und Rodungsarbeiten nicht 
in der Zeit vom 1. März bis 30. September durchgeführt werden. Die Überplanung 
dieser Fläche führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der loka-
len Population. Die ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungsstät-
ten bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt.  
Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht 
erfüllt.  
 
Nahrungsgäste, Durchzügler und Überflieger 
Die Überplanung dieser Fläche führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Vogelarten dieser Position. Die ökologische Funktionalität des be-
troffenen Areals bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt.  
Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht 
erfüllt.  
 
Fledermäuse (an Gebäude als Quartier gebundene Arten) 
Durch die Bebauung der Plangebietsfläche werden keine Gebäude beeinträchtigt, 
so dass eine Verletzung oder Tötung von Individuen oder deren Entwicklungsfor-
men ausgeschlossen werden kann. Die Überplanung dieser Fläche führt zu keiner 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes evtl. vorkommender lokalen Populati-
onen. Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG werden 
nicht erfüllt.  
 
Fledermäuse (an Bäume als Quartier gebundene Arten) 
Da es auf der Fläche des Plangebietes keine Gehölze gibt, welche als Quartiere 
für diese Arten dienen könnten, kann ausgeschlossen werden das Individuen wäh-
rend der Bauphase gestört oder getötet werden. Die Überplanung dieser Fläche 
führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes von evtl. vorkommen-
den lokalen Populationen. Die ökologische Funktionalität der betroffenen Fort-
pflanzungsstätten bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt. Die Verbotstat-
bestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  
 
Prognose und Bewertung der Schädigungen und Störungen 
Betriebsphase 
Brutvögel (gehölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter) 
Durch die Nutzung des Gewerbegebietes sind geringfügige Störungen für diese 
Vogelarten durch eine Zunahme des Verkehrslärms und der Frequentierung der 
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Zugangsstraße möglich. Da die Arten aber weit verbreitet sind und überwiegend 
als unempfindlich gelten, wird die Störung nicht als erheblich eingestuft. Die Über-
planung dieser Fläche führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
der lokalen Population. Die ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflan-
zungsstätten bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt.  
 
Brutvögel (gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter) 
Durch den Betrieb innerhalb des Gewerbegebiets sind geringfügige Störungen für 
diese Vogelarten durch eine Zunahme des Verkehrslärms und der Frequentierung 
der Zugangsstraße möglich. Da die Arten aber weit verbreitet sind und überwie-
gend als unempfindlich gelten, wird die Störung nicht als erheblich eingestuft. Die 
Überplanung dieser Fläche führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes der lokalen Population.  
 
Nahrungsgäste, Durchzügler und Überflieger 
Die Vogelarten dieser Position könnten das Untersuchungsgebiet zur Nahrungs-
suche, zum Durchzug oder zum Überflug nutzen. Eine Störung durch den Betrieb 
wird als gering eingestuft. Ein Ausweichen auf angrenzende Bereiche ist jederzeit 
möglich, so dass eine erhebliche Störung in jedem Fall auszuschließen ist. Die 
Überplanung dieser Fläche führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes dieser Arten.  
 
Fledermäuse (an Gebäude als Quartier gebundene Arten) 
Betriebsbedingt können Störungen auftreten, wenn die Jagdlebensräume der Ar-
ten durch die Beleuchtung des Gebietes beeinträchtigt werden (Lichtverschmut-
zung). Die Überplanung dieser Fläche führt jedoch zu keiner Verschlechterung 
des Erhaltungszustandes einer evtl. vorkommenden lokalen Population.  

 
Fledermäuse (an Bäume als Quartier gebundene Arten) 
Durch den Betrieb des Gewerbegebietes sind geringfügige Störungen für diese 
Fledermausarten durch eine Zunahme des Verkehrslärms und der Frequentierung 
der Zugangsstraße möglich. Da auf dem Flurstück keine Habitat- oder Höhlen-
bäume vorhanden sind, wird die Störung nicht als erheblich eingestuft. Die Über-
planung dieser Fläche führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
von evtl. vorkommenden lokalen Populationen.  
 

 Wirkungsgefüge 2.2.2.5
Die v.g. Schutzgüter stehen in Beziehung zueinander. Die getroffenen Fest-
setzungen und Maßnahmen können daher auf das eine Schutzgut positive, auf 
das andere jedoch negative Auswirkungen haben. Nachfolgend wird das aus der 
vorliegenden Planung resultierende Wirkungsgefüge beschrieben.  
Mit der vorliegenden Planung geht eine im Bebauungsplan Nr. 551 – 2. Änderung 
als öffentliche Grünlandfläche festgesetzte Fläche verloren. Durch die künftige 
Versiegelung werden die Grundwasserneubildung und damit auch die Verduns-
tungsrate reduziert. Das Landschaftsbild des Planungsraumes wird verändert und 
die Flächen stehen nicht mehr für die Fauna des Gebietes zur Verfügung. Mit dem 
abschnittsweisen Erhalt einer Teilfläche für die Anlage eines Regenrückhaltebe-
ckens bleiben einige wertvolle Strukturen für das Kleinklima und für Arten und Le-
bensgemeinschaften erhalten. Auch für das Landschaftsbild werden durch den 
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Erhalt dieser Struktur zusammen mit dem Straßenbegleitbäumen erhebliche Be-
einträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes zu einem Teil vermieden.  
Mit der Versickerung bzw. Rückhaltung des innerhalb der Plangebietsfläche anfal-
lenden Oberflächenwassers werden Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes 
und der Grundwasserneubildungsrate vermieden.  
Der Verlust von Grünflächen und deren Funktion für das Schutzgut Klima/Luft wird 
durch externe Kompensationsflächen ausgeglichen, dieses wirkt sich ebenfalls 
positiv auf alle übrigen Schutzgüter aus.  
Insgesamt wird mit der vorliegenden Planung das Wirkungsgefüge der Schutz-
güter von Natur und Landschaft aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen nicht er-
heblich beeinträchtigt.  
 

 Risiken für die Umwelt 2.2.2.6
Mit der Ausweisung einer Gewerbegebietsfläche am vorliegenden Standort und 
der damit verbundenen Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewer-
bebetrieben ist kein besonderes Unfall- und Katastrophenrisiko verbunden. Die 
dort zu erwartenden Betriebe verursachen keine besonderen Risiken für die 
menschliche Gesundheit und für das Ökosystem.  
 

 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter /  2.2.3
Risiken für das Kulturelle Erbe 
Im Plangebiet und angrenzend sind der Stadt keine Objekte von kulturgeschichtli-
cher Bedeutung bekannt. Auch Plaggeneschböden, die mit ihrer Archivfunktion ein 
evtl. archäologisches Potential aufweisen können, sind im Plangebiet und der wei-
teren Umgebung nicht vorhanden. Erhebliche Auswirkungen oder Risiken für das 
kulturelle Erbe sind durch die vorliegende Planung daher nicht zu erwarten.  
 
Im Bebauungsplan ist folgender Hinweis aufgenommen:  
„Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bo-
denfunde (das können u a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, 
Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch 
geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 
des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und müssen der 
zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Meppen unverzüglich ge-
meldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Un-
ternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Niedersächsi-
schen Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der An-
zeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht 
die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.“ 
 

 Wechselwirkungen 2.2.4
Bei der Prüfung der Wechselwirkungen ist entsprechend den Anforderungen von § 
1 (6) Nr. 7 i BauGB das übergreifende Verhältnis zwischen Naturhaushalt und 
Landschaft, den Menschen sowie den Sach- und Kulturgütern, soweit sich diese 
durch die Planung wechselseitig beeinflussen, zu erfassen.  
Wie aus den vorangegangenen Kapiteln hervorgeht, entstehen durch die Planung 
insbesondere bei Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen auf den überwiegenden Teil der 
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zu betrachtenden Bestandteile der Umwelt keine erheblichen negativen Auswir-
kungen.  
Mit der vorliegend geplanten Erweiterung eines vorhandenen Gewerbestandortes 
entstehen somit keine neuen weitergehenden Beeinträchtigungen zwischen den 
Belangen des Umweltschutzes (Naturhaushalt und Landschaft, Mensch, Sach- 
und Kulturgüter), die sich so auswirken, dass negative Rückwirkungen zu erwarten 
wären. Erhebliche Wechselwirkungen treten damit nicht auf.  
 

 Kumulierende Auswirkungen anderer Vorhaben/ benachbarter Plangebiete 2.2.5
In der Umgebung bzw. im Einwirkungsbereich des Plangebietes sind keine weite-
ren Vorhaben oder andere Plangebiete bzw. Planungen vorgesehen oder bekannt, 
die durch Kumulierung mit der vorliegenden Planung zu größeren Umweltproble-
men führen könnten.  

 
 Berücksichtigung fachgesetzlicher Vorschriften 2.2.6

 Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG/ FFH-Gebiet (Natura 2000) 2.2.6.1
Für das Plangebiet selbst und das unmittelbare Umfeld des Plangebietes sind 
gemäß den Umweltkarten von Niedersachsen des Ministeriums für Umwelt, Ener-
gie und Klimaschutz keine Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG dargestellt. Auch liegt 
das Plangebiet nicht innerhalb oder angrenzend zu einem Gebiet von gemein-
schaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) oder einem EU-Vogelschutzgebiet.  
In einer Entfernung von ca. 1.500 m westlich des Geltungsbereichs befindet sich 
das Landschaftsschutzgebiet „Emstal“. Weiter westlich in ca. 450 m Entfernung 
befinden sich das FFH-Gebiet „Ems“ sowie das LSG „Natura 2000 „Emsauen von 
Salzbergen bis Papenburg“. 
 

 Besonderer Artenschutz 2.2.6.2
Unter Berücksichtigung, dass notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten nicht in der 
Zeit vom 1. März bis 30. September durchgeführt werden dürfen kann der Ver-
botstatbestand der Tötung gem. § 44 Abs.1 BNatSchG sicher ausgeschlossen 
werden.  
 

 Sonstige Belange des Umweltschutzes 2.2.7
Durch die Lage des Plangebietes in Erweiterung des bereits bestehenden Gewer-
bestandortes ist eine verbesserte Auslastung des Gewerbebetriebes sowie der 
Verkehrsführung möglich. Die Nutzung von erneuerbaren Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie (§ 1 (6) Nr. 7 f BauGB) zur Vermei-
dung weiterer Emissionen ist nicht erklärte Zielsetzung oder Bestandteil des vor-
liegenden Bebauungsplanes. Die Nutzung regenerativer Energiequellen (z.B. So-
larenergie) soll jedoch möglich sein. Hierzu wird auch auf das Gesetz zur Förde-
rung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) verwiesen, welches 
am 1. Januar 2009 in Kraft getreten ist. Laut Gesetz muss der Wärmeenergiebe-
darf für neue Gebäude zu mindestens 15 % aus erneuerbaren Energien gedeckt 
werden. Mit der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014), welche am 1.5.2014 in 
Kraft getreten ist, sind weitere Vorgaben für den Einsatz erneuerbarer Energien 
vorgenommen worden, um die Ziele des Energiekonzepts der Bundesregierung 
und geänderte Baunormen umzusetzen. So müssen u.a. seit dem 1.1.2016 neu 
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gebaute Wohn- und Nichtwohngebäude höhere energetische Anforderungen erfül-
len. Die Verordnung ist auch auf Vorhaben, welche die Änderung, die Erweiterung 
oder den Ausbau von Gebäuden zum Gegenstand haben, anzuwenden. 
Im Übrigen ist der weitergehende Einsatz spezieller Technologien jedem Grund-
stückseigentümer, soweit es unter Berücksichtigung der jeweiligen Gebietsfestset-
zung und nachbarschaftlicher Interessen möglich ist, freigestellt.  
Gemäß § 1 (6) Nr. 7 h BauGB ist die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in 
Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Be-
schlüssen der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte 
nicht überschritten werden dürfen, als Belang im Sinne des Vorsorgeprinzips, zu 
berücksichtigen. Durch die vorliegende Festsetzung eines Gewerbegebietes sind 
wesentliche Veränderungen der Luftqualität jedoch nicht zu erwarten.  
Besondere Auswirkungen auf die Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1 Abs. 5 
BauGB) ergeben sich durch die Planung nicht bzw. die geplante Bebauung muss 
entsprechend den einschlägigen Gesetzen und Richtlinien zum Klimaschutz er-
richtet werden (z.B. Energieeinsparverordnung, EEWärmeG u.ä.). 
 

2.3 Maßnahmen 
Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen, mit denen Umweltauswirkun-
gen vermieden, verhindert, verringert und ausgeglichen werden sollen 
 Immissionsschutzregelungen 2.3.1

Zur Vermeidung von unzumutbaren Lärmbelastungen im Bereich der angrenzend 
vorhandenen Wohnbebauung, die durch den Betrieb der geplanten Anlagen sowie 
durch das Zusammenwirken mit anderen am Gewerbestandort bestehenden ge-
werblichen Anlagen entstehen könnten, sind die im anliegenden Schalltechni-
schen Bericht vorgeschlagenen Emissionskontingente (LEK) im Bebauungsplan 
verbindlich festgesetzt.  
Die geplanten Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass an den jeweili-
gen Immissionsorten die von den jeweiligen Flächen ausgehende tatsächliche 
Schallbelastung nicht höher ist als der zulässige Immissionsanteil der sich aus 
dem festgesetzten Emissionskontingenten ergibt. 
Da die Hauptverkehrsstraße „Essener Straße“ des Industriegebietes „Hünensand“ 
direkt am  Plangebiet verläuft und hier eine Verkehrsvorbelastung vorliegt, sind 
erhebliche Beeinträchtigungen durch die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
551 hier nicht zu erwarten.  
 

 Vermeidungsmaßnahmen bzgl. Natur und Landschaft 2.3.2
Um Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft soweit möglich zu vermindern, 
wird der Versiegelungsgrad über die Grundflächenzahl von 0,8 beschränkt. Die 
verbleibenden Freiflächen innerhalb des festgesetzten Gewerbegebietes tragen zu 
einer Vermeidung von Beeinträchtigungen bei.  
Ein Teilbereich des Plangebietes auf dem das Regenrückhaltebecken entsteht, 
bleibt für die Fauna/Flora des Gebietes und auch für das Landschaftsbild erhalten 
und wird durch Neuanpflanzungen ergänzt. Eine Beeinträchtigung des Wasser-
haushaltes wird durch die Versickerung nahezu des kompletten Oberflächenwas-
sers innerhalb der Plangebietsfläche vermieden. Mit Hilfe eines Zeitfensters für die 
Fäll- und Rodungsarbeiten und weiteren Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-
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men zum Artenschutz werden erhebliche Beeinträchtigungen für die Fauna ver-
mieden.  
 

 Eingriffsregelung / Kompensationsmaßnahmen 2.3.3

Zulässigkeit des Eingriffs 
Durch die Bauleitplanung werden im Planungsgebiet Maßnahmen vorbereitet bzw. 
ermöglicht, deren Durchführung den Eingriffstatbestand gem. § 14 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) erfüllen. Die Eingriffe stellen z.T. erhebliche Beeinträch-
tigungen des Naturhaushaltes und des Orts- und Landschaftsbildes dar. 
Nach § 15 (1) und (2) BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, 
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie 
unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege vorrangig auszugleichen oder zu ersetzen.  
Der § 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt das Verfahren bei Eingrif-
fen in Natur und Landschaft im Verhältnis zum Baurecht. Sind auf Grund der Auf-
stellung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten, ist gem. § 18 BNatSchG über die Vermeidung, den Aus-
gleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entschei-
den. 
Das Baugesetzbuch (BauGB) stellt in § 1a (ergänzende Vorschriften zum Umwelt-
schutz) die entsprechenden Vorschriften auf. Danach heißt es in § 1a Abs. 3 
BauGB: „Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Be-
standteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutz-gesetz) sind in der 
Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen“ und „ein Ausgleich ist nicht 
erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
sind oder zulässig waren.“  
Die Ermittlung des Eingriffs und des erforderlichen Ausgleichs im Rahmen der vor-
liegenden Bauleitplanung erfolgt nach diesen Vorschriften. 
Die durch diese Planung entstehenden Eingriffe werden durch verschiedene, in 
den vorherigen Kapiteln schutzgutbezogen aufgelistete Maßnahmen z.T. vermie-
den bzw. ausgeglichen, sodass die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und 
des Naturhaushaltes auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert wird. 
Grundsätzlich ist ein Eingriff unzulässig, wenn die Belange des Natur- und Land-
schaftsschutzes überwiegen. Dieses ist in der Regel in Gebieten der Fall, in denen 
die Voraussetzungen eines Schutzes nach den §§ 23 – 30 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) erfüllt sind. Das Plangebiet erfüllt nicht diese Voraussetzungen. 
 
Weil auch andere für den Naturschutz wertvolle Elemente, die als selten oder ge-
fährdet einzustufen sind, nicht in Anspruch genommen werden und die Belange 
der Wirtschaft mit der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen bedeutsame 
öffentliche Belange darstellen, sind die hier vorbereiteten Eingriffe letztendlich zu-
lässig.  
 
Eingriffsbilanzierung 
Im Folgenden werden die sich aus der Planung ergebenden Eingriffe und Maß-
nahmen mit dem Bestand verglichen und bewertet, um die Plausibilität nachvoll-
ziehbar, also auch zahlenmäßig vergleichbar zu machen. 
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Hierfür wird die "Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs– und Ersatzmaßnah-
men in der Bauleitplanung des Niedersächsischen Städtetages" (2013) zugrunde 
gelegt. Nachfolgend gilt die Formel:  
Fläche in qm x Wertfaktor (WF) = Werteinheiten (WE)  
 
Ermittlung des Eingriffsflächenwertes 
In der folgenden Tabelle werden alle Biotope aufgeführt, die durch die Planung 
unmittelbar beeinträchtigt werden. Die Biotope wurden in den vorangegangenen 
Kapiteln beschrieben.  
Entsprechend dem Städtetagmodell wird den Biotopen des Plangebietes der je-
weilige Wertfaktor zugeordnet.  
Werden die Biotopflächen mit ihren Wertfaktoren multipliziert, ergeben sie in der 
Summe den Eingriffsflächenwert.  
Die Beeinträchtigungen setzen mit Beginn der Bauphase (Erschließungsmaßnah-
men) ein. Im Rahmen der Bauphase werden die aufgeführten Biotope entspre-
chend ihrer künftigen Nutzung umgestaltet.  
Unter Hinweis auf die vorstehenden Aussagen unter Ziff. 1 sind für das Untersu-
chungsgebiet auf Grundlage der rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungspla-
nes und des Ursprungsbebauungsplanes Nr. 551 folgende Nutzungsgruppen und 
die dazugehörigen Wertfaktoren ermittelt worden: 
 
Analyse der vorhandenen Flächen aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan 551 – 
2. Änderung  
Gesamtgröße des Plangebietes:  ca. 13.990 m² 
davon: 
Verkehrsflächen (Straßen/ Stellplätze)    ca. 4.700 m² 
Anpflanzungen im Straßenseitenraum   
(1 Baum/ 150 qm Fläche x 10 qm)            330 m² 
Private Grünfläche    ca. 6.580 m² 
Nettobauland    ca. 2.380 m² 
davon:   
überbaubar 1.904 m²  
nicht überbaubar       ca. 476 m² 

 
Den Festsetzungen aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan bzw. der 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 551 werden entsprechend der Arbeitshilfe des 
Niedersächsischen Städtetages folgende Nutzungsarten und Wertfaktoren zuge-
ordnet. 
 
 
Wertfaktoren nach Niedersächsischem Städtetag 
Verkehrsflächen (Straßen/ Stellplätze): OV (Verkehrsfläche) 0 WE 
Anpflanzung im Straßenraum (HB) 2 WE 
Private Grünfläche: PZA (sonstige Grünfläche ohne Altbäume) 3 WE 
Nettobauland   
davon: 
überbaubar: X (versiegelte Flächen/ unbegrünte Gebäude) 0 WE 
nicht überbaubar: PZA (sonstige Grünfläche ohne Altbäume) 2 WE 
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Die Zuordnung der Grünflächen zum Biotoptyp PZA (sonstige Grünfläche ohne 
Altbäume) erfolgt aufgrund der textlichen Festsetzungen, die für die Grünflächen 
eine Anpflanzung mit Bäumen und Sträuchern vorsehen. 
 
Ermittlung des Bestandswertes nach Werteinheiten 
öffentliche Verkehrsflächen ca. 4.700 m² x WF 0 = 0 WE 
Anpflanzungen im Straßenseiten-
raum ca.    330 m² x WF 2 = 660 WE 

Grünfläche ca. 6.580 m² x WF 3 = 19.740 WE 

Nettobauland ca. 2.380 m²  
davon 
überbaubar: ca. 1.904 m² x WF 0 = 0 WE 
nicht überbaubar: ca.    476 m² x WF 2 = 952 WE 
Summe:  21.352 WE 

 

Analyse der geplanten Flächen aus dem rechtskräftigen  
Bebauungsplan 551 – 4. Änderung  
Die Ermittlung der vorhandenen/geplanten Flächen aus den rechtskräftigen 
Bebauungsplänen hat Folgendes ergeben: 
Gesamtgröße des Plangebietes: ca. 13.990 m² 
davon: 
Verkehrsflächen (Straßen/Stellplätze) ca.  4.525 m² 
Anpflanzungen im Straßenseitenraum   
Baum / 150 qm Fläche x 10 qm) ca.     330 m² 
Hochwasserschutz ca.  1.217 m² 
Nettobauland ca.  7.918 m² 
davon: 
überbaubar ca.  6.575 m² 
nicht überbaubar ca.  1.343 m² 

 
 
Die geplante Anpflanzung von hochstämmigen Laubbäumen im Seitentraum der 
öffentlichen Verkehrsfläche tragen zu einer Reduzierung des Kompensationsdefi-
zites bei. Im Bebauungsplan ist dazu folgende grünplanerische Festsetzung ge-
troffen worden: „Auf den öffentlichen Verkehrsflächen ist mindestens ein hoch-
stämmiger Laubbaum je 150 m² Verkehrsfläche zu pflanzen…“ (1 Laubbaum bis 6 
m Höhe/ 150 m² Verkehrsfläche= 33 hochstämmige Laubbäume bei 4.855 m² Ver-
kehrsfläche); pro neu zu pflanzender Baum 10 m² mit Wertfaktor 2 je Baum. Eine 
Grundflächenzahl von 0,8 ergibt bei einer Nettobaufläche von 7.918 m² genau 
6.575 m² überbaubare Grundstücksfläche mit einem Wertfaktor von 0. Wie im Ur-
sprungsbebauungsplan berechnet, wird entsprechend den textlichen Festsetzun-
gen für die nicht überbaubare Grundstücksfläche eine Entwicklung zu einer sons-
tigen Grünanlage ohne Altbäume (PZA) mit dem Wertfaktor 2 angenommen. 
Die Festsetzungen zur Fläche für den Hochwasserschutz sieht die Anlage eines 
Regenrückhaltebeckens zur Sammlung von Oberflächenwasser vor. Für die 
Hochwasserschutzfläche wird ein gemittelter Wertfaktor von 2 angenommen. 
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Ermittlung des Planwertes nach Werteinheiten 
öffentliche Verkehrsfläche ca. 4.525 m² x WF 0 = 0 WE 
Anpflanzungen im Straßenseiten-
raum ca.    330 m² x WF 2 = 660 WE 

Hochwassserschutz ca. 1.217 m² x WF 2 = 2.434 WE 
Nettobauland ca. 7.918 m²  
davon  
überbaubar: ca. 6.575 m² x WF 0 = 0 WE 
nicht überbaubar: ca. 1.343 m² x WF 2 = 2.686 WE 
Summe  5.780 WE 

 

Kompensationsbedarf 
Innerhalb des Plangebietes entsteht durch Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen 
ein Kompensationswert von 5.766 WE. Gegenüber dem Eingriffsflächenwert mit 
21.352 WE ergibt sich ein Kompensationsdefizit von 15.572 WE, so dass der Ein-
griff um diesen Wert auszugleichen ist. 
 

Gemäß Ziffer 2.1 beträgt der Eingriffsflächenwert    21.352 WE 
Gemäß Ziffer 2.2 beträgt der Kompensationswert      5.780 WE 
 
Daraus ergibt sich ein negatives Kompensationsdefizit von: 

21.352 WE / 5.780 WE = 15.572 WE 
 
Externe Kompensationsflächen: 
Da innerhalb des Plangebietes der 4. Änderung keine zusätzlichen Flächen für ei-
ne Kompensation zur Verfügung stehen, wird diese im Umfang der Eingriffs- und 
Bilanzierungsrechnung (siehe Anhang 3) außerhalb des Plangebietes umgesetzt. 
Der überplante Bereich sollte sich zu einer trockenen Heidefläche mit Offenbo-
denbereichen entwickeln, ist zurzeit jedoch von zunehmender Sukzession durch 
Gräser und Kiefer/Traubenkirsche geprägt. Die durchgeführten Pflegemaßnahmen 
(Herunterschneiden des aufkommenden Bewuchses) führen eher zur Förderung 
der Vergrasung und Verbuschung. Da ein Ausgleich dieser Fläche (trockene Hei-
defläche) aufgrund der unklaren Entwicklung schwierig erscheint und dafür benö-
tigte sehr trockene Sand-Standorte im Kompensationskataster nicht vorhanden 
sind, werden als Ersatzmaßnahme verschiede Grünlandflächen extensiviert bzw. 
Sukzessionsflächen hierfür herangezogen. 
 
Folgende Maßnahmen sind zur Kompensation ausgewählt:  
K009: Beekwiesen: Auf einer Fläche der Stadt Meppen sind Maßnahmen eingelei-
tet worden, um in Absprache der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Emsland, eine landwirtschaftliche genutzte Flächen in Feuchtgrünland zu entwi-
ckeln bzw. der natürlichen Sukzession zu überlassen. (676 WE)  
K023 Holthausen: Auf ehemaligen Weideflächen werden feuchtere Bereiche der 
natürlichen Sukzession überlassen und trockene Flächen zu Sandmagerrasen 
entwickelt. Begleitet wird die Umwandlung von der unteren Naturschutzbehörde 
des Landkreises Emsland. (177 WE) 
K026 Holthausen I: Eine Grünlandfläche im Eigentum der Stadt Meppen wird in 
Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland der na-
türlichen Sukzession überlassen. (166 WE) 



Umweltbericht zur Begründung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 551 

 
51 

K032 Rühler Sommerweg: Auf einer Eigentumsfläche der Stadt Meppen wird die 
Flächennutzung eingestellt und diese in Rücksprache mit der unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises Emsland der natürlichen Sukzession überlassen. 
(959 WE) 
K059 Hemsen – Hagen: Eine Ackerfläche im Eigentum der Stadt Meppen, inner-
halb des FFH-Gebietes „Ems“, wird in extensiv bewirtschaftetes Grünland mit 
Blänken umgewandelt. (13.594 WE) 
 
676 WE + 177 WE + 166 WE + 959 WE + 13.594 WE = 15.572 WE  

 
 

 Maßnahmen nach sonstigen umweltbezogenen Regelungen 2.3.4
 Bodenschutzklausel - § 1a (2) Satz 1 und 2 BauGB 2.3.4.1
Gemäß § 1a (2) Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen 
und insbesondere sollen die Möglichkeiten der Städte und Gemeinden zur Wie-
dernutzbarmachung und Nachverdichtung genutzt werden. Landwirtschaftlich, als 
Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang 
umgenutzt werden. 
Mit der vorliegenden Planung strebt die Stadt Meppen die Ergänzung des beste-
henden Gewerbestandortes Hünensand in einer Größenordnung von ca. 1,4 ha an 
um hier für einen bereits ansässigen Betrieb Erweiterungsfläche zu schaffen.  
Das Maß der möglichen Bodenversiegelung wird durch die Festsetzung der 
Grundflächenzahl auf 0,8 begrenzt. Die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,8 
entspricht der nach § 17 BauNVO möglichen Obergrenze. Damit wird eine optima-
le Ausnutzung der Flächen ermöglicht und einem zusätzlichen Verbrauch von 
Landschaft entgegengewirkt.  
Die Stadt ist daher der Auffassung, dass der Bodenschutzklausel sowohl im Hin-
blick auf die erforderliche Gebietsausweisung als auch im Hinblick auf die konkre-
te Ausgestaltung ausreichend Rechnung getragen ist.  
 

 Kultur- und sonstige Sachgüter 2.3.4.2
Da im Plangebiet selbst und angrenzend keine Objekte von kulturgeschichtlicher 
Bedeutung bekannt sind, sind Auswirkungen auf Kulturgüter nicht zu erwarten. 
Sollten jedoch ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, werden 
diese unverzüglich der Denkmalbehörde gemeldet. 
In den Bebauungsplan ist folgender Hinweis aufgenommen: 
„Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bo-
denfunde (das können u a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, 
Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch 
geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 
des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und müssen der 
zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Meppen unverzüglich ge-
meldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Un-
ternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Niedersächsi-
schen Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der An-
zeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht 
die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.“  
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Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativprüfung) 
Bei der Alternativprüfung sind die Ziele und der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes zu berücksichtigen. Der Gesetzgeber hat damit klargestellt, dass es im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung nicht um Standortalternativen an 
Standorten außerhalb des Plangebietes geht. Zu prüfen sind nur plankonforme Al-
ternativen, ob die Planungsziele auch in anderer oder schonenderer Weise umge-
setzt werden könnten (vgl. Muster Einführungserlass zum EAG-Bau Fachkommis-
sion Städtebau am 1.Juli 2004 oder U. Kuschnerus, Der sachgerechte Bebau-
ungsplan, 4. Aufl., RN 737 VHW-Verlag Dezember 2010). 
Wie in Kap. 1.1 beschrieben, dient die vorliegende Planung der Erweiterung und 
Erschließung des Gewerbegebietes Hünensand. Ziel des vorliegenden Bebau-
ungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen zur Bereitstel-
lung einer notwendigen gewerblichen Erweiterungsfläche im baulich/ räumlichen 
Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet Hünensand.  
Die Erweiterung des vorhandenen Gewerbestandortes sowie die Erschließungs-
straße im Anschluss an die Essener Straße sind hier städtebaulich sinnvoll.  
Zur Vermeidung unzumutbarer Gewerbelärmbelastungen wird das Gebiet durch 
die Emissionskontingente so beplant, dass die maßgeblichen Immissionsrichtwer-
te im Bereich der benachbarten Wohnbebauung eingehalten bzw. unterschritten 
werden.  
Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes sind Planvarianten hier nicht mög-
lich. Mit der vorliegenden Planung wurde jedoch eine Lösung entwickelt, die dem 
Bauinteressenten größtmögliche Freiheit bei der Ausgestaltung seiner Erweiterung 
ermöglicht und die beanspruchten Grünstrukturen im Zuge der Planung sinnvoll 
ersetzt. Die Kompensation der Planänderung ist gewährleistet.  
Im Ergebnis erscheint die gewählte Fläche somit als angemessene Lösung zur 
gewerblichen Entwicklung des Gewerbestandortes Hünensand.  
 
Auswirkungen i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstabe j 
Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb des Achtungsabstandes von Be-
triebsbereichen nach der Störfall-Verordnung - 12. Bundesimmissionsschutzver-
ordnung (12. BImSchV), noch sind im Plangebiet derartige Betriebe vorgesehen. 
Im Plangebiet sind daher keine Auswirkungen, aufgrund der Anfälligkeit 
 
 

3. Zusätzliche Angaben im Umweltbericht 
3.1 Methodik 

Die Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft erfolgte 
verbalargumentativ. Im Rahmen der Eingriffsregelung kam die " Arbeitshilfe zur Er-
mittlung von Ausgleichs– und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung des Nieder-
sächsischen Städtetages (2013)" zur Anwendung.  
Die artenschutzrechtlichen Belange wurden im Rahmen zweier Begehungen des 
Plangebietes und einer fachlichen Beurteilung des Ist-Zustandes berücksichtigt.  
Die Beurteilung der Schallimmission erfolgte im Rahmen eines schalltechnischen Be-
richtes durch die Ingenieurgesellschaft ZECH aus Lingen.  
Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben.  
Durch das nach dem Bebauungsplan zulässige Vorhaben sind keine Auswirkungen 
für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten.  



Umweltbericht zur Begründung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 551 

 
53 

 
3.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 

Durch den vorliegenden Bebauungsplan werden im Plangebiet Maßnahmen, die bei 
ihrer Durchführung erhebliche Umweltauswirkungen eintreten lassen, planerisch vor-
bereitet.  
Erhebliche und nicht ausgleichbare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung der ge-
troffenen Regelungen und Festsetzungen durch die Planung jedoch nicht zu erwar-
ten.  
Umsetzung und ordnungsgemäße Herstellung der geplanten Gehölzanpflanzungen 
wird von der Stadt Meppen durch Inaugenscheinnahme überwacht. Die Dauer der er-
forderlichen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sollte drei Jahre betragen. 
Die Durchführung der externen Kompensationsmaßnahmen erfolgt auf externen Flä-
chen, die durch den Landespfleger der Stadt Meppen überprüft werden. Für diese 
Flächen wird die Stadt Meppen durch Vertrag die Durchführung der Maßnahmen si-
chern.  
 

3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
In der Zusammenfassung werden die aus der Festsetzung der 4. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 551 resultierenden Auswirkungen in Bezug auf die Umwelt und 
ihre Erheblichkeit zusammengefasst dargestellt. 
Mit der vorliegenden Planung soll der vorhandene Gewerbestandort Hünensand 
städtebaulich sinnvoll erweitert werden.  
Durch die Planung kommt es zum Verlust von unbebauter Landschaft. Für Natur und 
Landschaft (Arten und Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser, Landschaftsbild) 
geht im Wesentlichen eine ausgewiesene Grünlandfläche als Lebensraum und Ele-
ment des Naturhaushaltes verloren.  
Durch die Bebauung wird bisher belebter Oberboden versiegelt. Es wird somit Versi-
ckerungsfläche reduziert und die Grundwasserneubildungsrate, bei gleichzeitiger Be-
schleunigung des Oberflächenwasserabflusses, verringert. Mit der Versickerung bzw. 
Rückhaltung des nahezu kompletten anfallenden Oberflächenwassers innerhalb der 
Plangebietsfläche können erhebliche Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes und 
der Grundwasserneubildungsrate dagegen vermieden werden.  
Mit der Neuanlage eines natürlich gestalteten Regenrückhaltebeckens und der An-
pflanzung von hochstämmigen Gehölzen im Straßenbereich bleiben wertvolle Struk-
turen des Landschaftsbildes erhalten. Zusammen mit der vorhandenen Bebauung 
des Industriegebietes werden so erhebliche Beeinträchtigungen des Orts- und Land-
schaftsbildes vermieden.  
Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch die Extensivierung von Grünland-
flächen oder Änderung von Acker- in Sukzessionsflächen kompensiert. Dies wirkt 
sich positiv auf den Boden- und Wasserhaushalt aus und kann den Auswirkungen 
des Klimawandels entgegenwirken (z.B. Bindung von CO2).  
Durch die Festsetzung von Emissionskontingenten (LEK) wird sichergestellt, dass sich 
durch die geplante Gewerbegebietserweiterung an den maßgeblichen Immissionsor-
ten keine Verschlechterung der Lärmsituation für die Wohnbebauung ergibt.  
Da keine wertvollen Kultur- oder Sachgüter im Plangebiet oder angrenzend bekannt 
sind, ergeben sich diesbezüglich keine erheblichen Beeinträchtigungen. Sollten ur- 
und frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, werden diese unverzüglich der 
Denkmalbehörde gemeldet.  
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Erhebliche negative Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern (Mensch, Natur 
und Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter) sind im Plangebiet und der Umgebung 
nicht zu erwarten.  

 
3.4 Referenzliste/Quellenverzeichnis 

• Begründung zum Bebauungsplan Nr. 551 und seiner Änderungen der Stadt 
Meppen 

• Schalltechnischer Bericht Nr. LL12565.1/01 der Ingenieurgesellschaft ZECH, 
Lingen  

• Begehungen des Plangebietes am 06.05.2019 und 19.06.2019 
• Sophie Meisel: Geographische Landesaufnahme M 1 : 200.000, Naturräumli-

che Gliederung Deutschlands; Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 54/55, 
Oldenburg / Emden, 1962)  

• Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland (2001) 
• Landschaftsplan der Stadt Meppen (1998) 
• Umweltkarten Niedersachsen des Niedersächsischen Ministeriums für Um-

welt, Energie und Klimaschutz 
• Karten des Naturraumpotenzials von Niedersachsen und Bremen; Boden-

kundliche Standortkarte, M. 1 : 200.000, Blatt Oldenburg, 1977) 
• NIBIS® KARTENSERVER, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
• Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf 

Basis der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform. d. Naturschutz 
Niedersachsen 2003) 

• Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (Drachenfels, 2016) 
• Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bau-

leitplanung des Niedersächsischen Städtetages (2013) 
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Anlage 1: Oberflächenwasserbewirtschaftung und  

Entwässerungskonzept  



 
 
 

Oberflächenwasserbewirtschaftung im Plangebiet  
des „Industriegebiet Hünensand“ in Meppen-Hüntel, 

B-Plangebiet Nr. 551, Änderung Nr. 4 

 
 

und hierzu 

 
 

Entwässerungskonzept  
zum Bebauungsplan Nr. 551, Änderung Nr. 4 

 
 
 

 

Kuipers technologies GmbH 
Essener Str. 14 
49716 Meppen-Hüntel 

LINDSCHULTE Ingenieurges. mbH Emsland 
Technologiepark Meppen 
Lohberg 10 a, 49716 Meppen 

  
Aufgestellt: Meppen, den 06. Juni 2019 . Ausfertigung
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1 Veranlassung 
Die Kuipers technologies GmbH mit Sitz in 49716 Meppen-Hüntel, Essener Str. 14 plant am 

Standort in Meppen-Hüntel die Erweiterung der Produktionsflächen in Form einer Produktions- 

und Logistikhalle einschließlich anliegenden Verkehrsflächen. Die Erweiterung soll in westlicher 

Richtung erfolgen. Das Plangebiet ist Bestandteil des Bebauungsplans Nr. 551 „Industriegebiet 

Hünensand“ und als öffentliche Grünfläche ausgewiesen. Im Plangebiet befindet sich ein 

Versickerungsbecken, zur Bewirtschaftung des Oberflächenwassers der öffentlichen 

Verkehrsflächen.  

Für die geplante Erweiterung der Produktionsbereiche sind zur Oberflächenwasser-

bewirtschaftung der öffentlichen Flächen des B-Plangebietes Änderungen des gültigen 

Bebauungsplans erforderlich. Die Änderungen umfassen die Standortänderung des 

vorhandenen Versickerungsbeckens im Bereich der Essener Straße und die Bewirtschaftung 

des Oberflächenwassers der Planstraße A. 

Für das Bauleitverfahren ist für die öffentlichen Verkehrsflächen des Plangebietes sowie für die 

privaten Industrie- und Gewerbeflächen eine ordnungsgemäße Oberflächenwasser-

bewirtschaftung anhand eines Entwässerungskonzeptes nachzuweisen. Die LINDSCHULTE 

Ingenieurgesellschaft mbH Emsland wurde von der Kuipers technologies GmbH mit der 

Erstellung des Entwässerungskonzeptes zum Bauleitverfahren beauftragt. 

 

2 Standortbeschreibung 

Der Ortsteil Hüntel liegt nördlich der Stadt Meppen. Das B-Plangebiet „Industriegebiet 

Hünensand“ liegt im östlichen Teil der Ortschaft an der Essener Straße. Westlich des B-

Plangebietes verlaufen der Dortmund-Ems-Kanal (DEK) als Gewässer I. Ordnung und der 

Kuhfehngraben als Gewässer III. Ordnung. Die Bundesstraße 70 sowie eine Trasse der 

Deutschen Bahn, die sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr genutzt wird 

verlaufen östlich des B-Plangebietes in Nord-Süd-Richtung. Nach Westen und Osten hin wird 

das B-Plangebiet durch forstwirtschaftlich genutzte Flächen begrenzt. Im Norden grenzen 

weitere Gewerbegebiete an das Plangebiet an. Das Plangebiet wird in der folgenden Abbildung 

und in den Planbeilagen detailliert dargestellt.  
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Abb. 1: Standort „Industriegebiet Hünensand“ (Quelle: Google Maps) 

Im März 2019 wurde durch die LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH Emsland eine 

Vermessung innerhalb des Plangebietes durchgeführt. Die Topografie des Geländes zeigt für 

die betrachteten geplanten Flächen des Gewerbe- und Industriegebietes Geländehöhen 

zwischen 16,50 mNN und 19,00 mNN.  

 

3 Geologie/Hydrogeologie 
Detaillierte Kenntnisse über den Untergrund innerhalb des Plangebietes liegen in erster Linie 

aus der durchgeführten Bodenerkundung vom 08.05.2019 vor. Die durchgeführte 

Bodenerkundung zeigt für den Bereich des Plangebietes einen Untergrundaufbau aus 

Feinsanden. Der Grundwasserstand im Bereich des Plangebietes liegt gem. hydrogeologischer 

Karte von Niedersachsen (HK – Lage der Grundwasseroberfläche) auf einer Höhe zwischen 

12,50 und 15,00 mNN. Die Grundwasserfließrichtung kann auf Grundlage der 

hydrogeologischen Karte von Niedersachsen großräumig betrachtet in westlicher Richtung zum 

Plangebiet  
„Industriegebiet Hünensand“

DEK 

Meppen 

B70 
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Dortmund-Ems-Kanal hin festgestellt werden. Aus der vorliegenden Bodenerkundung liegen 

weitere Kenntnisse zum Grundwasser im betrachteten Plangebiet vor. Die im Rahmen der 

Bodenerkundung gemessenen Grundwasserstände liegen zwischen 14,19 mNN im Norden des 

Plangebietes und rd. 15,00 mNN im Süden des Plangebietes und entsprechen damit den 

Werten der hydrogeologischen Karte. Die Durchlässigkeit der anstehenden Sande im Bereich 

des Betriebsgeländes wurde mittels Siebanalyse ermittelt. Der kf-Wert beträgt 1 x 10-4 m/s. 

Gemäß Anhang B des Arbeitsblattes DWA-A138 ist der kf-Wert mit einem Korrekturfaktor zu 

belegen. Für die Bestimmung des kf-Wertes mittels Siebanalyse beträgt dieser Faktor 0,2. Der 

Bemessungs-kf-Wert zur Dimensionierung der Versickerungsanlagen beträgt damit 1 x 10-4 * 

0,2 = 2 x 10-5 m/s. Die anstehenden oberflächennahen Böden sind somit für eine Versickerung 

geeignet. 

 

4 Entwässerung des B-Plangebietes im Bestand 
Entlang der Essener Straße wird das gesammelte Oberflächenwasser der kanalisierten 

öffentlichen Verkehrsflächen einem Versickerungsbecken über einen vorgeschalteten 

Absetzschacht zugeführt. Vom Versickerungsbecken erfolgt eine Ableitung des anfallenden 

Oberflächenwassers in das Grundwasser. Die nicht kanalisierten Flächen entwässern 

oberflächig in kaskadenförmig angeordnete Entwässerungsmulden entlang der Essener Straße. 

Für die Einleitung von Oberflächenwasser in das Grundwasser über Versickerungsanlagen 

wurde vom Landkreis Emsland die wasserrechtliche Erlaubnis erteilt (AZ.: 681-657-20-

101.2009002 vom 31.03.2009). 

 

5 Entwässerungskonzept 
Gemäß den Forderungen an eine ökologische Niederschlagswasserbewirtschaftung ist das 

anfallende Niederschlagswasser möglichst dezentral am Ort des Anfalls zu bewirtschaften. Das 

Entwässerungskonzept zum Plangebiet „Industriegebiet Hünensand“ sieht zur 

Oberflächenwasserbewirtschaftung die Versickerung des Niederschlagswassers in das 

Grundwasser vor.  

Die Versickerung kann auf Grund der Höhen- und Grundwasserverhältnisse im Plangebiet 

sowohl über oberflächennahe Versickerungsmulden als auch über Versickerungsbecken 

durchgeführt werden. Bei der Versickerung über Versickerungsbecken ist nach Festlegung der 

Ausbauhöhe der Mindestsickerraum von 1,0 m sowie ein ausreichendes Freibord (i.d.R. 0,50 m) 

zu berücksichtigen. 
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Das Niederschlagswasser der privaten Gewerbe- und Industrieflächen wird auf den einzelnen 

Grundstücken bewirtschaftet. Hier werden durch die Eigentümer Versickerungsanlagen 

hergestellt, über die das Niederschlagswasser in das Grundwasser versickert und dem lokalen 

Wasserkreislauf zugeführt wird. Für die Einleitung von Oberflächenwasser in das Grundwasser 

sind von den Eigentümern wasserrechtliche Erlaubnisse einzuholen. 

Das auf den bereits versiegelten Verkehrsflächen anfallende unbelastete Oberflächenwasser 

wird gem. des wasserrechtlichen Erlaubnisbescheides zur Oberflächenwasserbewirtschaftung 

vom 31.03.2009 (AZ.: 681-657-20-101.2009002) über das Versickerungsbecken und über die 

Versickerungsmulden entlang der Essener Straße in das Grundwasser eingeleitet. Für die 

Versickerungsmulden entlang der Essener Straße ergeben sich keine Änderungen.  

Das Versickerungsbecken, welches sich westlich des Betriebsgeländes der Kuipers 

technologies GmbH befindet, soll auf Grund der geplanten Erweiterungen zurückgebaut und rd. 

75 m westlich des bisherigen Standortes wieder hergestellt werden. Der vorhandene 

Regenwasserkanal wird dementsprechend erweitert. 

Das anfallende Oberflächenwasser der geplanten öffentlichen Verkehrsflächen wird über 

oberflächennahe Versickerungsmulden entlang der Planstraße A versickert.  

Die Lage der der geplanten Versickerungsanlagen ist in den Planbeilagen Blatt 2 dargestellt. 

Als Fläche zur Herstellung der Anlagen zur Bewirtschaftung des Oberflächenwassers werden 

im Entwurf des B-Plans Bereiche des Plangebietes ausgewiesen. 

 

6 Bemessungsgrundlagen zur Oberflächenwasserbewirtschaftung 
6.1 Relevante versiegelte Fläche 
Die für die Entwässerung relevanten Flächen setzen sich aus den öffentlichen Flächen, hier in 

erster Linie den Verkehrsflächen zur Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes 

zusammen. Für die Ermittlung der abfließenden Oberflächenwassermengen infolge von 

Regenereignissen ist der Abflussbeiwert ψm, welcher das Verhältnis zwischen der 

Abflussmenge und der anfallenden Regenmenge beschreibt, maßgebend. Für die 

verschiedenen Flächenbefestigungen im betrachteten B-Plangebiet wurden in Anlehnung an die 

DIN 1989-1 „Regenwassernutzungsanlagen – Teil 1: Planung, Bau Betrieb und Wartung“ (April 

2002) und das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur 

Versickerung von Niederschlagswasser“ (April 2005) folgende Festlegungen hinsichtlich der 

mittleren Abflussbeiwerte getroffen: 
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Flächentyp Art der Befestigung Mittlerer Abflussbeiwert ψm 

Öffentliche Flächen Verkehrsflächen (Asphalt) 0,90 

Öffentliche Flächen Verkehrsflächen (Pflaster) 0,75 

Tab. 1: Mittlerer Abflussbeiwert ψm 
  

In der folgenden Tabelle werden die relevanten Flächen des betrachteten Plangebietes 

zusammengestellt. 

Fläche 
Flächengröße 

[m²] 
Abflussrelevante Fläche 

[m²] 

Öffentliche Fläche: Essener Straße

Verkehrsflächen (Asphalt) 
9.242 8.318 

Öffentliche Fläche: Essener Straße

Verkehrsflächen (Pflaster) 
2.448 1.836 

Öffentliche Fläche: Planstraße A 1.700 1.530 

Summe 13.390 11.684 
Tab. 2: Übersicht Flächen im Plangebiet 

 

6.2 Bemessungsregenereignis 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine Fläche für ein Gewerbe- und Industriegebiet. Für 

die Bemessung des erforderlichen Speichervolumens der Versickerungsanlagen wird analog zu 

den vorangegangenen Bemessungen ein 5-jährliches Regenereignis (Häufigkeit n = 0,2) 

angesetzt. Die Bemessung von Anlagen zur Regenwasserableitung (Freigefällekanalisation) 

werden ebenfalls auf ein 5-jährliches Bemessungsereignis (Häufigkeit n = 0,2) ausgelegt. 

 

7 Oberflächenwasserbehandlung 
Um ein von menschlichen Einflüssen möglichst unbeeinflusstes Grundwasser dauerhaft zu 

erhalten sowie Boden und Gewässer (Grundwasser und Oberflächengewässer) flächendeckend 

vor Verunreinigungen oder sonstigen nachteiligen Veränderungen zu bewahren, ist 

Niederschlagswasser welches in der Luft und beim Abfluss von Flächen Schadstoffe aufnimmt 

zu behandeln. 

Die Beschaffenheit des Regenabflusses von befestigten Flächen ist je nach Belastung aus der 

Luft, aus der Flächennutzung usw. sehr unterschiedlich. Eine Behandlung des Regenwassers 

nach den Maßgaben des Merkblattes DWA-M 153 “Handlungsempfehlungen zum Umgang mit 
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Regenwasser“ (August 2007) kann einen dauerhaften Erhalt der natürlichen Funktionen des 

Bodens, vor allem seiner Leistungsfähigkeit als Filter, Puffer und Transformator, und eines von 

menschlichen Einflüssen möglichst unbeeinflusstes Grundwassers sowie einen wirkungsvollen 

Schutz der Gewässer vor übermäßigen Belastungen erwarten lassen. 

Als Regenwasserbehandlung wird nach den Arbeitshilfen Abwasser bzw. dem DWA-M 153 

„...jeder natürlich oder künstlich herbeigeführte Vorgang verstanden, der eine Verminderung der 

stofflichen Belastung bewirkt.“ Dazu werden das vorhandene Gewässer, die zu erwartenden 

Einflüsse aus der Luft, die zu erwartenden Belastungen aus der Verschmutzung der 

Einzugsflächen und Wirkung der Regenwasserbehandlung bewertet. Ziel der Behandlung ist 

es, dass die in das Gewässer einzuleitende Schadstofffracht kleiner als der vorhandene 

Schadstoffabbau des entsprechenden Gewässers ist. Somit wird jedem Gewässer eine 

bestimmte Punktezahl zugeordnet. Je größer die Möglichkeit zum Schadstoffabbau im 

Gewässer ist, desto höher ist die zugeordnete Punktebewertung. Die entsprechende 

Verschmutzung der Oberfläche wird ebenfalls über ein Punktesystem geregelt.  

Die Notwendigkeit einer Oberflächenwasserbehandlung ergibt sich aus der 

Emissionsbewertung der angeschlossenen Flächen. Wird in das einzuleitende Gewässer eine 

nach dem Bewertungsverfahren des DWA-M 153 zu hohe Schadstoffbelastung im 

Oberflächenwasser festgestellt, so ist dieses Wasser vorab zu behandeln. Der Emissionswert E 

ist kleiner als die Gewässerpunktezahl G zu halten. Zur Ermittlung der Emissionswerte und der 

Gewässerpunktezahl wird auf die Tabellen des Anhanges 1 des DWA-M 153 unter 

Berücksichtigung der Hinweise für Planer zu Einleiterlaubnissen gem. § 10 WHG des Landkreis 

Emsland vom 21.02.2011 verwiesen. 

 

8 Oberflächenwasserbewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsflächen 
(Essener Straße) 

8.1 Versickerung über Versickerungsbecken/Versickerungsmulden 
Das auf den bereits versiegelten Verkehrsflächen anfallende Oberflächenwasser wird gem. des 

wasserrechtlichen Erlaubnisbescheides zur Oberflächenwasserbewirtschaftung vom 

31.03.2009 (AZ.: 681-657-20-101.2009002) über das Versickerungsbecken und über die 

Versickerungsmulden entlang der Essener Straße in das Grundwasser eingeleitet. Für die 

Versickerungsmulden entlang der Essener Straße ergeben sich keine Änderungen.  

Das Versickerungsbecken, welches sich westlich des Betriebsgeländes der Kuipers 

technologies GmbH befindet, soll auf Grund der geplanten Erweiterungen zurückgebaut und rd. 

75 m westlich des bisherigen Standortes wiederhergestellt werden. Der vorhandene 

Regenwasserkanal wird dementsprechend erweitert. Bei der Herstellung des Beckens ist ein 



Seite 9 

WAE 268 
Hüntel – B-Plan Nr. 551 „Industriegebiet Hünensand“ 

Oberflächenwasserbewirtschaftung 
 

 

Mindestsickerraum von 1,00 m über dem bemessungsrelevanten maximalen Grundwasserstand 

zu gewährleisten und ein Freibord von i. d. R. 0,50 m einzuhalten. 

 

8.2 Bemessung Versickerungsbecken 
Das geplante Versickerungsbecken wird auf Grundlage der für den Erlaubnisbescheid vom 

31.03.2009 eingereichten und wasserrechtlich geprüften Antragsunterlagen wiederhergestellt. 

Das gesammelte Oberflächenwasser wird dem Versickerungsbecken über die vorhandene und 

geplante Regenwasserkanalisation und einem vorgeschalteten Absetzraum zugeführt.  

Das Becken wird gemäß den zugrunde liegenden hydraulischen Berechnungen bzw. den 

Vorgaben der wasserrechtlichen Erlaubnis mit einer Sohlfläche von rd. 250 m² und einer 

Beckentiefe von rd. 1,20 m angelegt. Der max. Einstau im Becken beträgt 0,67 m. Es wird ein 

Freibord von mind. 0,50 m gegenüber dem umliegenden Gelände vorgehalten. Der max. 

Flächenbedarf für das Versickerungsbecken beträgt rd. 645 m². In der Planbeilage Blatt 2 wird 

das erforderliche Becken dargestellt.  

Der maximale Grundwasserstand im Bereich des Versickerungsbeckens wird auf Grundlage der 

durchgeführten Bodenerkundung und unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Schwankungen 

auf einer Höhe von rd. 14,50 mNN festgelegt. Die Sohle des geplanten Versickerungsbeckens 

wird mit einer Sohlhöhe von 16,00 mNN hergestellt. Der nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

„Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ (April 

2005) geforderte Mindestsickerraum von 1,0 m wird somit im Bereich des 

Versickerungsbeckens eingehalten. Die Sohle sowie die Böschungen des Beckens werden mit 

einer 0,30 m mächtigen bewachsenen Oberbodenschicht angedeckt und anschließend mit 

Landschaftsrasen angesät. Die Oberkante des Beckens wird an das vorhandene Gelände 

angepasst.  

 

8.3 Bemessung RW-Kanal 
Das innerhalb der öffentlichen Flächen anfallende Oberflächenwasser wird über die 

bestehenden Straßenabläufe in das Versickerungsbecken eingeleitet. Der vorhandene RW-

Kanal wird dementsprechend erweitert. Hierzu wird ein RW-Kanal B DN500 über ein 

Schachtbauwerk an den ehemaligen Auslaufpunkt des zu versetzenden Versickerungsbeckens 

angeschlossen. 
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8.4 Bewertung der Behandlungsbedürftigkeit des Oberflächenwassers 
Bei den befestigten Flächen handelt es sich um Verkehrsflächen. Für die Straßen und 

Zufahrten ist gemäß den Vorgaben des Merkblattes DWA-M 153 in der folgenden Übersicht 

eine Auflistung der möglichen Belastung des anfallenden Niederschlagswassers enthalten. 

Gewässertyp und Emissionsquelle Typ Punkte 

Gewässerzuordnung 

Grundwasser außerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten G 12 G = 5* 

Einflüsse aus der Luft (Emissionswerte) 

Siedlungsbereiche mit starkem Verkehrsaufkommen (durchschnittlicher 
täglicher Verkehr über 15.000 Kfz/24h) L 3 L = 4 

Einflüsse aus der Herkunftsfläche (Emissionswerte) 

Hofflächen und PKW-Parkplätze ohne häufigen Fahrzeugwechsel in 
Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten F 3 F = 12 

Straßen mit 300 bis 5.000 Kfz/24 h, z.B. Anlieger-, Erschließungs-, 
Kreisstraßen F 4 F = 19 

* reduzierte Gewässerpunktzahl (Planungshinweis LK Emsland)  
Tab. 3: Bewertung der Behandlungsbedürftigkeit gem. DWA-M 153
 

Bei den Zufahrten innerhalb des Gewerbegebietes kann von einer geringen 

Flächenverschmutzung ausgegangen werden. Die Straßen innerhalb des Gewerbegebietes 

sind mit einer mittleren Flächenverschmutzung zu bewerten. Um den Verkehr innerhalb des 

Gewerbe- und Industriegebietes zu berücksichtigen, wird eine starke Luftverschmutzung 

berücksichtigt.  

Die anzusetzende Flächenbelastung zeigt, dass auf Grund der Nutzung der Verkehrsflächen 

durch den Anlieger- und Gewerbeverkehr eine Behandlung des anfallenden 

Niederschlagswassers erforderlich ist. Die Gewässerpunktzahl ist im Bereich des Plangebietes 

auf Grund des schlechten chemischen Zustandes des Grundwasserkörpers reduziert. Zum 

Schutz des Grundwasserkörpers wurde der zulässige Emissionswert bzw. die 

Gewässerpunktezahl durch die zuständige untere Wasserbehörde in einem Planungshinweis 

von 10 auf 5 Punkte herabgesetzt. Um die Belastungen des Oberflächenwassers aus den 

befestigten Flächen aufzunehmen, sind die Versickerungsanlagen mit einer ausreichend 

mächtigen Oberbodenschicht anzudecken und anschließend mit Landschaftsrasen anzusäen. 

Auf diese Weise kann die natürliche Filtration über die belebte Bodenzone erfolgen und 

Schadstoffe aus dem Oberflächenabfluss werden vor Einleitung in das Grundwasser 

zurückgehalten und abgebaut. Zudem wird im Versickerungsbecken ein abgedichteter 

Absetzraum im Zulaufbereich eingebaut, um Fest- und Schwebstoffe zurückzuhalten. 
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9 Oberflächenwasserbewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsflächen 
(Planstraße A) 

9.1 Versickerung über Versickerungsmulden 
Auf Grund der geologischen und hydrogeologischen Bedingungen ist eine oberflächennahe 

Versickerung von Oberflächenwasser innerhalb des Plangebietes möglich. Eine 

oberflächennahe Versickerung des auf den befestigten öffentlichen Verkehrsflächen 

anfallenden Niederschlagswassers kann über flache Versickerungsmulden durchgeführt 

werden, die in den unbefestigten Straßenseitenbereichen angelegt werden.  

Die Versickerungsmulden werden als flache Mulden mit einer Tiefe von rd. 0,30 m hergestellt. 

Gegenüber dem maximal zu berücksichtigendem Grundwasserstand von 15,50 mNN im Süden 

des Plangebietes kann der erforderliche Mindestsickerraum von 1,0 m eingehalten werden. 

 

9.2 Bemessung Versickerungsmulden 
Das anfallende Oberflächenwasser wird in Versickerungsmulden entlang der Planstraße A 

eingeleitet. Die Gesamtfläche der Planstraße A beträgt rd. 1.700 m². Unter der Berücksichtigung 

eines mittleren Abflussbeiwertes von 0,90 für die öffentlichen Verkehrsflächen ergibt sich mit 

den angesetzten Bemessungswerten für die dezentrale Versickerung über oberflächennahe 

Versickerungsmulden bei einem max. Einstau von 0,30 m ein spezifisches Mindestvolumen von 

Vspez = 29,95 l/m² versiegelter Fläche bzw. eine spezifische Versickerungsfläche von Aspez = 

0,15 m²/m² versiegelter Fläche. Zur Gewährleistung der Speicherung und Versickerung des den 

Versickerungsmulden auf den öffentlichen Flächen zugeführten Oberflächenwassers ist 

insgesamt eine Versickerungsfläche von rd. 229,15 m² mit einem Gesamtvolumen von rd. 45,38 

m³ vorzuhalten. 

Die Versickerungsmulden werden als flache Mulden mit einer Tiefe von rd. 0,30 m und einer 

Breite von 1,30 – 1,50 m hergestellt. Bei einer minimalen Geländehöhe im Endausbau von rd. 

17,09 mNN liegt die Sohle der Versickerungsmulden auf einer Höhe von mind. 16,70 mNN. 

Gegenüber dem maximal zu berücksichtigendem Grundwasserstand des Plangebietes von 

15,50 mNN im Süden beträgt der Sickerraum rd. 1,20 m. Der erforderliche Mindestsickerraum 

von 1,0 m wird somit gewährleistet. 

 

9.3 Bewertung der Behandlungsbedürftigkeit des Oberflächenwassers 
Für die öffentlichen Verkehrsflächen ist gemäß den Vorgaben des Merkblattes DWA-M 153 in 

der folgenden Übersicht eine Auflistung der möglichen Belastung des anfallenden 

Niederschlagswassers enthalten. 
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Gewässertyp und Emissionsquelle Typ Punkte 

Gewässerzuordnung 

Grundwasser außerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten G 12 G = 5* 

Einflüsse aus der Luft (Emissionswerte) 

Siedlungsbereiche mit starkem Verkehrsaufkommen (durchschnittlicher 
täglicher Verkehr über 15.000 Kfz/24h) L 3 L = 4 

Einflüsse aus der Herkunftsfläche (Emissionswerte) 

Straßen mit 300 bis 5000 Kfz/24h, z.B. Anlieger-, Erschließungs-, 
Kreisstraßen F 4 F = 19 

* reduzierte Gewässerpunktzahl (Planungshinweis LK Emsland)  
Tab. 4: Bewertung der Behandlungsbedürftigkeit gem. DWA-M 153

Bei den befestigten öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb des Gewerbe- und Industriegebietes 

kann von einer mittleren Flächenverschmutzung ausgegangen werden. Um den Verkehr 

innerhalb des Gewerbe- und Industriegebietes zu berücksichtigen, wird eine starke 

Luftverschmutzung berücksichtigt.  

Die anzusetzende Flächenbelastung zeigt, dass auf Grund der Nutzung der Verkehrsflächen 

durch den Anlieger- und Gewerbeverkehr eine Behandlung des anfallenden 

Niederschlagswassers erforderlich ist. Die Gewässerpunktezahl ist im Bereich des Plangebietes 

auf Grund des schlechten chemischen Zustandes des Grundwasserkörpers reduziert. Zum 

Schutz des Grundwasserkörpers wurde der zulässige Emissionswert bzw. die 

Gewässerpunktezahl durch die zuständige untere Wasserbehörde in einem Planungshinweis 

von 10 auf 5 Punkte herabgesetzt. Um die Belastungen des Oberflächenwassers aus den 

befestigten Flächen aufzunehmen, sind Versickerungsanlagen mit einer ausreichend mächtigen 

Oberbodenschicht anzudecken und anschließend mit Landschaftsrasen anzusäen. Auf diese 

Weise kann die natürliche Filtration über die belebte Bodenzone erfolgen und Schadstoffe aus 

dem Oberflächenabfluss werden vor Einleitung in das Grundwasser zurückgehalten und 

abgebaut. 
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10 Kostenzusammenstellung 
Für die Leistungen zur Herstellung der Entwässerungsanlagen werden in der folgenden 

Übersicht die geschätzten Herstellkosten zusammengestellt.  

Pos. Leistung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtpreis 

1 Baustelleneinrichtung und Sonstiges 1 psch 3.500 € 3.500 € 

2 Rohrgraben und Erdarbeiten 

2.1 Rohrgraben Bodenklasse 3-5, t bis 2,0 m, b 
bis 2,0 m 80 m 35 € 2.800 € 

2.2 Verbau 80 m 5 € 400 € 

3 Kanalarbeiten 

3.1 Kanal DN 500 Beton 80 m 80 € 6.400 € 

3.2 Schachtbauwerk DN1000 bis t = 2,0m 1 St 2.000 € 2.000 € 

4 Versickerungsbecken 

4.1 Oberboden abtragen und andecken 700 m² 8 € 5.600 € 

4.2 Aushub u. Entsorgung Boden Bodenklasse 
3-5, t bis 2,5 m 300 m³ 15 € 4.500 € 

4.3 Anschluss an vorh. RW-Kanal 1 St 2.000 € 2.000 € 

5 Versickerungsmulden     

5.1 Oberboden abtragen und andecken 300 m² 8 € 2.400 € 

5.2 Aushub u. Entsorgung Boden Bodenklasse 
3-5, t bis 2,5 m 50 m³ 15 € 750 € 

Gesamtsumme [netto] 30.350 € 

Mehrwertsteuer 19% 5.766.50 € 

Gesamtsumme [brutto] 36.116,50 € 

Tab. 5: Herstellkosten Oberflächenwasserbewirtschaftung 
 

11 Genehmigungsrecht gem. WHG 
Das Einleiten von Niederschlagswasser in ein Gewässer – hier dem Grundwasser – stellt 

gemäß Wasserhaushaltsgesetz eine Gewässerbenutzung dar, die einer Erlaubnis bedarf. Zur 

Erteilung dieser Erlaubnis ist bei der zuständigen Genehmigungsbehörde ein Antrag gem. § 10 

WHG zu stellen. Für das Plangebiet ist bereits ein wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid zur 

Oberflächenwasserbewirtschaftung vom 31.03.2009 (AZ.: 681-657-20-101.2009002) 

vorhanden. Auf Grund der geplanten Erweiterungen im Plangebiet ist eine Anpassung des 

wasserrechtlichen Erlaubnisbescheides erforderlich. Zur Änderung des Erlaubnisbescheides ist 

bei der zuständigen Genehmigungsbehörde ein Antrag zu stellen. 
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12 Fazit  
In dem vorliegenden Konzept zur Entwässerung der befestigten Flächen des B-Plangebietes 

Nr. 551 „Industriegebiet Hünensand“ wird eine gesicherte Oberflächenwasserbewirtschaftung 

dargestellt, die die Forderungen an eine ökologisch sinnvolle 

Oberflächenwasserbewirtschaftung nach dem Wasserhaushaltsgesetz erfüllt. Für die 

betrachteten Flächen innerhalb des B-Plangebietes wird eine Versickerung des anfallenden 

Oberflächenwassers über ein Versickerungsbecken und Versickerungsmulden geplant. 

Die Änderungen des Erlaubnisbescheides hinsichtlich der Oberflächenwasserbewirtschaftung 

sind bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen. 

 

Aufgestellt: Meppen, 06. Juni 2019 

 

LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH Emsland 

Technologiepark Meppen 

Lohberg 10a 

49716 Meppen / Rühle 

 

__________________________ 
 i.A. S. Diekamp B. Eng.
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1 Methodik 

1.1 Bauvorhaben und Aufgabenstellung 

Auf dem untersuchten Baufeld in Meppen ist die Erweiterung der 

Produktion und Logistik der Firma Kuipers geplant. Hierzu gehören nach 

den vorliegenden Planunterlagen ein Logistikgebäude, Park- und 

Verkehrsflächen sowie ein Regenrückhaltebecken.  

Wir wurden beauftragt, geotechnische Erkundungen durchzuführen, um 

auf deren Grundlage einen Geotechnischen Bericht als 

Gründungsempfehlung auszuarbeiten. 

Das Bauwerk wird vorläufig in die Geotechnische Kategorie GK 2 

eingestuft. 

2 Anlagen / Unterlagen 

2.1 Anlagen zum Geotechnischen Bericht 

Anlage 1:  Lageplan 

Anlage 2:  Bohrprofile 

Anlage 3: Schichtenverzeichnisse 

2.2 Zur Verfügung stehende Unterlagen 

Lageplan mit gekennzeichneten Bohransatzpunkten 

Mit Ausnahme der genannten Informationen und der o. a. 

Planunterlagen stehen uns keine weiteren Unterlagen  zur Verfügung. 
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3.      Erkundung des Baugrundes 

3.1 Erkundungsumfang 

Zur Erkundung des Baugrundaufbaus wurden dreizehn direkte 

Erkundungen in Form von Kleinbohrungen (KRB) nach DIN EN ISO 22475-

1 bis auf eine Tiefe von t = 6,0 m unter OK- Gelände abgeteuft.  

Zur Ermittlung der Lagerungsdichte wurden insgesamt drei indirekte 

Aufschlüsse in Form von Rammsondierungen nach DIN EN ISO 22476- 2 

niedergebracht. 

Die Ansatzpunkte der geotechnischen Erkundungen und die 

vorliegende Dimensionierung der Bauteile sind dem Lageplan der 

Anlage 1 zu entnehmen.  

Die Ansatzpunkte wurden lage- und höhenmäßig aufgenommen. Der 

Bezugspunkt (OK- Schachtdeckel) wurde mit 0,0 m angenommen 

Die Benennung und die Beschreibung der angetroffenen Bodenarten 

erfolgten anhand der in situ vorgenommenen Bodenansprache.  

Aus den Bohrungen wurden Bodenproben gewonnen. Dazu gehören 

auch Bodenproben des anstehenden Mutterbodens und der 

vorliegenden Sande.  

Der Mutterboden wird nach den Vorsorgewerten der BBodSchV. 

untersucht. An den Sanden werden Analysen nach LAGA (M 20) 

durchgeführt.  

Die Ergebnisse stehen noch aus und werden entsprechend in einem 

Untersuchungsbericht dargestellt. 
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Organoleptisch wurden keine Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen 

„Altlastenverdacht“ hindeuten. 

3.2 Ergebnisse der Kleinbohrungen

Nach den Aufschlussergebnissen der Kleinbohrung liegt bis zur Endteufe 

der Bohrungen insgesamt eine sehr homogene Schichtenfolge vor. 

Diese lässt sich wie folgt unterteilen: 

 Mutterboden 
 Sande 

Ab OK- Gelände wurde bis in eine Tiefe zwischen t = 0,2 m bis t = 0,5 m 

ein Mutterboden angetroffen. Partiell ist dieser als Auffüllung 

gekennzeichnet.  

Bei der Bohrung KRB 2 wurde ab OK- Gelände eine 0,3 m mächtige 

Schotterschicht erbohrt. 

Im Bereich des Bestandes wurde des weiteren unterlagernd ein 

aufgefüllter, ortsüblicher Sand erbohrt. Dies Auffüllungen sind 

bautechnischen Maßnahmen des Bestandsgebäudes zuzuordnen. 

Den Abschluss der Bohrungen bilden dann gewachsene Sande. 

Organoleptisch wurden diese als Feinsand, schwach schluffig, 

mittelsandig angesprochen. 

3.3 Ermittelte Wasserstände 

Nach dem Beenden der Bohrarbeiten wurde in den Bohrlöchern eine 

Wasserspiegelmessung durchgeführt.  

Es wurde ein Wasserspiegel in einer Tiefe von t = 2,9 m und t = 4,3 m  
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angetroffen. 

Generell sind genaue Grundwasserstände mit fachlich ausgebauten 

und ausreichend tiefen Grundwassermessstellen zu ermitteln. Diese 

müssen dann auch über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, 

um u. a. auch die jahreszeitlich bedingten Schwankungen mit erfassen 

zu können. 

Der Bemessungswasserstand soll zur Berücksichtigung jahreszeitlich 

bedingter Schwankungen mit rd. -2,0 m unter OK- Gelände angesetzt 

werden. 

3.4 Ergebnisse der Rammsondierungen 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ableitungen der Festigkeiten 

(Lagerungsdichten) von enggestuften Sanden (SE) angegeben. 

DPL Bodengruppe lockere 

Lagerung 

mitteldichte 

Lagerung 

dichte 

Lagerung 

über 

Grundwasser 

SE 3 - 10 10 - 50 ≥ 50 

im Grundwasser SE 2 - 5 5 - 30 ≥ 30 

Allgemeines Anforderungsprofil: DPL, N10  > 7 und im Mittel N10 > 10 

Die Ergebnisse der Rammsondierungen sind in der Anlage 2 neben dem 

jeweiligen Bohrprofil in Form eines Balkendiagrammes dargestellt. Zur 

Sicherung der Medienfreiheit mussten die Ansatzpunkte händisch 

zunächst vorgeschachtet werden. 

Dem anstehenden Mutterboden ist dennoch eine lockere 

Lagerungsdichte zuzuordnen.  

Die unterlagernden Sande weisen bis in eine Tiefe von rd. t = 3,0 m eine 

mitteldichte Lagerungsdichte nach. 
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Abschließend kann den Sanden dann eine dichte Lagerungsdichte 

zugeordnet werden, die zur Gerätevollauslastung führte. 

4. Baugrund  

Tiefe UK Schicht Bodenart Konsistenz/ 

Lagerungsdichte 

bis 0,2 m bis 0,5 m Mutterboden locker 

bis 0,3 m Schotter, KRB 2 mitteldicht 

bis 3,0 m Sande Auffüllung (bis 1,4 m bis 

1,9 m KRB 2,4,6,8) 

mitteldicht 

Endteufe Sande dicht 

4.1 Bautechnische Klassifizierung  

Zur bautechnischen Klassifizierung sind nachfolgend Bodengruppen und 

Homogenbereiche angegeben. 

Gemäß der ATV, VOB Teil C sollen die Homogenbereiche alle Kennwerte 

enthalten, die für Lösen, Laden, Fördern, Einbauen und Verdichten 

(sowie im Hinblick auf die Entsorgung/Verwertung) relevant sind. 

Genaue Angaben können entsprechend nur für die erkundeten 

Schichten und die erfolgen Untersuchungen und Versuche gemacht 

werden. Sofern genauere Angaben gefordert werden, muss eine 

Abstimmung mit dem Unterzeichner ggfs. Nachuntersuchungen und 

Versuche erfolgen. 

Gemäß der DIN 18300 erfolgt keine Einstufung des Oberbodens in die 

Homogenbereiche. Da hier auch Umlagerungsschichten/Auffüllungen 

vorliegen und um einen besseren Überblick zu gewähren, wird der 

Oberboden dennoch als Homogenbereich A 1 aufgeführt und 

beschrieben. Wir verweisen im Umgang mit dem Oberboden auf die DIN 

18320, 18195, BBodSchV. 

Chemische Analysen zur Beurteilung der Verwertbarkeit und Entsorgung 

werden in einem Untersuchungsbericht nach Vorlage der Ergebnisse 

nachgereicht. 
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Bodenart
Bodengruppe 

nach DIN 18 196

Homogenbereich  

nach DIN 18 300

organische 

Bestandteile  

% 

Steine/Blöcke 

% 

Verdichtbarkeit 

Mutterboden  OH, A (A 1) 5 - 25 < 3/<3 V 2 – V 3 

Schotter A, GE / GW B < 3 <10/<5 V 1 

Sand, md SU / SE C < 3 < 3/<3 V 1 

Sand, d SU / SE D <3/<3 V 1 

Austauschboden     SE / SW, GE / GW E < 3 0/0 V 1 

Die Ermittlung der einzelnen Bodenkennwerte erfolgt anhand der 

angesprochenen Böden und der Einbeziehung von Erfahrungswerten 

mit vergleichbaren Böden. Für erdstatische Berechnungen können die 

nachfolgenden bodenmechanischen Kennwerte zugrunde gelegt 

werden: 

Homogenbereich 
Konsistenz/ 

Lagerungungsdichte
Wichte Scherparameter Steifemodul 

,k ‘,k  ,k c’,k Es,k

kN/m3 ° kN/m2 MN/m2

A1 locker 17,0 9,0 27,5 5 - 10 

B mitteldicht 19,0 11,0 35,0 50 - 80 

C mitteldicht 18,0 10,0 30,0 30 - 50 

D dicht 19,0 11,0 35,0 50 - 70 

E 

Austauschboden 
mind. mitteldicht 18,5 10,5 32,5 40 

4.2 Durchlässigkeitsbeiwerte und Frostempfindlichkeit 

Homogenbereich
Frostempfindlichkeits-

klasse

Durchlässigkeits-

beiwert 

Kf

Wiederver-

sickerungseignung 

A F 2 - F 3  
5 x 10 -5 

bis 1 x 10 -6
geeignet bis 

bedingt geeignet 

B, C, D, E 
F 1  5 x 10 -3 

bis 5 x 10 -5
geeignet  

5. Generelle Baugrundbeurteilung 

Der anstehende Mutterboden ist als unzureichend tragfähig und 

frostempfindlich einzustufen.  
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Er darf zunächst nur als solcher in oder auf durchwurzelbare 

Bodenschichten gemäß BBodSchV. verwertet werden. 

Das anstehende Schottermaterial kann in situ grundsätzlich verwertet 

werden (ggfs. auch als Austauschboden). 

Die unterlagernden Sande sind als ausreichend tragfähiger Baugrund zu 

klassifizieren. 

6. Gründungsbeurteilung und Bemessung  

Bei den anstehenden Baugrundverhältnissen ist eine Flachgründung 

möglich.  

Grundvoraussetzung dafür ist, dass der Mutterboden, der partiell als 

Auffüllung gekennzeichnet ist, aus der Gründungsebene entfernt wird. 

Die Auskofferungstiefe liegt somit bei maximal t = 0,5 m. 

Anstehende Sande, die im Zuge von Erd- und Gründungsarbeiten 

ausgehoben werden, können in situ wiederverwertet werden. 

Die Bemessung einer Sohlplatte sollte nach dem Steifemodulverfahren  

erfolgen. 

Sofern näherungsweise nur eine Bemessung nach dem 

Bettungsmodulverfahren erfolgen kann, ist es möglich, für die 

Bemessung einer durchgehenden Sohlplatte, ein Bettungsmodul von  

ks = 30.000 kN/m³ 

anzusetzen.  
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In den Randbereichen kann mit dem doppelten Bettungsmodul 

gerechnet werden.  

Ein Bemessungswert des Sohlwiderstandes von 350 kN/m² sollte auch in 

den Randbereichen aus bodenmechanischer Sicht nicht überschritten 

werden. Dies entspricht einer zulässigen Bodenpressung/Sohlspannung 

von rd. 250 kN/m². 

Der Bettungsmodul ist keine Konstante, mit der die in Frage kommenden 

Baugrundeigenschaften hinreichend genau beschrieben werden 

können. Der Bettungsmodul ist keine Bodenkenngröße im eigentlichen 

Sinne, sondern ist u. a. auch von den tatsächlichen Lasten, den 

geometrischen Randbedingungen und der Schichtung des Baugrundes 

sowie der Steifigkeit des Baugrundes abhängig. Anhand der 

berechneten Sohldrücke sind die Größe und Verteilung des 

angenommenen Bettungsmoduls, sowie die Angaben zu den zu 

erwartenden Setzungen zu prüfen. 

Bemessungswerte des Sohlwiderstands von Streifenfundamenten nach 

vollständigem Bodenaustausch gemäß DIN 1054, EC 7, BS-P 

Kleinste Einbindetiefe in m 0,5 m 

b / b‘ 

1,0 m 

b / b‘ 

1,5 m 

b / b‘ 

0,5  280 420 560 

1,0 380 520 660 

2,5 480 620 760 

Bei Bauwerken mit Einbindetiefen 

0,3 ≤ d ≤ 0,5 m und mit 

Fundamentbreiten b bzw. b‘ ≥ 0,3 m 

210 

7. Wasserhaltung und Versickerungseignung 

Zur Trockenhaltung von Baugruben (Bodenaustausch) wird auf 

Grundlage der ermittelten Wasserstände keine Bauwasserhaltung 

erforderlich.  
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Bei größeren Einbindetiefen und / oder in regenreichen Zeiten kann 

diese abweichend von Nöten sein. Wir empfehlen daher, eine 

Wasserhaltung als Eventualposition vorzusehen.  

Die Haltung kann als Drainage oder mittels Spülfilter ausgeführt werden, 

die jeweils im Vakuumverfahren betrieben werden sollten. 

Bei einem Bemessungswasserstand von t = 2,0 m ist ein ausreichender 

Grundwasserflurabstand (t ≥ 1,0 m) vorhanden, um 

Versickerungsanlagen zu errichten. Für die Bemessung kann ein 

Durchlässigkeitsbeiwert (Laborwert) von 1 x 10 -4 m/s angesetzt werden. 

8. Erdarbeiten 

Bei Erdarbeiten darf die zulässige Neigung für unbelastete Böschungen 

hier gemäß DIN 4124 β = 45° betragen.  

Es sind die Hinweise der EA-B (Empfehlungen des Arbeitskreises 

Baugruben) zu beachten. Anforderungen an einzuhaltende Abstände 

und Sicherungsmaßnahmen müssen der DIN 4123 entsprechen.  

Die Standsicherheit belasteter Böschungen (z. B. durch Kranbetrieb) 

muss gesondert nachgewiesen werden.  

Die Standsicherheit bestehender Gebäude, Anlagen und Böschungen 

darf nicht gefährdet werden.  

Auskofferungsebenen und Austauschkörper sind vor dem Fortführen der 

Arbeiten durch einen Baugrundgutachter oder einen fachkundigen 

Vertreter des Bauherrn abzunehmen.  

Der Baugrund ist vor Einflüssen, die zu einer Verringerung seiner 

Tragfähigkeit führen, zu schützen. Die anstehenden Böden dürfen nicht 

nachteilig verändert werden.  

Als Austauschboden ist ein Füllsand, Bodengruppe SE / SW nach DIN 

18196 einzubringen.  



Baugrund Ammerland GmbH
Ingenieurbüro für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau 

Projekt: 19.262 „Kuipers Meppen Erweiterung Produktion + Logistik“ Seite [12]                                                                                                                         

Grundsätzlich ist auch der Einbau von vergleichbaren 

Recyclingmaterialien möglich. 

Vor dem Einbau ist ein entsprechender Eignungsnachweis des Materials 

zu erbringen, aus dem hervorgeht, dass das Material der Einbauklasse 0 

und der Frostsicherheit F 1 entspricht.  

Die Böden sind lagenweise einzubauen und mit einem geeigneten 

Gerät in eine mitteldichte Lagerung (DPr  0,98, 98 %) zu verdichten.  

Nur bei Einhaltung dieser Forderungen kann für den Austauschboden 

von den in Kapitel 4.2 angegebenen Kennwerten ausgegangen 

werden. 

Beim Bodenaustausch ist grundsätzlich ein Lastausbreitungswinkel von 

45° zu berücksichtigen (die Austauschschicht muss um das Maß der 

Dicke seitlich überstehen). Die erreichte Dichte muss durch geeignete 

Feldversuche nachgewiesen werden. Die Standsicherheit bestehender 

Gebäude und Anlagen darf zu keinem Zeitpunkt gefährdet werden 

9.   Aufbau von Park- und Verkehrsflächen 

Die anstehenden Sande können der Frostschutzschicht im Sinne eines 

frostunempfindlichen Materials zugeordnet werden. Entsprechend wird 

eine Schottertragschicht (0/32, 0/45) von mindestens 30 cm 

(Belastungsklasse 100 bis 1,0), oder 25 cm (Belastungsklasse 0,3) 

erforderlich. Auf der Schottertragschicht ist ein Verformungsmodul von 

150 MPa beziehungsweise 120 MPa nachzuweisen. Dabei ist ein 

Verhältniswert von weniger als 2,3 einzuhalten. 

Auf einem frostunempfindlichen Sand ist ein Verformungsmodul 80 MPa 

ausreichend. Der Verhältniswert soll 2,5 nicht überschreiten. 
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10. Sonstige Hinweise und Empfehlungen 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei der 

Baugrunderkundung nur um punktuelle Aufschlüsse handelt. 

Abweichungen von den beschriebenen Baugrundverhältnissen sind 

daher generell möglich.  Die getroffenen Bewertungen, Aussagen und 

Empfehlungen basieren ausschließlich auf dem vorliegendem 

Erkundungsrahmen und den daraus hervorgehenden Ergebnissen.  

Die tatsächlichen Gründungsebenen sind mit den in dieser Ausarbeitung 

getroffenen Annahmen abzugleichen und entsprechend sind diese 

ggfs. zu überarbeiten.  

Die zugrunde gelegten Bemessungswerte sind entsprechend zu prüfen 

und anzupassen. Die Berechnungen und Angaben sind ausgehend von 

OK- Gelände. Es gelten nur die zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung 

gültigen Normen und Richtlinien.  

Bei Planungsänderungen oder Auffälligkeiten im Zuge der Erd- und 

Gründungsarbeiten sind wir umgehend zu informieren.  

Der Geotechnische Bericht ist nur zusammenhängend, inklusive Anlagen 

gültig.  

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Dipl.-Ing. (FH) N. Jongebloed  Edewecht, den 09.05.2019
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DPL 1

0,20

0,40

6,00

Feinsand, schwach organisch,
schwach schluffig, dunkelbraun,
Handschachtung 
Mutterboden
Feinsand, schwach schluffig,
mittelsandig, hellgraubeige,
Handschachtung 

Feinsand, schwach schluffig,
mittelsandig, hellgrau, schwer
zu bohren 

-1,09

-1,29

-6,89

0

6

KUIPERS technologies

L. Hemmje

08.05.2019

KUIPERS technologies Meppen
Erweiterung Produktion+Logistik

0,00 m

6,00 m

KRB 1

y: n/a  x: n/a

1:30

MP 1
0,00 m-
0,20 m

MP 3
2,00 m-
4,00 m

KRB 1/1
5,00 m-
6,00 m

Wsp -3,0 m

-0,89
m BP

3,00

Anlage: 2.1
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen/

Drehmoment nach
DIN EN ISO 22476-2Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15,0 Nm

15,0 Nm

10,0 Nm

12,5 Nm

Vorgeschachtet

17,5 Nm



0,30

1,50

6,00

Schotter, sandig, rotgrau,
Handschachtung 
Auffüllung

Feinsand, schwach
schluffig, schwach
mittelsandig, hellgrau,
Handschachtung, mäßig
schwer zu bohren 
Auffüllung

Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
hellgrau, schwer zu bohren 

-0,12

-1,32

-5,82

0

6

KUIPERS technologies

L. Hemmje

08.05.2019

KUIPERS technologies Meppen
Erweiterung Produktion+Logistik

0,00 m

6,00 m

KRB 2

y: n/a  x: n/a

1:30

MP 2
0,30
1,50

MP 3
1,50
4,00

KRB 2/1
5,00
6,00

Wsp. -4,2 m

0,18
m BP

4,20

Anlage: 2.2
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen

Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,20

0,40

6,00

Feinsand, schwach
organisch, schwach
schluffig, dunkelbraun,
Handschachtung 
Mutterboden
Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
hellgraubeige,
Handschachtung 

Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
hellgrau, Handschachtung,
schwer zu bohren 

-1,17

-1,37

-6,97

0

6

KUIPERS technologies

L. Hemmje

08.05.2019

KUIPERS technologies Meppen
Erweiterung Produktion+Logistik

0,00 m

6,00 m

KRB 3

y: n/a  x: n/a

1:30

MP 1
0,00
0,20

MP 4
1,00
4,00

KRB 3/1
5,00
6,00

Wsp. -2,9 m

-0,97
m BP

2,90

Anlage: 2.3
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen

Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,50

1,40

6,00

Feinsand, schwach
organisch, schwach
schluffig, dunkelbraun,
Handschachtung 
Organische Auffüllung

Feinsand, schwach
schluffig, schwach
mittelsandig, hellgrau,
Handschachtung, mäßig
schwer zu bohren 
Auffüllung

Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
hellgrau, schwer zu bohren 

-0,32

-1,22

-5,82

0

6

KUIPERS technologies

L. Hemmje

08.05.2019

KUIPERS technologies Meppen
Erweiterung Produktion+Logistik

0,00 m

6,00 m

KRB 4

y: n/a  x: n/a

1:30

MP 1
0,00
0,50

MP 2
0,50
1,40

MP 3
1,40
4,00

Wsp. -4,3 m

0,18
m BP

4,30

Anlage: 2.4
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen

Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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DPL 5

0,20

0,40

6,00

Feinsand, schwach organisch,
schwach schluffig, dunkelbraun,
Handschachtung 
Mutterboden
Feinsand, schwach schluffig,
mittelsandig, hellgraubeige,
Handschachtung 

Feinsand, schwach schluffig,
mittelsandig, hellgrau, schwer
zu bohren 

-1,28

-1,48

-7,08

0

6

KUIPERS technologies

L. Hemmje

08.05.2019

KUIPERS technologies Meppen
Erweiterung Produktion+Logistik

0,00 m

6,00 m

KRB 5

y: n/a  x: n/a

1:30

MP 1
0,00 m-
0,20 m

MP 3
1,00 m-
4,00 m

Wsp. -2,8 m

-1,08
m BP

2,80

Anlage: 2.5
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen/

Drehmoment nach
DIN EN ISO 22476-2Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15,0 Nm

15,0 Nm

10,0 Nm

12,5 Nm

Vorgeschachtet

17,5 Nm



0,20

1,50

3,00

4,50

6,00

Feinsand, schwach
organisch, schwach
schluffig, dunkelbraun,
Handschachtung 
Organische Auffüllung
Feinsand, schwach
schluffig, schwach
mittelsandig, hellgrau,
Handschachtung 
Auffüllung

Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
hellgrau, schwer zu bohren 

Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
hellgrau, sehr schwer zu
bohren 

Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
hellgrau, schwer zu bohren 

0,00

-1,30

-2,80

-4,30

-5,80

0

6

KUIPERS technologies

L. Hemmje

08.05.2019

KUIPERS technologies Meppen
Erweiterung Produktion+Logistik

0,00 m

6,00 m

KRB 6

y: n/a  x: n/a

1:30

MP 1
0,00
0,20

MP 2
0,20
1,50

MP 3
1,50
3,00

Wsp. -4,2 m

0,20
m BP

4,20

Anlage: 2.6
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen

Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,20

0,50

6,00

Feinsand, schwach
organisch, schwach
schluffig, dunkelbraun,
Handschachtung 
Mutterboden
Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
hellgraubeige,
Handschachtung 

Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
hellgrau, Handschachtung,
schwer zu bohren 

-1,10

-1,40

-6,90

0

6

KUIPERS technologies

L. Hemmje

08.05.2019

KUIPERS technologies Meppen
Erweiterung Produktion+Logistik

0,00 m

6,00 m

KRB 7

y: n/a  x: n/a

1:30

MP 1
0,00
0,20

MP 3
1,00
4,00

Wsp. -2,9 m

-0,90
m BP

2,90

Anlage: 2.7
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen

Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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DPL 8

0,20

1,20

1,90

6,00

Feinsand, schwach organisch,
schwach schluffig, dunkelbraun,
Handschachtung 
Organische Auffüllung
Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig, hellgrau,
Bohrvorgang 
Auffüllung

Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig,
hellgraubeige, mäßig schwer zu
bohren 
Auffüllung

Feinsand, schwach schluffig,
mittelsandig, hellgrau, schwer
zu bohren 

0,01

-0,99

-1,69

-5,79

0

6

KUIPERS technologies

L. Hemmje

08.05.2019

KUIPERS technologies Meppen
Erweiterung Produktion+Logistik

0,00 m

6,00 m

KRB 8

y: n/a  x: n/a

1:30

MP 1
0,00 m-
0,20 m

MP 2
0,20 m-
1,90 m

MP 3
1,90 m-
4,00 m

Wsp. -4,2 m

0,21
m BP

4,20

Anlage: 2.8
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen/

Drehmoment nach
DIN EN ISO 22476-2Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15,0 Nm

12,5 Nm

10,0 Nm

12,5 Nm

Vorgeschachtet

Vollauslastung



0,20

0,50

5,00

Feinsand, schwach
organisch, schwach
schluffig, dunkelbraun,
Handschachtung 
Mutterboden
Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
hellgraubeige,
Handschachtung 

Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
hellgrau, Handschachtung,
schwer zu bohren 

-0,61

-0,91

-5,41

0

KUIPERS technologies

L. Hemmje

08.05.2019

KUIPERS technologies Meppen
Erweiterung Produktion+Logistik

0,00 m

5,00 m

KRB 9

y: n/a  x: n/a

1:30

MP 1
0,00
0,20

MP 3
1,00
4,00

Wsp. -3,6 m

-0,41
m BP

3,60

Anlage: 2.9
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen

Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,20

0,40

5,00

Feinsand, schwach
organisch, schwach
schluffig, dunkelbraun,
Handschachtung 
Mutterboden
Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
hellgraubeige,
Handschachtung 

Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
hellgrau, Handschachtung,
schwer zu bohren 

-1,21

-1,41

-6,01

0

KUIPERS technologies

L. Hemmje

08.05.2019

KUIPERS technologies Meppen
Erweiterung Produktion+Logistik

0,00 m

5,00 m

KRB 10

y: n/a  x: n/a

1:30

MP 1
0,00
0,20

MP 3
1,00
4,00

Wsp. -3,0 m

-1,01
m BP

3,00

Anlage: 2.10
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen

Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,20

0,70

5,00

Feinsand, schwach
organisch, schwach
schluffig, dunkelbraun,
Handschachtung 
Mutterboden
Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
Handschachtung 

Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
Handschachtung, schwer zu
bohren 

-0,73

-1,23

-5,53

0

KUIPERS technologies

L. Hemmje

08.05.2019

KUIPERS technologies Meppen
Erweiterung Produktion+Logistik

0,00 m

5,00 m

KRB 11

y: n/a  x: n/a

1:30

MP 1
0,00
0,20

MP 3
1,00
4,00

Wsp. -2,9 m

-0,53
m BP

2,90

Anlage: 2.11
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen

Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,20

0,60

5,00

Feinsand, schwach
organisch, schwach
schluffig, dunkelbraun,
Handschachtung 
Mutterboden
Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
hellgraubeige,
Handschachtung 

Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
hellgrau, Handschachtung,
schwer zu bohren 

-0,03

-0,43

-4,83

0

KUIPERS technologies

L. Hemmje

08.05.2019

KUIPERS technologies Meppen
Erweiterung Produktion+Logistik

0,00 m

5,00 m

KRB 12

y: n/a  x: n/a

1:30

MP 1
0,00
0,20

MP 3
1,00
4,00

Wsp. -3,8 m

0,17
m BP

3,80

Anlage: 2.12
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen

Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,20

1,10

5,00

Feinsand, schwach
organisch, schwach
schluffig, dunkelbraun,
Handschachtung 
Mutterboden
Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
hellgraubeige,
Handschachtung 

Feinsand, schwach
schluffig, mittelsandig,
hellgrau, Handschachtung,
schwer zu bohren 

-0,33

-1,23

-5,13

0

KUIPERS technologies

L. Hemmje

08.05.2019

KUIPERS technologies Meppen
Erweiterung Produktion+Logistik

0,00 m

5,00 m

KRB 13

y: n/a  x: n/a

1:30

MP 1
0,00
0,20

MP 3
1,00
4,00

Wsp. -3,0 m

-0,13
m BP

3,00

Anlage: 2.13
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen

Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Vorbemessung Versickerungsmulde 

  



Seite 1

Erläuterungsbericht zur Versickerung, Rückhaltung und Einleitung von Niederschlagswasser

MuldenversickerungPlanungstitel:

KUIPERS technologies GmbH

Bauherr, Antragsteller, Ansprechpartner

Essener Str. 14
49716 Meppen

Daten zum Grundstück auf dem das Bauwerk errichtet werden soll:

- k. A. / manuell -

1E-4

Geländeuntergrund:

Untergrundbeschaffenheit:

m/s

Untergrundbeschaffenhe

kf-Beiwert der gesättigten Bodenzone:

0,20

Korrekturfaktor zur Festlegung des Bemessungs-kf-Wertes:

Sieblinienauswertung

./. mGeringster Grundwasserflurabstand:

1.700

./.

1.700

./.

1.530

./.

1.530

./.

Angeschlossene Dachfläche:

Angeschlossene befestigte Fläche:

Gesamte angeschlossene Fläche:

Angeschlossene unbefestigte Fläche:

An das Bauwerk angeschlossene Auffangflächen:

Brutto Netto

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

Einzelnachweis der Auffangflächen ist als Anlage beigefügt.

Abflussbelastung gemäß DWA-M 153: B 23,00

L3 - Siedlungsbereiche mit starken Verkehrsaufkommen (gering)

4

L3

Luftbelastung:

Typ:

Punkte:

Luftbelastung:
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Seite 2

Erläuterungsbericht zur Versickerung, Rückhaltung und Einleitung von Niederschlagswasser

MuldenversickerungPlanungstitel:

Muldenversickerung

DWA-A 138 (04/2005)

Geplantes Bauwerk:

Art des Bauwerks:

Berechnungsvorschrift

Bemessung des erforderlichen Muldenvolumens bzw. alternativ der erforderlichen Muldentiefe.
Die Berechnung erfolgt iterativ unter Verwendung der Regenspenden der ausgewählten Dauerstufen und Wiederkehrzeiten
mit Gleichung A.4, bzw. im alternativen Bemessungsgang mit Gleichung A.7 der DWA-A 138 (2005).

z 0,200Muldentiefe, Einstauhöhe der Mulde mM

f 1,200Zuschlagsfaktor 1Z

k 0,20000Korrekturfaktor zur Festlegung der kf-Beiwerte. 1f,corr

A 229,15Versickerungsfläche der Mulde m²S,M

V 45,830Speichervolumen der Mulde m³M

t 5,556Entleerungszeit hE

r 73,333Regenspende für die Dauer D und die Häufigkeit n l/s*haDn

D 60,000Dauer des Bemessungsregens min

n 0,200Überschreitungshäufigkeit des Bemessungsregens 1/a

a 5,000Jährlichkeit des Bemessungsregens 1

Q 0,01290039Zufluss m³/szu

Q 2,292E-3Versickerungsrate m³/ss

./. m

./.

./.

m

m

Geringster Abstand des Bauwerks zu (unterkellerten) Gebäuden:

Geringster Abstand des Bauwerks zur Grundstücksgrenze:

Geringster Grundwassersohlabstand:

Einzelnachweis der Berechnung des Bauwerks ist als Anlage beigefügt.

Der Berechnung des Bauwerks zugrundegelegte Niederschlagsdaten:

Dauerstufe der Bemessungsregenspende:

Regenhäufigkeit der Bemessungsregenspende:

Bemessungsregenspende:

60

0,20

73,33

Minuten

a

l/s*ha

Details zu den Niederschlagsdaten:Datenquelle KOSTRA 2010R (10/2017), Index-RC Sp.#13, Ze.#32, Klassenfaktor 0,500

Einleitung des Niederschlagswassers in andere Gewässer:

G12 - Grundwasser außerhalb von TrinkwassereinzugsgebietenArt des Gewässers:

5

G12Typ:

Punkte:
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Seite 3

Erläuterungsbericht zur Versickerung, Rückhaltung und Einleitung von Niederschlagswasser

MuldenversickerungPlanungstitel:

Vorbehandlung des anfallenden Niederschlagswassers:

Eine Vorbehandlung ist erforderlich:

Geplante Behandlungsmaßnahme:

Eine Vorbehandlung ist vorgesehen:

D1 - 30 cm bewachsenen Oberboden (Au:As -> 5:1 - 15:1)

D1Typ:

Die geplante Vorbehandlung ist rechnerisch ausreichend:

Einzelnachweis der Bewertung nach DWA-M 153 ist als Anlage beigefügt.

Ja

Ja

Ja

0,20Durchgangswert:

4,60Emissionswert:

23,00Abflussbelastung:

0,22Maximaler Durchgangswert:

B

D

B

E

LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH Emsland
Lohberg 10a - 49716 Meppen

Sabrina DiekampPlanung durch:

Planung; Mitwirkung, Durchführung:

Bauherr; Datum, Unterschrift Mitwirkende; Datum, Unterschrift
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LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH Emsland
Lohberg 10a - 49716 Meppen

Muldenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Planungstitel: Muldenversickerung

Berücksichtigte Auffangflächen

Planstraße A

1.700,00Gesamte angeschlossene Auffangfläche:

0,90

1,00

- k. A. / manuell -

1.530,00

Mittlerer Abflussbeiwert der Auffangfläche:

Beiwert eines Abflussfilters:

Abflusswirksame Auffangfläche:

AE

C

AU,Cm

m²

m²

100,00%Flächenanteil:

Abflussminderungen

Spitzenabflussbeiwert der Auffangfläche: 0,90C

Auswirkungen nach mittlerem Abflussbeiwert C,m:

Auswirkungen nach Spitzenabflussbeiwert C,S:

A U,CS 1.530,00m²Abflusswirksame Auffangfläche:

Flächenanteil: % 100,00

m

S

19F4 - Anlieger-/Kreisstraßen (mittel) Punkte
Belastung, Bewertung DWA-M 153:

4L3 - Siedlungsbereiche mit starken Verkehrsaufkommen (gering) Punkte
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LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH Emsland
Lohberg 10a - 49716 Meppen

Muldenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Planungstitel: Muldenversickerung

m² m²

1.700

Unbefestigte Fläche:

1.530

Brutto

m²

m²

Netto (C,m)

1.700

./. ./.

m²

1.530

m²

./.

Gesamte Fläche:

Befestigte Fläche:

m²

Dachfläche und Undefinierte:

m²

./.

Zusammenfassung:

1.530

Netto (C,S)

m²

m²

m²./.

m²

./.

1.530

x

x

./.

0,90

0,90

x

./.x

x

x

./.

0,90

0,90

x

./.x

C,m C,S

Berücksichtigte Auffangflächen
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LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH Emsland
Lohberg 10a - 49716 Meppen

Muldenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Planungstitel: Muldenversickerung

Muldenversickerung

DWA-A 138 (04/2005)

Auffangflächen bzw. 'undurchlässige Fläche' AU 1530,00 m²

Bemessung der Versickerungfläche anhand angestrebter Muldentiefe

Muldentiefe, Einstauhöhe der Mulde z M 0,200 m

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone k f 1E-4 m/s

Art der gesättigten Zone - k. A. / manuell

Zuschlagsfaktor f Z 1,200 1

Korrekturfaktor zur Festlegung der kf-Beiwerte. k f,corr 0,20000 1
Bestimmung der kf-Beiwerte: Sieblinienauswertung

Muldenfläche

Versickerungsfläche der Mulde AS,M 229,15 m²

Speichervolumen der Mulde VM 45,830 m³

Entleerungszeit t E 5,556 h

Regenspende für die Dauer D und die Häufigkeit n r Dn 73,333 l/s*ha

Dauer des Bemessungsregens D 60,000 min

Überschreitungshäufigkeit des Bemessungsregens n 0,200 1/a

Jährlichkeit des Bemessungsregens a 5,000 1

Zufluss Qzu 0,01290039 m³/s

Versickerungsrate Qs 2,292E-3 m³/s
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LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH Emsland
Lohberg 10a - 49716 Meppen

Muldenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Planungstitel: Muldenversickerung

Tabellarische Vergleichswerte der iterativen Berechnung
Häufigkeit n [1/a] Dauerstufe D [min] Versickerungsfläche der

Mulde AS,M   m²
Speichervolumen der

Mulde VM     m³
Entleerungszeit tE     hRegenspende rD(n)

[l/s*ha]

5,556101,96353,330,20 5,00 20,391
5,556142,38245,000,20 10,00 28,476
5,556168,21193,330,20 15,00 33,642
5,556186,37161,670,20 20,00 37,273
5,556208,00122,780,20 30,00 41,599
5,556223,6691,480,20 45,00 44,732
5,556229,1573,330,20 60,00 45,830
5,556225,0952,410,20 90,00 45,018
5,556218,2941,390,20 120,00 43,659
5,556201,0429,540,20 180,00 40,209
5,556184,9323,260,20 240,00 36,985
5,556158,8916,670,20 360,00 31,778
5,556130,6511,910,20 540,00 26,129
5,556111,029,380,20 720,00 22,203
5,55686,306,710,20 1080,00 17,261
5,55670,985,290,20 1440,00 14,197
5,55646,263,220,20 2880,00 9,252
5,55635,362,400,20 4320,00 7,072

Berechnung/Dokument c46a011a-f531-44ca-9fa5-4c2a5541e66f, 15.05.2019 14:10

RAINPLANER®-Online (www.rainplaner.net) © 2008-2019 Feriani Softwareentwicklung



LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH Emsland
Lohberg 10a - 49716 Meppen

Muldenversickerung

Berechnung nach DWA-M 153 (08/2012)

Planungstitel: Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers

Gewässer Typ G12 5

Bewertung von schutzbedürftigen Gewässern:

 PunkteG =

Berücksichtigte Auffangflächen:

Bezeichner Typ/Pkt. Fläche Abflussbelastung BAnteil

Planstraße A 23,00m²1.530,00  Punkte1,00F4 / 19 P.
L3 / 4 P.

Gesamte angeschlossene Auffangfläche: A E,gesamt m²1.700

Gesamte effektive Auffangfläche: A U,gesamt m²1.530

Gesamte Abflussbelastung B aller Auffangflächen: 23,00 PunkteB =

Die Regenwasserbehandlung ist erforderlich, B > G

Maximal zulässiger Durchgangswert 0,22= G / B  PunkteD
ma

Vorgesehene Behandlungsmaßnahmen:

0,20D1 - 30 cm bewachsenen Oberboden (Au:As -> 5:1 - 15:1) D1  Punkte

Errechneter Durchgangswert aller Behandlungsmaßnahmen 0,20D =  Punkte
Produkt aller Durchgangswerte der Behandlungsmaßnahmen

Die Behandlungsmaßnahmen sind ausreichend, wenn der errechnete Emissionswert E die
Gewässerpunktezahl nicht überschreitet.

Errechneter Emissionswert 4,60

Die Regenwasserbehandlung ist ausreichend, E <= G

E = B * D =  Punkte

Für die geplanten Behandlungsmaßnahmen bedeutet dies:
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LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH Emsland
Lohberg 10a - 49716 Meppen

Muldenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Planungstitel: Muldenversickerung

Allgemeine Projektinformationen

KUIPERS technologies GmbH
Auftraggeber:

LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH Emsland
Lohberg 10a - 49716 Meppen

Planung durch:

Sabrina Diekamp
Planende(r) Techniker(in)

Essener Str. 14
49716 Meppen

Standort:

Berechnung/Dokument c46a011a-f531-44ca-9fa5-4c2a5541e66f, 15.05.2019 14:10

RAINPLANER®-Online (www.rainplaner.net) © 2008-2019 Feriani Softwareentwicklung



LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH Emsland
Lohberg 10a - 49716 Meppen

Muldenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Planungstitel: Muldenversickerung

0,20

Muldenversickerung

zM [m]:

Bemessung des erforderlichen Muldenvolumens bzw. alternativ der erforderlichen Muldentiefe.
Die Berechnung erfolgt iterativ unter Verwendung der Regenspenden der ausgewählten Dauerstufen
und Wiederkehrzeiten mit Gleichung A.4, bzw. im alternativen Bemessungsgang mit Gleichung A.7 der
DWA-A 138 (2005).

VM 45,83

Versickerungsfläche der Mulde AS,M  : 229,15 m²
Speichervolumen der Mulde VM    : 45,830 m³
Entleerungszeit tE    : 5,556 h
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LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH Emsland
Lohberg 10a - 49716 Meppen

Muldenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Planungstitel: Muldenversickerung

Niederschlagshöhen und -spenden für Hüntel (Sp.#13, Ze.#32) [fK 0,500]
=======================================================================================================================
    T    |     1,00        2,00        3,00        5,00       10,00       20,00       30,00       50,00      100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 D       |    hN    rN    hN    rN    hN    rN    hN    rN    hN    rN    hN    rN    hN    rN    hN    rN    hN    rN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 min |   5,2 173,3   7,5 250,0   8,9 296,7  10,6 353,3  12,9 430,0  15,3 510,0  16,7 556,7  18,4 613,3  20,7 690,0
  10 min |   8,2 136,7  11,0 183,3  12,6 210,0  14,7 245,0  17,6 293,3  20,4 340,0  22,0 366,7  24,1 401,7  27,0 450,0
  15 min |  10,1 112,2  13,3 147,8  15,1 167,8  17,4 193,3  20,6 228,9  23,8 264,4  25,6 284,4  27,9 310,0  31,1 345,6
  20 min |  11,5  95,8  14,9 124,2  16,9 140,8  19,4 161,7  22,8 190,0  26,2 218,3  28,2 235,0  30,8 256,7  34,2 285,0
  30 min |  13,3  73,9  17,1  95,0  19,3 107,2  22,1 122,8  25,9 143,9  29,8 165,6  32,0 177,8  34,8 193,3  38,6 214,4
  45 min |  14,8  54,8  19,1  70,7  21,6  80,0  24,7  91,5  29,0 107,4  33,2 123,0  35,7 132,2  38,9 144,1  43,2 160,0
  60 min |  15,7  43,6  20,3  56,4  23,0  63,9  26,4  73,3  31,0  86,1  35,7  99,2  38,4 106,7  41,8 116,1  46,4 128,9
  90 min |  16,9  31,3  21,9  40,6  24,7  45,7  28,3  52,4  33,2  61,5  38,1  70,6  41,0  75,9  44,6  82,6  49,5  91,7
 120 min |  17,9  24,9  23,0  31,9  26,0  36,1  29,8  41,4  34,9  48,5  40,0  55,6  43,0  59,7  46,8  65,0  51,9  72,1
   3 h   |  19,3  17,9  24,7  22,9  27,9  25,8  31,9  29,5  37,3  34,5  42,8  39,6  45,9  42,5  49,9  46,2  55,4  51,3
   4 h   |  20,4  14,2  26,1  18,1  29,4  20,4  33,5  23,3  39,2  27,2  44,9  31,2  48,2  33,5  52,3  36,3  58,0  40,3
   6 h   |  22,0  10,2  28,0  13,0  31,5  14,6  36,0  16,7  42,0  19,4  48,0  22,2  51,5  23,8  55,9  25,9  61,9  28,7
   9 h   |  23,8   7,3  30,1   9,3  33,9  10,5  38,6  11,9  44,9  13,9  51,3  15,8  55,0  17,0  59,7  18,4  66,1  20,4
  12 h   |  25,1   5,8  31,7   7,3  35,6   8,2  40,5   9,4  47,2  10,9  53,8  12,5  57,7  13,4  62,6  14,5  69,3  16,0
  18 h   |  27,1   4,2  34,1   5,3  38,3   5,9  43,5   6,7  50,5   7,8  57,6   8,9  61,7   9,5  66,9  10,3  74,0  11,4
  24 h   |  28,6   3,3  36,0   4,2  40,3   4,7  45,7   5,3  53,0   6,1  60,4   7,0  64,7   7,5  70,1   8,1  77,5   9,0
  48 h   |  36,1   2,1  44,5   2,6  49,4   2,9  55,6   3,2  64,0   3,7  72,4   4,2  77,4   4,5  83,6   4,8  92,0   5,3
  72 h   |  41,4   1,6  50,4   1,9  55,7   2,1  62,3   2,4  71,4   2,8  80,4   3,1  85,6   3,3  92,3   3,6 101,3   3,9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 @  - KOSTRA 2010R Index-RC Sp.#13, Ze.#32 05.04.2019 - 10:17
 T  - Wiederkehrzeit (in a): mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder überschreitet
 D  - Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen (in min, h)
 hN - Niederschlagshöhe (in mm)
      KOSTRA_DWD_2010R/asc/-Originalwerte, DWD-Vorgabe
 rN - Niederschlagsspende (in l/(s*ha))
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LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH Emsland
Lohberg 10a - 49716 Meppen

Muldenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Planungstitel: Muldenversickerung

Hinweise:
Nach den staatlichen, regionalen oder örtlichen Gesetzen zum Wasserhaushalt bedarf die Nutzung der Gewässer der
behördlichen Erlaubnis oder Bewilligung.
In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der entsprechend zuständigen Behörde, z. B. der zuständigen Verwaltung vor Ort, zu
stellen.

Die Berechnung wurde unter Berücksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 (04/2005), DWA-A 117 (02/2014),
DIN 1986-100 (12/2016) DWA-M 153 (08/2012) und DIN1989-1 durchgeführt.
Die Software überprüfte die Plausibilität der Ein- und Ausgabewerte in Form einer Bereichsüberprüfung, d. h. ob sich die Werte
in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte über- oder unterschritten wurden.
Die Software stellt umfangreiche Eingabewerte in Form von Parametern zu verwendbaren Beiwerten, Regenspenden, etc. als
Vorbelegung und Vorschlag zur Verfügung.
Dennoch ist eine Prüfung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle notwendig, da aufgrund von
falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen möglich sind.

Desweiteren gelten unsere Softwareüberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:
(1) Die Haftung für Schäden und Vermögensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden sind, wird
ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrlässige Vertragsverletzung durch den Leistungserbringer
zurückzuführen. Der Kunde ist allein verantwortlich für den korrekten Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzansprüche wegen
mittelbarer oder unmittelbarer Schäden oder Mangelfolgeschäden aufgrund Unmöglichkeit der Leistung, Verzug, positiver
Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schäden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine Haftung bei grober
Fahrlässigkeit ist maximal bis zur Betragshöhe der in Anspruch genommenen Dienstleistung dieses Onlineangebots möglich.
(2) Es wird keine Garantie dafür gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und mathematischen Modelle die
Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung für Anlagen oder Geräte jeglicher Art, die nach den Vorschlägen oder
Ergebnissen der vom Leistungserbringer entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden,
wird ausdrücklich ausgeschlossen.
(3) Der Anwender kann jederzeit Auskunft über sämtliche mathematischen Modelle und Algorithmen erhalten, die zur
Berechnung von der Software herangezogen werden.
(4) Des weiteren stehen als Auskunftsmöglichkeit die bereitgestellten Hilfen während des Softwareeinsatzes zur Verfügung.

RAINPLANER-Online wird als Software-as-a-Service betrieben.
Betreiberinformationen sind dem Impressum zu entnehmen.
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Blatt 1: Übersichtskarte  

Plangebiet „Industriegebiet Hünensand“ 1 : 25.000 
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1 Situation und Aufgabenstellung 

Die Stadt Meppen plant die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 551 "Industriegebiet Hünen-

sand" im Ortsteil Hüntel [7] zwecks Ausweisung einer weiteren Fläche als eingeschränktes Indust-

riegebiet (GIe). Zur Sicherstellung des vorbeugenden Schallimmissionsschutzes sollte für die ge-

plante Erweiterungsfläche im Geltungsbereich der 4. Änderung im Rahmen dieser schalltechni-

schen Untersuchung eine Bestimmung von immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleis-

tungspegeln (IFSP) durchgeführt werden. Die Erweiterungsfläche soll als eingeschränktes Indust-

riegebiet (GIe) ausgewiesen werden. Der Planentwurf für die 4. Änderung ist in Anlage 1 zu sehen. 

Auf Basis von vorangegangenen Untersuchungen zu zulässigen immissionswirksamen flächenbe-

zogenen Schalleistungspegeln im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 551 [8] sollten die 

IFSP der Erweiterungsfläche so dimensioniert werden, dass an den maßgeblichen Immissions-

punkten der Wohnnachbarschaft die Immissionssituation nicht relevant verschlechtert wird. 

Dadurch wird zum einen in Hinblick auf die Gesamtlärmsituation eine Überschreitung der Richtwer-

te vermieden zum anderen für bereits belastete Immissionsbereiche die Vermeidung eines rele-

vanten Zusatzbeitrages sichergestellt. 

Zur Vergleichbarkeit der Festsetzungen und weiterer Regelungen wird dabei wird unverändert das 

Verfahren zur Bestimmung der immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel 

(IFSP) angewendet und nicht auf das Verfahren zur Bestimmung von Emissionskontingenten nach 

DIN 45691 [5] gewechselt. 

Die immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) sind im Bebauungsplan 

mit den zugehörigen textlichen Festsetzungen anzugeben. Dadurch wird gewährleistet, dass die 

geplante Erweiterungsfläche des Bebauungsplangebietes Nr. 551 [7] nicht zu unzulässigen Schal-

limmissionen in der Nachbarschaft beitragen kann. 

Die Lage des Plangebietes, der geplanten Erweiterung und der Immissionsorte ist den Digitalisie-

rungsplänen der Anlage 2 zu entnehmen. 

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung sind in Form eines gutachtlichen Berichtes 

darzustellen. 
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2 Ermittlung der Zielwerte für die Geräuschkontingentierung 

Für die Beurteilung von Schallimmissionen durch Gewerbeanlagen bzw. -betriebe ist im Rahmen 

der städtebaulichen Planung die DIN 18005-1 [3] in Verbindung mit der Technischen Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm [1]) heranzuziehen. Die TA Lärm [1] bildet nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz die Grundlage zur Ermittlung und zur Beurteilung von Geräuschimmis-

sionen im Rahmen von Genehmigungsverfahren für gewerbliche und industrielle Anlagen. 

2.1 Schalltechnische Orientierungs- und Immissionsrichtwerte 

Neben dem Verfahren zur Ermittlung der Geräuschbelastungen nennt die TA Lärm [1] Immissions-

richtwerte, bei deren Einhaltung im Regelfall ausgeschlossen werden kann, dass schädliche Um-

welteinwirkungen im Einwirkungsbereich gewerblicher oder industrieller Anlagen vorliegen. Die 

Immissionsrichtwerte sind abhängig von der Gebietsnutzung und von der energetischen Summe 

der Immissionsbeiträge aller relevant einwirkenden Anlagen, die der TA Lärm [1] unterliegen, ein-

zuhalten. Die Beurteilungszeit tags ist die Zeit zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr. Als Beurtei-

lungszeitraum nachts ist gemäß TA Lärm [1] die lauteste Stunde in der Zeit zwischen 22:00 Uhr 

und 06:00 Uhr zu betrachten. 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1] entsprechen mit Ausnahme der Werte für Kerngebiete 

(MK), die nach TA Lärm [1] gleichgestellt sind mit Mischgebieten (MI) und für Urbane Gebiete den 

schalltechnischen Orientierungswerten für Industrie- und Gewerbelärm des Beiblattes 1 zu  

DIN 18005-1 [4]. 

Demnach sind in der Nachbarschaft des Plangebietes die in Tabelle 1 dargestellten schalltechni-

schen Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 [4] bzw. Immissionsrichtwerte gemäß 

der TA Lärm [1] zu berücksichtigen. Die Lage der Immissionspunkte ist dem Digitalisierungsplan 

der Anlage 2 zu entnehmen und entspricht den Punkten mit Schutzanspruch außerhalb des Plan-

gebietes von [8]. Die Immissionspunkte liegen entweder im unbeplanten Außenbereich und wer-

den mit dem Schutzanspruch eines Mischgebietes betrachtet, oder befinden sich in den Gewerbe-

gebieten der Nachbarschaft, für die rechtskräftige Bebauungspläne [8] gelten. 
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Tabelle 1 Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte nach dem Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 [4] 

bzw. TA Lärm [1] 

Immissionspunkte Gebietsausweisung 

bzw. -einstufung 

Schalltechnische Orientierungswerte 

bzw. Immissionsrichtwerte in dB(A) 

tags nachts 

IP 01 MI 60 45 

IP 02 MI 60 45 

IP 03 WA 55 40 

IP 04 WA 55 40 

IP 05 WA 55 40 

IP 06 WA 55 40 

2.2 Vorgehensweise zur Ermittlung der Immissionszielwerte für die Erweiterungsfläche 

In [8] wurden die Schallemissionen der Gewerbe- und Industrieflächen des Bebauungsplangebie-

tes Nr. 551 - 2. Änderung [7] mit zugehörigen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleis-

tungspegeln so dimensioniert, dass unter Berücksichtigung der plangegebenen Vorbelastung die 

schalltechnischen Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 [4] bzw. Immissionsrichtwer-

te gemäß der TA Lärm [1] eingehalten werden. 

Da die geplante Erweiterungsfläche im Geltungsbereich der 4. Änderung keinen relevanten Zu-

satzbeitrag zur Gesamtlärmsituation beitragen soll, wird ihre Schallemission in Form von immissi-

onswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegeln so dimensioniert, dass sich die Geräu-

schimmissionen an den maßgeblichen Immissionspunkten durch die gesamten Gewerbe- und In-

dustrieflächen des Bebauungsplanes Nr. 551 [7] - inklusive der geplanten Erweiterungsfläche der 

4. Änderung - nicht relevant erhöhen. 

Die Dimensionierung der immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel der ge-

planten Erweiterungsfläche der 4. Änderung erfolgt demnach so, dass sich die in [8] dokumentier-

ten und in Tabelle 2 dargestellten Beurteilungspegel aus der dort als Zusatzbelastung bezeichne-

ten Dimensionierung von immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegeln des ge-

samten Bebauungsplangebietes Nr. 551 - 2. Änderung [7] nicht erhöhen, wenn die darüber hin-

ausgehende Zusatzbelastung durch die geplante Erweiterungsfläche der 4. Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 551 [7] hinzukommt. 
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Damit sind die in Tabelle 2 aufgeführten Beurteilungspegel aus [8] gleichzeitig die Zielwerte für  

das gesamte Bebauungsplangebiet Nr. 551 einschließlich der 4. Änderung [7]. In diesen Zielwer-

ten sind die im Rahmen der Untersuchung [8] ermittelten Gewerbelärmvorbelastungen aus den 

übrigen Bereichen des umliegenden Gebietes vollumfänglich berücksichtigt worden. 

Tabelle 2 Zielwerte für das gesamte Bebauungsplangebiet Nr. 551 - inkl. der 4. Änderung 

Immissionspunkte Gebietsausweisung 

bzw. -einstufung 

Beurteilungspegel der Zusatzbelastung 

aus [8] und Zielwerte für das gesamte 

Bebauungsplangebiet Nr. 551 - 4. Änderung [7] 

in dB(A) 

tags nachts 

IP 01 MI 40 29 

IP 02 MI 43 31 

IP 03 WA 49 37 

IP 04 WA 47 35 

IP 05 WA 51 37 

IP 06 WA 53 38 
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3 Berechnungsverfahren 

Die Immissionspegel, die sich in der Nachbarschaft ergeben, werden nach DIN ISO 9613-2 

"Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien" [2] mit folgender Gleichung berechnet: 

LfT (DW) = LW + DC - A  in dB 

mit 

LfT(DW) ≙ der im Allgemeinen in Oktavbandbreite berechnete Dauerschalldruckpegel 

bei Mitwindbedingungen in dB 

LW ≙ Schallleistungspegel in dB 

DC ≙ Richtwirkungskorrektur in dB 

A ≙ Dämpfung, die während der Schallausbreitung von der Punktquelle zum 

Empfänger vorliegt in dB 

Die Dämpfung A wird berechnet mit: 

  A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc 

mit 

Adiv ≙ die Dämpfung auf Grund geometrischer Ausbreitung in dB 

Aatm ≙ die Dämpfung auf Grund von Luftabsorption in dB 

Agr ≙ die Dämpfung auf Grund des Bodeneffektes in dB 

Abar ≙ die Dämpfung auf Grund von Abschirmung in dB 

Amisc ≙ die Dämpfung auf Grund verschiedener anderer Effekte in dB 

Der A-bewertete Langzeit-Mittelungspegel LAT(LT) im langfristigen Mittel errechnet sich nach Glei-

chung (6) der DIN ISO 9613-2 [2] zu: 

LAT(LT) = LAT(DW) - Cmet in dB(A) 
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Hierbei ist Cmet die meteorologische Korrektur zur Berücksichtigung der für die Schallausbreitung 

im Jahresmittel schwankenden Witterungsbedingungen. Die Konstante C0 zur Berechnung von 

Cmet wird in der vorliegenden Untersuchung für alle Berechnungen mit C0 = 0 dB im Tages- und 

Nachtzeitraum angenommen. Dies entspricht einer Mitwindbedingung an allen betrachteten Im-

missionspunkten, unabhängig ihrer geografischen Lage zur betrachteten Quelle.  

Bei der Schallausbreitungsberechnung wurde das Berechnungsprogramm SoundPLAN,  

Version 7.4 vom 15.05.2018 [6] verwendet. 
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4 Ergebnisse 

Als Ergebnis von iterativ durchgeführten Optimierungsberechnungen wurden für die geplante Er-

weiterungsfläche folgende immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel festgelegt: 

Fläche GIe (4. Änderung)  LW" = 61,5 dB(A) / 47,5 dB(A)   (tags/nachts) 

Die Geräuschsituation, die sich für die einzelnen Immissionspunkte IP 01 bis IP 06 aus der o. g. 

Diemensionierung der immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) 

ergibt, ist in Tabelle 3 dargestellt. Hier sind die Beurteilungspegel der geplanten Erweiterungsflä-

che der 4. Änderung den Beurteilungspegeln aus [8] bzw. Tabelle 2 sowie der daraus resultieren-

den Summe beider Beurteilungspegel gegenübergestellt. 

Tabelle 3 Ergebnisse zur Dimensionierung der IFSP für die geplante Erweiterung der 

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 551 [7] 

Immis-

sions-

punkte 

Gebiets-

ausweisung 

bzw. 

-einstufung 

Schallimmissions-

Beurteilungspegel 

aus dem Bebauungs-

plangebiet Nr. 551 

ohne 4. Änderung 

in dB(A) 

Schallimmissions-

Beurteilungspegel 

aus der geplanten 

Erweiterungsfläche 

der 4. Änderung 

in dB(A) 

Schallimmissions-

Beurteilungspegel 

aus dem Bebauungs-

plangebiet Nr. 551 

einschließlich der 

4. Änderung in dB(A) 

tags nachts tags nachts tags nachts 

IP 01 MI 40 29 22 8 40 29 

IP 02 MI 43 31 26 12 43 31 

IP 03 WA 49 37 33 19 49 37 

IP 04 WA 47* 35 28 14 48** 35 

IP 05 WA 51 37 30 16 51 37 

IP 06 WA 53 38 29 15 53 38 

*  errechneter Beurteilungspegel: 47,49 dB(A) 

**  errechneter Beurteilungspegel: 47,54 dB(A) 
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Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, liegen die Schallimmissions-Beurteilungspegel aus der 

geplanten Erweiterungsfläche der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 551 [7] mindestens  

16 dB unter denen, die in [8] ermittelt wurden bzw. die aus den im Bebauungsplan Nr. 551 - 2. Än-

derung für das gesamte Plangebiet festgesetzten immissionswirksamen flächenbezogenen Schall-

leistungspegeln resultieren. 

An keinem der Immissionsorte wird durch die Zusatzbelastung der geplanten Erweiterungsfläche 

der 4. Änderung der Schallimmissions-Beurteilungspegel erhöht, d. h. diese bleiben auch unter 

Berücksichtigung der geplanten Erweiterungsfläche der 4. Änderung des Bebauungsplanes  

Nr. 551 unverändert. 

Bei dem am Immissionspunkt IP 04 in Tabelle 3 zu sehenden Beurteilungspegelanstieg um 1 dB 

von 47 dB(A) auf 48 dB(A) handelt es sich nur um einen scheinbaren Anstieg des Beurteilungspe-

gels, da er durch mathematische Rundung bei den ganzzahligen Werten begründet ist. Betrachtet 

man die Beurteilungspegel mit einer Nachkommastelle, so bleiben hier die Pegelwerte mit  

47,5 dB(A) ebenfalls unverändert. 

Darüber hinaus würde es selbst bei einem Pegelanstieg um 1 dB unter Berücksichtigung der Vor-

belastungsbetrachtung in [8] nicht zu einer Überschreitung der schalltechnischen Orientierungs- 

bzw. Immissionrichtwerte am Immissionspunkt IP 04 kommen. 

An den übrigen am stärksten betroffenen Immissionspunkten IP 03 und IP 05 wird mit dieser Re-

gelung gewährleistet, dass das gesamte Industriegebiet Hünensand nur einen anteiligen Beurtei-

lungspegel beisteuern kann, der zusammen mit der Vorbelastung aus den sonstigen Unternehmen 

nicht zu unzulässigen Richtwertüberschreitungen führt. Dies ist insbesondere auf Grund der gege-

benen Situation und der Belastung durch vorhandene Unternehmen für die Festsetzung entschei-

dend. 

Damit sind bei Festsetzung der o. g. immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspe-

geln für die geplante Erweiterungsfläche keine unzulässigen Schallemissionen sowie keine Ein-

schränkungen anderer ansässiger Betriebe in der Nachbarschaft durch die 4. Änderung des Be-

bauungsplanes Nr. 551 "Industriegebiet Hünensand" der Stadt Meppen zu erwarten. 
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5 Empfehlungen für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan 

Aus den Ergebnissen dieser schalltechnischen Untersuchung ergeben sich folgende Empfehlun-

gen für die textlichen Festsetzungen zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 551 "Industriege-

biet Hünensand" der Stadt Meppen: 

"Zulässige immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel für das eingeschränkte  

Industriegebiet 

Im eingeschränkten Industriegebiet dürfen Betriebe und Anlagen die folgenden immissionswirksa-

men flächenbezogenen Schallleistungspegel nicht überschreiten: 

Fläche GIe:   LW" = 61,5 dB(A) / 47,5 dB(A) pro m²  (tags/nachts) 

Die Berechnung des angegebenen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspe-

gels wurde mit der Annahme freier Schallausbreitung vom Emissions- zum Immissionspunkt 

durchgeführt. Bei der Anordnung eines zusätzlichen Hindernisses mit schallabschirmender Wir-

kung auf dem Ausbreitungsweg kann der Betrag des sich daraus ergebenden Abschirmmaßes zu 

dem vorgegebenen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel für den Bereich 

der Wirksamkeit des Schallschirmes addiert werden. 

Zur Vermeidung unzulässiger Emissionsschwerpunkte auf einem Betriebsgrundstück darf die nach 

dem Flächenbedarf insgesamt zulässige Schallleistung nicht ohne weitere Prüfung auf einem klei-

nen Bereich konzentriert werden. In einem solchen Fall ist unter Zugrundelegung der Größe des 

Betriebsgrundstückes, des Abstandes zum nächstliegenden Immissionspunkt und des immissi-

onswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegels der zulässige Immissionsanteil am Immis-

sionspunkt (Zielwert) zu ermitteln. 

Dabei ist das Betriebsgrundstück ggf. in Teilflächen zu unterteilen, bis der Abstand einer Fläche 

zum Immissionspunkt der Bedingung r ≥ 1,5 d entspricht, mit d als relevantem Durchmesser der 

Teilflächen in Verlängerung des Abstandes r. 

Die Einhaltung des Zielwertes ist dann auf der Basis des konkreten Vorhabens durch eine über-

schlägige Schallausbreitungsberechnung oder eine detaillierte Geräuschimmissionsprognose 

nachzuweisen." 
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Bei Aufnahme o. g. Formulierungen für die textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan bestehen 

somit aus schalltechnischer Sicht keine Bedenken gegen die Ausweisung von Flächen als Gewer-

be- bzw. Industriegebiet im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 551 "Industriegebiet Hünensand" in 

Meppen. 
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6 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen, Literatur 

Für die Ermittlung und Beurteilung der Geräuschsituation werden folgende Normen, Richtlinien, 

Verordnungen und Unterlagen herangezogen: 

 Literatur Beschreibung Datum 

[1] TA Lärm Sechste Allgemeine Verwaltungs-

vorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm - TA Lärm) 

26. August 1998  

- geänderte Fas-

sung vom 01. 

Juni 2017 

mit Korrektur vom 

07. Juli 2017 - 

[2] DIN ISO 9613-2 Akustik: 

Dämpfung des Schalls bei der 

Ausbreitung im Freien 

Teil 2: Allgemeines Berechnungs-

verfahren 

Oktober 1999 

[3] DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau 

Teil 1: Grundlagen und Hinweise 

für die Planung 

Juli 2002 

[4] Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau 

Berechnungsverfahren 

Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Pla-

nung 

Mai 1987 

[5] DIN 45691 Geräuschkontingentierung Dezember 2006 

[6] SoundPLAN GmbH,  

71522 Backnang 

Immissionsprognosesoftware 

SoundPLAN, Version 7.4 

15.05.2018 
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 Zusätzliche Beurteilungs-

grundlagen 

Beschreibung Datum 

[7] Stadt Meppen Planungsgrundlage und  

Bebauungspläne 

E-Mail vom 

22.05.2018 

[8] ZECH Ingenieurgesellschaft 

mbH 

Schalltechnischer Bericht 

Nr. LL2740.1/01 über die schall-

technische Untersuchung zur 

Gewerbelärmsituation im Bereich 

des Plangebietes Nr. 551 

"Industriegebiet Hünensand" in 

Meppen 

31.05.2006 
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7 Anlagen 

Anlage 1 Planungsgrundlage 

Anlage 2 Digitalisierungspläne 

Anlage 3 Berechnungsdaten  
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Anlage 1:  Planungsgrundlage 
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Anlage 2:  Digitalisierungspläne 
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Anlage 3: Berechnungsdaten  



Stadt Meppen
IFPS 4. Änderung

Legende
 
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
HR Richtung
OW,T dB(A) Orientierungswert Tag
OW,N dB(A) Orientierungswert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN

10 - 05.07.2018
LL13895.1 / AS

ZECH Ingenieurgesellschaft mbH  Hessenweg 38  49809 Lingen (05 91) 80016-0 Anlage 3.1
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Stadt Meppen
IFPS 4. Änderung

Immissionsort Nutzung SW HR OW,T

dB(A)

OW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

IP 01 MI EG O 60 45 22 8 -38 -37

IP 02 MI EG O 60 45 26 12 -34 -33

IP 03 WA EG O 55 40 33 19 -22 -21

IP 04 WA EG NO 55 40 28 14 -27 -26

IP 05 WA EG 55 40 30 16 -25 -24

IP 06 WA EG N 55 40 29 15 -26 -25

10 - 05.07.2018
LL13895.1 / AS

ZECH Ingenieurgesellschaft mbH  Hessenweg 38  49809 Lingen (05 91) 80016-0 Anlage 3.1
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Stadt Meppen
IFPS 4. Änderung

Legende
 
Name Name der Schallquelle
Gruppe Gruppenname
Tagesgang Name des Tagesgangs
Z m Z-Koordinate
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
L'w dB(A) Leistung pro m, m²
Lw dB(A) Anlagenleistung

10 - 05.07.2018
LL13895.1 / AS

ZECH Ingenieurgesellschaft mbH  Hessenweg 38  49809 Lingen (05 91) 80016-0 Anlage 3.2
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SoundPLAN 7.4

 



Stadt Meppen
IFPS 4. Änderung

Name Gruppe Tagesgang Z

m

l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

IFPS 4. Änderung B-Plan Nr. 551 nachts Standard Gewerbelärm nachts 25,0 7920,0 47,5 86,5

IFPS 4. Änderung B-Plan Nr. 551 tags Standard Gewerbelärm tags 25,0 7920,0 61,5 100,5

10 - 05.07.2018
LL13895.1 / AS

ZECH Ingenieurgesellschaft mbH  Hessenweg 38  49809 Lingen (05 91) 80016-0 Anlage 3.2
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Stadt Meppen
IFPS 4. Änderung

Legende
 
Schallquelle Name der Schallquelle
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Amisc dB Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet(LrT) dB Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
Cmet(LrN) dB Meteorologische Korrektur
dLw(LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
dLw(LrN) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR(LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

10 - 05.07.2018
LL13895.1 / AS

ZECH Ingenieurgesellschaft mbH  Hessenweg 38  49809 Lingen (05 91) 80016-0 Anlage 3.3
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Stadt Meppen
IFPS 4. Änderung

Schallquelle Lw

dB(A)

S

m

l oder S

m,m²

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

dLrefl

dB

Cmet(LrT)

dB

Ls

dB(A)

Cmet(LrN)

dB

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

IP 01 OW,T 60 dB(A) OW,N 45 dB(A) LrT 22 dB(A) LrN 8 dB(A)

IFPS 4. Änderung B-Plan Nr. 551 nachts 86,5 1455,9 7920,0 3,0 -74,3 -4,7 0,0 -2,8 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 7,7

IFPS 4. Änderung B-Plan Nr. 551 tags 100,5 1455,9 7920,0 3,0 -74,3 -4,7 0,0 -2,8 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7

IP 02 OW,T 60 dB(A) OW,N 45 dB(A) LrT 26 dB(A) LrN 12 dB(A)

IFPS 4. Änderung B-Plan Nr. 551 nachts 86,5 1023,9 7920,0 3,0 -71,2 -4,7 0,0 -2,0 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 11,6

IFPS 4. Änderung B-Plan Nr. 551 tags 100,5 1023,9 7920,0 3,0 -71,2 -4,7 0,0 -2,0 0,0 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0 25,6

IP 03 OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 33 dB(A) LrN 19 dB(A)

IFPS 4. Änderung B-Plan Nr. 551 nachts 86,5 509,4 7920,0 3,0 -65,1 -4,6 0,0 -1,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 18,8

IFPS 4. Änderung B-Plan Nr. 551 tags 100,5 509,4 7920,0 3,0 -65,1 -4,6 0,0 -1,0 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 0,0 32,8

IP 04 OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 28 dB(A) LrN 14 dB(A)

IFPS 4. Änderung B-Plan Nr. 551 nachts 86,5 815,0 7920,0 3,0 -69,2 -4,6 0,0 -1,6 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 14,1

IFPS 4. Änderung B-Plan Nr. 551 tags 100,5 815,0 7920,0 3,0 -69,2 -4,6 0,0 -1,6 0,0 0,0 28,1 0,0 0,0 0,0 28,1

IP 05 OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 30 dB(A) LrN 16 dB(A)

IFPS 4. Änderung B-Plan Nr. 551 nachts 86,5 697,7 7920,0 3,0 -67,9 -4,5 0,0 -1,3 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 15,7

IFPS 4. Änderung B-Plan Nr. 551 tags 100,5 697,7 7920,0 3,0 -67,9 -4,5 0,0 -1,3 0,0 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 29,7

IP 06 OW,T 55 dB(A) OW,N 40 dB(A) LrT 29 dB(A) LrN 15 dB(A)

IFPS 4. Änderung B-Plan Nr. 551 nachts 86,5 761,8 7920,0 3,0 -68,6 -4,6 0,0 -1,5 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 14,8

IFPS 4. Änderung B-Plan Nr. 551 tags 100,5 761,8 7920,0 3,0 -68,6 -4,6 0,0 -1,5 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0 0,0 28,8

10 - 05.07.2018
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Umweltbericht zur Begründung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 551 

  

 
Anlage 3: 

Darstellung der externen Kompensationsmaßnahmen 
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Stadt Meppen 
      - 61 - 

 
Flächenpool  

Hunfeld – Loofkamp - Beekwiesen 
 
1.  Größe des Flächenpools 

 
Die Stadt Meppen ist Eigentümerin des Flurstücks 4 der Gemarkung Helte, Flur 6, in 
einer Größe von insgesamt 1,9782 ha. Nach Absprache mit der unteren Naturschutz-
behörde werden die Flächen der natürlichen Sukzession überlassen oder als Feucht-
grünland entwickelt (Aufwertung: 2 Werteinheiten). 
 

 
2.  In Anspruch genommene Flächen 

 
Durch verschiedene Planungen sind bisher folgende Flächen angerechnet worden: 
 
 
lfd. Nr Bebauungsplan mit Bezeichnung   angerechnete 
Fläche 
 
1.   Beb.plan Nr. 81 - 2.Änderung     0,311 ha 
 
2.   Beb.plan Nr. 57 - 20.Änderung             0,2025 ha 
 
3.   Flüchtlingswohnheim Dalumer Straße            0,1474 ha 
 
4.  Beb.plan Nr. 57.6                  1,068 ha 
 
5.  1. Änd. Beb.plan Nr. 503              0,2154 ha 
 
6.  4. Änd. Beb.plan Nr. 551              0,0338 ha 
 
 
4. Summen der in Anspruch genommenen und noch verfügbaren Flä-

chen 
 
Gesamtgröße gem. Ziffer 1 1,9782 ha 
 
in Anspruch genommen gem. Ziffer 2 1,9782 ha 
 
noch verfügbare Fläche 0 ha 

 
 
Stand: 03.07.2019 
 
Stadt Meppen 
Fachbereich Planung 
 
gez. Büring, Dipl.-Geographin 
 

Scherp
Schreibmaschinentext
Anlage 3
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Flächenpool Holthausen 

 
1.  Größe des Flächenpools 
 

Durch eine vertragliche Regelung stehen der Stadt Meppen im Ortsteil Holthausen Flä-
chen in einer Größe von insgesamt ca. 7,6335 ha für Kompensationsmaßnahmen zur 
Verfügung. Die Flächen werden z. Z. als Weideland genutzt. Nach Absprache mit der un-
teren Naturschutzbehörde sind die Flächen in der Größe von 7,6335 ha zu Kompensati-
onszwecken geeignet. Die feuchteren Bereiche der Fläche sollten einer freien Sukzession 
überlassen, die trockenen Standorte als Sandmagerrasen entwickelt werden. Da die Flä-
che im FFH-Gebiet liegt, wird in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde eine 
Aufwertung der Flächen von 2 auf 4 Wertpunkte angerechnet.   

 
2.  In Anspruch genommene Flächen 

Durch verschiedene Planungen sind bisher folgende Flächen angerechnet worden: 
 
lfd. Nr Bebauungsplan mit Bezeichnung   angerechnete Fläche 
 
1. Ergänzungssatzung Helte Nr. 881    0,2002 ha 
 
2. 2. Änderung Bebauungsplan Nr. 38.3        0,05 ha 
 
3. 2. Änderung Bebauungsplan Nr. 117      0,285 ha 
 
4. Bebauungsplan Nr. 159        1,20 ha 
 
5. Bebauungsplan Nr. 655    0,3534 ha 
 
6. 25. Änderung Bebauungsplan Nr. 57    0,2349 ha 
 
7.  1. Änderung Bebauungsplan Nr. 56 – Teil II       0,072 ha 
 
8.  Bebauungsplan Nr. 605       1,2205 ha 
 
9.  29. Änderung Bebauungsplan Nr. 57     0,2636 ha 
 
10.  Bebauungsplan Nr. 65.2       3,7450 ha 
 
11.  4. Änderung Bebauungsplan Nr. 551                0,0089 ha 
 

3.  Summen der in Anspruch genommenen und noch verfügbaren Flächen 
 
Gesamtgröße gem. Ziffer 1 7,6335 ha 
 
in Anspruch genommen gem. Ziffer 2 7,6335 ha 
 
noch verfügbare Fläche 0 ha 

    
Stand: 03.07.2019 
 
Stadt Meppen 
Fachbereich Planung 
gez. Büring, Dipl. Geographin 
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Flächenpool Holthausen I - Stadt Meppen 

 
1.  Allgemeines 

Die Stadt Meppen ist Eigentümerin des Grundstücks Gemarkung Holthausen, Flur 1, 
Flurstück 4/1. In Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde am 17.10.2003 kann für 
die Grünlandteilfläche bei einer Aufgabe der Nutzung und Überlassung der natürlichen 
Sukzession eine Aufwertung um 2 Wertfaktoren (von z. Z. Wertstufe 2 auf Wertstufe 4) 
angerechnet werden. Für die anteilige Waldfläche ist keine Aufwertung und Anrechnung 
möglich. 

 
2.  Größe des Flächenpools 

Das Flurstück 4/1 hat eine Gesamtgröße von 3,8313 ha. Davon sind 0,858 ha Grünland 
und 2,9733 ha Wald. Für die Grünlandteilfläche kann eine Aufwertung von 2 Wertfaktoren 
(WF) gem. Ziffer 1 angerechnet werden. 
Daraus resultieren 8.580 m² x 2WF = 17.160 WE. 

 
3.  In Anspruch genommene Flächen 

 
Durch die folgenden Planungen sind die aufgeführten Flächen angerechnet worden: 
 
lfd. Nr Planung / Bebauungsplan    angerechnete Fläche 
 
1. Bebauungsplan Nr. 767, OT Versen  0,1045 ha 
 
2.  Bebauungsplan Nr. 365, OT Groß Fullen   0,0981 ha 
 
3.  Bebauungsplan Nr. 710, OT Teglingen       0,02 ha 
 
4.  Bebauungsplan Nr. 366, OT Gr. Fullen       0,13 ha 
 
5.  Fußgängerbrücke Schullendamm        0,17 ha 
 
6.  Bebauungsplan Nr. 134-I, Schützenstr./Hafenstr.  0,2715 ha 
 
7.  1. Änderung Bebauungsplan Nr. 759.5, OT Versen  0,0556 ha 
 
8.  4. Änderung Bebauungsplan Nr. 551, OT Hüntel  0,0083 ha 
 

4.  Summen der in Anspruch genommenen und noch verfügbaren Flächen 
 

Gesamtgröße gem. Ziffer 2 0,858 ha 
 
in Anspruch genommen gem. Ziffer 3 0,858 ha 
 
noch verfügbare Fläche 0 ha 

 
Stand: 03.07.2019 
 
Stadt Meppen 
Fachbereich Planung 
 
gez. Büring, Dipl.-Geographin 
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Flächenpool Rühler Sommerweg 

 
1.  Allgemeines 

 
Die Stadt Meppen ist Eigentümerin des Grundstücks Gemarkung Emslage, Flur 1, Flur-
stück 5/2. Mit der unteren Naturschutzbehörde wurde vereinbart, dass sie für die vor Jah-
ren als Naturschutzfläche (80 % Förderung mit EU-Mitteln) erworbene 2,0025 ha große 
Fläche am Rühler Sommerweg (siehe Plan) eine Aufwertung der Fläche um 0,5 Wertein-
heiten/m² anerkennt, wenn die Fläche der natürlichen Sukzession überlassen wird 

 
 
2.  Größe des Flächenpools 

 
Das Flurstück 5/2 hat eine Gesamtgröße von 2,0025 ha. Für die Fläche kann eine Auf-
wertung von 0,5 Wertfaktoren (WF) angerechnet werden. 
Daraus resultieren 20.025 m² x 0,5 WF = 10.012 WE. 

 
 
3.  In Anspruch genommene Flächen 

 
Durch die folgenden Planungen sind die aufgeführten Flächen angerechnet worden: 
 
lfd. Nr Planung / Bebauungsplan    angerechnete Fläche 
 
1.  3. Änderung Bebauungsplan Nr. 754, OT Versen  1,8108 ha 
 
2.  4. Änderung Bebauungsplan Nr. 551, OT Hüntel  0,1917 ha 
 

4.  Summen der in Anspruch genommenen und noch verfügbaren Flächen 
 

Gesamtgröße gem. Ziffer 2 2,0025 ha 
 
in Anspruch genommen gem. Ziffer 3 2,0025 ha 
 
noch verfügbare Fläche 0 ha 

 
 
Stand: 03.07.2019 
 
Stadt Meppen 
Fachbereich Planung 
 
gez. Büring, Dipl.-Geographin 
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Flächenpool Hemsen - Hagen 

 
1.  Allgemeines 

Die Stadt Meppen wird Eigentümerin des Flurstücks 59/1, Flur 8 der Gemarkung Hemsen 
mit einer Größe von 3,1995 ha. Die Fläche wird zur Zeit der Bestandsaufnahme (07/2018) 
als Ackerfläche intensiv genutzt und stellt sich als Maisanbaufläche dar. Das Flurstück 
verfügt im Hinblick seiner Lage innerhalb des FFH-Gebietes „Ems“ und unmittelbar an-
grenzend zur Ems über ein hohes Entwicklungspotential. Die Herrichtung als Kompensa-
tionsfläche erfolgt in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Emsland. Unter Berücksichtigung dieser Lage im FFH-Gebiet und im unmittelbaren An-
schluss zur Ems wird davon ausgegangen, dass die entstehende Kompensationsfläche 
mit einem Aufwertungsfaktor von 3 WF bewertet und somit dem Wertfaktor 4 WF zuge-
ordnet werden kann. 

 
 
2.  Größe des Flächenpools 

Das Flurstück 59/1 der Flur 8, Gemarkung Hemsen hat eine Gesamtgröße von 31.995 m². 
Für die Kompensation stehen somit 95.985 WE zur Verfügung. 
 

 
 
3.  In Anspruch genommene Werteinheiten 

Durch die folgenden Planungen sind die aufgeführten Flächen angerechnet worden: 
 
lfd. Nr Planung / Bebauungsplan    angerechnete WE 
 
1. Bebauungsplan Nr. 94.1  79.984 WE 
  „Südliche Erweiterung Gewerbegebiet Nödike“ 
 
2.  4. Änderung Bebauungsplan Nr. 551, OT Hüntel  13.594 WE 
 
 

4.  Summen der in Anspruch genommenen und noch verfügbaren Werteinheiten 
 

Gesamtgröße gem. Ziffer 2 95.985 WE 
 
in Anspruch genommen gem. Ziffer 3 93.578 WE 
 
noch verfügbare Werteinheiten 2.407 WE 

 
 
Stand: Juli 2019 
 
Stadt Meppen 
Fachbereich Planung 
 
gez. Büring, Dipl.-Geographin 
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